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Vorwort  

 

Das Jahr 2022 war ein besonders ereignisreiches Jahr. Die Covid-19-Pandemie war noch immer ganz 
oben auf der Tagesordnung als am 24. Februar 2022 Russlands völkerrechtswidrige Invasion in die 
Ukraine die ganze Welt erschüttert. 
 
Die zahlreichen Folgen der bis heute andauernden kriegerischen Auseinandersetzung waren und sind 
auch auf kommunaler Ebene deutlich zu spüren. Insbesondere die ausbleibenden Gaslieferungen 
Russlands treffen Bürgerinnen und Bürger wie Unternehmen gleichermaßen. Die stark gestiegenen 
Preise für fossile Energieträger üben einerseits Druck auf das soziale Miteinander aus und erhöhen 
andererseits den Handlungsdruck, die grüne Transformation noch stärker in den Fokus zu rücken. 
 
Neben diesen spezifischen Preissteigerungen erleben wir gleichzeitig erhebliche Steigerungsraten des 
allgemeinen Preisniveaus. Diese Polykrise wollen wir gemeinsam bewältigen und unsere Stadt in eine 
klimagerechte, sozial ausgewogene und wirtschaftlich starke Zukunft führen. Das 
Beteiligungsmanagement der Stadt Hildesheim betreut vor dem Hintergrund dieser teils 
unübersichtlichen gesamtwirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen Herausforderungen die 
kommunalen Tochterunternehmen und steht ihnen als Partner zur Seite.  
 
Im Fokus der geschilderten Gemengelage befindet sich mit der Stadtwerke Hildesheim AG ein 
verantwortungsvoll agierendes Unternehmen in kommunaler Hand. Als lokaler Energieversorger trägt 
das Unternehmen auch künftig dazu bei, die Stadt nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. 
 
Der Ausbau und die Weiterentwicklung lebens- und preiswerten Wohnraums in der Stadt wird zu 
einem wichtigen Teil durch die kommunale gbg AG forciert. Neben der klimagerechten 
Modernisierung des Bestandes wird kontinuierlich neuer Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen 
geschaffen. 
 
Neben attraktiven Wohnquartieren liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Stärkung des 
innerstädtischen Treibens. Eine der Auswirkungen der Pandemie ist die Schwächung des stationären 
Handels. Davon ist auch Hildesheim betroffen. Durch zahlreiche Maßnahmen sorgt die Hildesheim 
Marketing GmbH als städtisches Tochterunternehmen auch im Jahr 2022 wieder für zahlreiche 
hochkarätige Veranstaltungen zur Stärkung der Innenstadt. 
 
Dieser Beteiligungsbericht entspricht den Anforderungen der Verpflichtung nach § 151 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Er soll aber vor allem Ihnen, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, einen transparenten Überblick über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 
2021 liefern. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Ihr 
 
 
 
 

Dr. Ingo Meyer 
Oberbürgermeister 
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Einführung 
 

1. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Hildesheim  
 
Der vorliegende 26. Beteiligungsbericht der Stadt Hildesheim gibt einen generellen 
Überblick über die privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen, die 
kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts und die Zweckverbände, an denen 
die Stadt Hildesheim am 31.12.2021 beteiligt war und erläutert deren Entwicklung in 
der jährlichen Fortschreibung. 
 
In der Stadt Hildesheim werden – wie in anderen Kommunen auch – eine Vielzahl 
von Aufgaben durch kommunale Unternehmen wahrgenommen, die ihr entweder zu 
100 % gehören oder an denen die Stadt zusammen mit anderen Gesellschaftern 
beteiligt ist. 
 
In dem hier vorgelegten Beteiligungsbericht werden die einzelnen Unternehmen mit 
ihrem spezifischen Unternehmenszweck beschrieben und wichtige ökonomische 
Daten auf der Basis der Prüfberichte zum 31.12.2021 abgebildet. Zum Vergleich 
sind die Abschlussergebnisse der beiden Vorjahre 2020 und 2019 in den nach-
gestellten Übersichten beigefügt.  
 
Ausgehend von der kommunalpolitischen Zielsetzung eines transparenten und 
überprüfbaren Beteiligungsmanagements wird in dem Beteiligungsbericht in Form 
eines Nachschlagewerkes über die Unternehmensziele, die Leistungskraft und über 
die wirtschaftliche Situation der Unternehmen informiert. 
 
Dabei werden folgende Unternehmen und Betriebe dargestellt: 
 
 
Eigengesellschaften: 
 

 Stadtwerke Hildesheim AG 
 gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG 
 TZH Base 29 GmbH 
 Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim gGmbH 
 Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH 
 Hildesheim Marketing GmbH 

 
 
Anstalt des öffentlichen Rechts: 
 

 Stadtentwässerung Hildesheim AöR 
 
 
Mehrheitsbeteiligungen: 
 

 Flugplatz Hildesheim GmbH 
(Anteil der Stadt Hildesheim 75 %) 
 

 Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. Hildesheim 
(Anteil der Stadt Hildesheim 50 %) 
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 GHG Entwicklungsgesellschaft Gewerbepark Hildesheim-Giesen mbH 
(Anteil der Stadt Hildesheim 51 %) 

 
 
Minderheitsbeteiligungen: 
 

 Theater für Niedersachsen GmbH Hildesheim  
    (Anteil der Stadt Hildesheim 48,79 %) 

 
Die folgenden Minderheitsbeteiligungen der Stadt Hildesheim 
 

 DEULA Hildesheim GmbH 
 (Anteil der Stadt Hildesheim 10 % bzw. 5.200 €) 

 
 HannIT AöR 

 (Anteil der Stadt Hildesheim 2 % bzw. 1.000 €) 
 
sind hier und im Organigramm nur nachrichtlich dargestellt. Diese werden im 
nachfolgenden Bericht jedoch nicht weiter erläutert.  
 
 
Zweckverbände: 
 

 Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim 
 Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld 
 Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

 
 
In dem hier vorliegenden Beteiligungsbericht wird über den Zweckverband 
Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH), über den Zweckverband Förderzentrum im 
Bockfeld und die Sparkasse Hildesheim berichtet. Originär unterliegen die 
Zweckverbände nicht der Berichtspflicht des Beteiligungsberichtes gemäß § 151 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), da es sich bei 
diesen nicht um Gesellschaften in Privatrechtsform oder kommunale Anstalten, 
sondern um andere öffentlich-rechtliche Unternehmensformen handelt. Aufgrund des 
starken öffentlichen Interesses wurden die Zweckverbände inzwischen jedoch durch 
Beschluss des Rates in das allgemeine Beteiligungsmanagement integriert und 
entsprechend in den Beteiligungsbericht aufgenommen. 
 
Die folgenden Ausführungen sollen dem Leser einen Einblick in die wirtschaftliche 
Betätigung der Stadt Hildesheim vermitteln und der Pflicht zur Erstellung eines 
Beteiligungsberichtes nach § 151 NKomVG genügen, mit dem Ziel, Rat und 
Öffentlichkeit zu informieren. 
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2. Steuerung der Beteiligungen 

 
Der Steuerung der Unternehmen durch die zuständigen Organe der Stadt 
Hildesheim kommt eine besondere Bedeutung zu. 
 
Die Gemeinde hat die Unternehmen und Einrichtungen im Sinne der von der 
Gemeinde zu erfüllenden öffentlichen Zwecke zu überwachen und zu koordinieren 
(§ 150 NKomVG - Beteiligungsmanagement). Diese Regelung des NKomVG trägt 
somit dem Steuerungsbedürfnis der städtischen Beteiligungen Rechnung. 
 
Die schwierige Koordinierungsaufgabe der Beteiligungssteuerung liegt darin, die zum 
Teil konkurrierenden Ziele und Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt 
werden, zu entflechten und optimale Lösungen aus gesamtstädtischer Sicht 
aufzuzeigen. Das Spannungsfeld zwischen fiskalischen, fachpolitischen, 
stadtpolitischen und strategischen Zielen sowohl der Gesellschafterin Stadt 
Hildesheim als auch den Unternehmen ist fortlaufend zu optimieren. Des Weiteren 
hat ein effektives Beteiligungsmanagement die Aufgabe, Aufsichtsgremien und 
Ratsgremien im jeweils erforderlichen und gerechtfertigten Umfang zu informieren 
und fachlich zu begleiten. 
 
Die Aufgabe, die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates bezüglich 
der städtischen Beteiligungen weiter vorzubereiten, wird in Hildesheim vom 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften wahrgenommen. 
 
Die Bedeutung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Hildesheim in Form von 
rechtlich selbstständigen Gesellschaften, Eigenbetrieben sowie Public Private 
Partnership (PPP) – Modellen wird aufgrund stetig zunehmender Aufgaben, der 
Veränderung sowie Liberalisierung der Märkte und der finanziellen Lage der Stadt 
Hildesheim, die zu restriktivem Umgang mit Vermögenswerten zwingt, weiter 
zunehmen.  
 
Vor diesem Hintergrund erhält die Steuerung und Koordinierung der kommunalen 
Beteiligungen zunehmende Bedeutung und erfordert eine Intensivierung, um eine 
ganzheitliche Steuerung des „Konzerns Stadt“ durch den Rat der Stadt Hildesheim 
zu ermöglichen. Der Rat der Stadt Hildesheim hat daher im März 2021 einen 
Beteiligungskodex verabschiedet, der künftig die Beteiligungsrichtlinie ersetzen wird, 
Der Beteiligungskodex soll die Unternehmensführung der Beteiligungen und die 
Stadt Hildesheim insgesamt positiv beeinflussen und dazu beitragen, dass der 
Gesamtkonzern Stadt Hildesheim näher zusammenwächst und etwaige 
Synergiepotentiale noch besser nutzt.  
 
Aufgrund dieser herausgehobenen Bedeutung bildet das Beteiligungsmanagement 
im Haushalt der Stadt Hildesheim seit 2011 ein wesentliches Produkt. Dieses wird 
mittels verschiedener Zielvorgaben und dazugehöriger Kennzahlen gesteuert. 
Dementsprechend sind u. a. Sollwerte zur Anzahl der Beteiligungen 
(Leistungsmengen) und zum Beteiligungs- und Konzessionsergebnis (monetäre 
Perspektive) definiert. 
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3. Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
In dem NKomVG ist abschließend geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine 
wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde und damit der Stadt Hildesheim zulässig ist. 
Gemäß §§ 136 ff. NKomVG dürfen die Gemeinden zur Erledigung von 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich tätig werden. Sie dürfen 
Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit 
 
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, 
 
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu 

der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen, 
 
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten 

Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 
 
Unternehmen und sonstige Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich 
verpflichtet sind, Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, 
des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umwelt-
schutzes sowie solche ähnlicher Art und Einrichtungen, die ausschließlich der 
Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen im 
Sinne der o.g. NKomVG - Regelungen (§ 136 Abs. 3 NKomVG). 
 
Für die Beteiligung an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer 
Rechtsform des privaten Rechts sind die Kriterien des § 137 in Verbindung mit § 136 
NKomVG zu erfüllen. 
 
Da die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung unabhängig von der 
gewählten Rechtsform festgelegt sind, muss die Einhaltung der Voraussetzungen in 
angemessenen Zeitabständen überprüft werden. Maßstab für den Erfolg oder 
Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung ist neben der Erfüllung der festgelegten 
Ziele, auch als Effizienzkriterium, eine angemessene Gewinnerzielung. 
 
Ein Auszug zum Gemeindewirtschaftsrecht aus dem NKomVG ist diesem Bericht als 
Anlage 1 beigefügt.  
 
Mögliche Betriebsformen werden in Anlage 2 dieses Berichtes dargestellt.  
 
Anlage 3 bildet eine Auflistung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die für die 
Beteiligungsunternehmen der Stadt Hildesheim tätig wurden.  
 
Die Beteiligungskodex bildet Anlage 4. 
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4. Personal im Konzern Stadt Hildesheim 
 
Im Konzern Stadt Hildesheim waren im Berichtsjahr 2021 insgesamt 3566 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die folgende Übersicht zeigt die 
anteilige Verteilung der Beschäftigten in den Beteiligungen und bei der 
Konzernmutter Stadt: 
 
 
 

Beteiligung Beschäftigte 

Stadtwerke Hildesheim AG (Konzern) 545 

gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG 58 

TZH Base 29 GmbH 2 

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim gGmbH 56 

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH 5 

Hildesheim Marketing GmbH 27 

Stadtentwässerung Hildesheim AöR 91 

Flugplatz Hildesheim GmbH 1 

Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. Hildesheim 7 

Theater für Niedersachsen GmbH 263 

Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim 217 

Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld 128  

GHG Entwicklungsgesellschaft Gewerbepark Hildesheim-Giesen mbH  6 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 929 

Stadt Hildesheim* 1231 

Gesamt Konzern Stadt Hildesheim 3566 

*lt. Stellenplan 2021 
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Dezernat B

Beteiligungsmanagement
24.11.2022

Unternehmen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Stadtwerke AG    1.851.800 €    1.262.625 €    1.456.228 €                 -   €    1.851.850 €    1.851.859 €    1.767.676 €       925.925 €    1.431.000 €    1.683.500 € 

gbg AG       268.000 €       268.000 €       268.000 €       268.000 €       268.097 €       268.000 €       268.000 €       421.000 €       421.000 €       421.000 € 

Hafen Betriebsgesellschaft mbH         18.406 €                 -   €                 -   €         14.725 €                 -   €         18.406 €         18.406 €         14.725 €                 -   €                 -   € 

Sparkassenzweckverband       290.400 €       290.400 €       290.400 €       290.400 €       290.404 €       140.795 €                 -   €       140.800 €       150.000 €       150.000 € 

Summe:    2.428.606 €    1.821.025 €    2.014.628 €       573.125 €    2.410.351 €    2.279.060 €    2.054.082 €    1.502.450 €    2.002.000 €    2.254.500 € 

Unternehmen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

RPM gGmbH    1.267.300 €    1.397.300 €    1.137.300 €    1.267.300 €    1.267.300 €    1.367.300 €    1.467.300 €    1.367.300 €    1.367.300 €    1.367.300 € 

Stadtmuseum - Betriebskostenzuschuss       365.200 €       365.200 €       365.200 €       365.200 €       365.200 €       365.200 €       365.200 €       365.200 €       365.200 €       365.200 € 

Stadtmuseum - Betriebsführungsentgelt         40.580 €         40.580 €         40.580 €         40.580 €         40.580 €         40.580 €         40.580 €         40.580 €         40.580 €         40.580 € 

Marketing GmbH       775.000 €       775.000 €       775.000 €       880.000 €       880.000 €       975.000 €    1.024.000 €       975.000 €    1.024.000 €    1.024.000 € 

Marketing GmbH - Stadtjubiläum       250.000 €       350.000 €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   € 

TfN GmbH - Zuweisung    3.372.797 €    3.428.400 €    3.428.400 €    3.473.500 €    3.700.200 €    3.736.600 €    3.736.644 €    3.851.000 €    3.885.000 €    3.950.000 € 

Summe:    6.070.877 €    6.356.480 €    5.746.480 €    6.026.580 €    6.253.280 €    6.484.680 €    6.633.724 €    6.599.080 €    6.682.080 €    6.747.080 € 

Finanzierungsbedarf:    3.642.271 €    4.535.455 €    3.731.852 €    5.453.455 €    3.842.929 €    4.205.620 €    4.579.642 €    5.096.630 €    4.680.080 €    4.492.580 € 

Verlustabdeckung: 40% 29% 35% 10% 39% 35% 31% 23% 30% 33%

Konzessionen

Unternehmen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Stadtwerke AG    4.880.000 €    4.880.000 €    4.880.000 €    5.790.000 €    5.790.000 €    6.013.281 €    5.846.072 €    5.859.506 €    5.900.000 €    5.900.000 € 

SEHi AöR       200.000 €       200.000 €       200.000 €       200.000 €       200.000 €       200.000 €       200.000 €       200.000 €       200.000 €       200.000 € 

Summe:    5.080.000 €    5.080.000 €    5.080.000 €    5.990.000 €    5.990.000 €    6.213.281 €    6.046.072 €    6.059.506 €    6.100.000 €    6.100.000 € 

5. Ausschüttung der Beteiligungen (steuerbereinigt)

Zuschussbedarf der Beteiligungen

(Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres)
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6. Gesamtübersicht

Gesamtübersicht zum 

31.12.2021
Kapitalanteile der 

Stadt

(Sach-) 

Anlagevermögen
Umlaufvermögen Eigenkapital Bilanzsumme Eigenkapitalquote Gewinn/ Verlust

% T€ T€ T€ T€ % T€

1 2 3 4 5 6 7

Eigengesellschaften

Stadtwerke Hildesheim AG 

(Konzern)
100 114.169 46.067 70.014 160.395 41 2.833

gbg Wohnungsbaugesellschaft 

Hildesheim AG
100 174.274 12.492 29.165 188.519 15 4.483

TZH Base 29 GmbH 100 94 370 421 465 91 13

Roemer- und Pelizaeus-Museum 

Hildesheim gGmbH*
100 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Roemer- und Pelizaeus-Museum 

Hildesheim Service GmbH*
100 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Hildesheim Marketing GmbH 100 89 1.365 129 1.486 9 -812

Kommunale Anstalten des 

öffentlichen Rechts:

Stadtentwässerung Hildesheim 

AöR
100 197.321 6.815 25.264 244.186 10 1.183

Flugplatz Hildesheim GmbH * 75 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. 

Hildesheim
50 197 491 474 688 69 31

Theater für Niedersachsen GmbH 33 2.658 4.744 4.609 7.402 62 -611

Zweckverbände

Zweckverband Abfallwirtschaft 

Hildesheim
50 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Zweckverband Förderzentrum

im Bockfeld*
50 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Sparkasse Hildesheim Goslar 

Peine
50 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

*Zum Zeitpunkt der Erststellung dieses Berichtes befanden sich die Abschlussunterlagen 2021 noch in der Prüfung.

7 



6. Gesamtübersicht

Gesamtübersicht zum 31.12.2020
Kapitalanteile der 

Stadt
(Sach-) 

Anlagevermögen
Umlaufvermögen Eigenkapital Bilanzsumme Eigenkapitalquote Gewinn/ Verlust

% T€ T€ T€ T€ % T€

1 2 3 4 5 6 7

Eigengesellschaften
Stadtwerke Hildesheim AG 
(Konzern)

100 109.382 37.363 66.616 146.850 45 2.019

Gemeinnützige Baugesellschaft zu 
Hildesheim AG

100 162.262 12.508 25.182 175.181 14 3.602

Technologiezentrum Hildesheim 
Betriebsgesellschaft mbH

100 82 368 408 450 91 -23

Roemer- und Pelizaeus-Museum 
Hildesheim gGmbH*

100 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Roemer- und Pelizaeus-Museum 
Hildesheim Service GmbH*

100 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Hildesheim Marketing GmbH 100 54 747 29 801 4 -1.031

Kommunale Anstalten des 

öffentlichen Rechts:
Stadtentwässerung Hildesheim 
AöR

100 180.362 4.151 24.075 184.787 13 1.169

Flugplatz Hildesheim GmbH * 75 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. 
Hildesheim

50 229 456 482 685 70 46

Theater für Niedersachsen GmbH 33 2.561 5.861 5.220 8.422 62 1.258

Zweckverbände
Zweckverband Abfallwirtschaft 
Hildesheim

50 19.416 19.454 4.949 39.066 13 55

Zweckverband Förderzentrum
im Bockfeld*

50 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Sparkasse Hildesheim Goslar 
Peine

50 62.181 8.452.890 565.107 8.515.071 7 14.301

*Zum Zeitpunkt der Erststellung dieses Berichtes befanden sich die Abschlussunterlagen 2020 noch in der Prüfung.
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6. Gesamtübersicht

Gesamtübersicht zum 

31.12.2019
Kapitalanteile der 

Stadt

(Sach-) 

Anlagevermögen
Umlaufvermögen Eigenkapital Bilanzsumme Eigenkapitalquote Gewinn/ Verlust

% T€ T€ T€ T€ % T€

1 2 3 4 5 6 7

Eigengesellschaften
Stadtwerke Hildesheim AG 

(Konzern)
100 101.789 49.492 67.032 151.385 44 3.491

Gemeinnützige 

Baugesellschaft zu Hildesheim 
100 151.736 13.455 21.898 165.227 13 3.000

Technologiezentrum 

Hildesheim 
100 29 484 431 514 84 12

Roemer- und Pelizaeus-

Museum Hildesheim gGmbH
100 257 819 166 1.092 15 -167

Roemer- und Pelizaeus-

Museum Hildesheim Service 
100 2 122 90 124 73 20

Hildesheim Marketing GmbH 100 76 1.440 85 1.550 5 -975

Kommunale Anstalten des 

öffentlichen Rechts:
Stadtentwässerung Hildesheim 

AöR
100 166.054 9.520 27.094 175.872 15 1.758

Flugplatz Hildesheim GmbH * 75 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Hafenbetriebsgesellschaft 

m.b.H. Hildesheim
50 260 494 486 754 64 79

Theater für Niedersachsen 

GmbH
33 2.473 4.544 3.962 7.279 54 142

Zweckverbände
Zweckverband Abfallwirtschaft 

Hildesheim
50 19.760 19.254 4.894 39.172 12 -1.582

Zweckverband Förderzentrum

im Bockfeld*
50 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Sparkasse Hildesheim Goslar 

Peine
50 67.556 7.177.146 550.806 7.699.388 7 10.560

*Zum Zeitpunkt der Erststellung dieses Berichtes befanden sich die Abschlussunterlagen 2019 noch in der Prüfung.
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Stadtwerke Hildesheim AG – Konzern 
 

 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 508-0 
 Telefax: 05121 / 508-108 
Römerring 1 E-Mail: info@evi.SWHI.de 
31137 Hildesheim  Internet: www.stadtwerke-hildesheim.de 
 
 
Gegenstand des Konzerns: 
 
In den Konzernabschluss wurden die SWH AG, die SVHI Stadtverkehr Hildesheim 

GmbH & Co. KG, die SVHI Stadtverkehr Hildesheim Verwaltungs-GmbH, die SWH 

Verwaltungs- und Betriebs-GmbH Hildesheim, die EVI Energieversorgung Hildesheim 

Verwaltungs-GmbH, die EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG und die 

Energiezukunft Hildesheim GmbH als vollkonsolidierte Gesellschaften einbezogen. 

 

Die RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH, die Gemeindewerke Peiner Land GmbH 

& Co. KG, die TOBI Windenergie GmbH & Co. KG sowie die Stadtwerke Bad Salz-

detfurth GmbH wurden im Rahmen der at-equity-Methode in den Konzernabschluss 

einbezogen. 

 

 

Beschäftigte: durchschnittlich 545 Beschäftigte 
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74,8 % 70 %

74,8 % 28,89 %

100 % 13,45 %

100 % 20 %

100,00%

18,06 %

24,9 % 18,06 %

12,6% Stadtwerke Sangerhausen GmbH 100 %

0,065% Avacon AG 2,67% Bürger-Energie Giesen eG

3,7% Harzwasserwerke GmbH 7,66% Bürger-Energie Harsum eG

0,1% WV Energie AG 32,73% Bürger-Energie Schellerten eG

1,24% Bürger-Energie Gronau/Leine eG

14,7 %

100,00%

25,1%

74,9%

100,00%

50 %

50 %

Energieversorgung Hildesheim 

Verwaltungs-GmbH

Wasserkraftanlage Johanniswehr GmbH 

& Co. KG

SWH Verwaltungs- und Betriebs-GmbH TOBI Windenergie Verwaltungs GmbH

Stadtwerke Hildesheim AG
Energieversorgung Hildesheim GmbH & 

Co.KG

ebz Energie-Beratungszentrum-

Hildesheim GmbH

RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH
TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & 

Co. KG

EnergieZukunft Hildesheim GmbH

SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH & 

Co.KG
TOBI Windenergie GmbH & Co. KG

SVHI Stadtverkehr Hildesheim 

Verwaltungs-GmbH 
TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH

Hildesheimer Bodenbehandlungs-

Verwaltungs GmbH

EVI Solarmeile Hildesheim GmbH & 

Co.KG

EVI Solarmeile Hildesheim Verwaltungs-

GmbH 

Hildesheimer Bodenbehandlungs-gesellschaft 

mbH & Co. KG

Gemeindewerke Peiner Land GmbH & 

Co. KG 

Gemeindewerke Peiner Land GmbH 

Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH
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Wirtschaftliche Situation des Konzerns in 2021: 
 
Die Aufgabe der Stadtwerke Hildesheim AG liegt vornehmlich in der Sicherstellung der 
Versorgung mit Energie, Wasser und Wärme im Versorgungsgebiet sowie dem Betrieb 
des Sport- und Freizeithallenbades und des öffentlichen Personennahverkehrs in     
Hildesheim. Sie fungiert als Holding für ihre Tochtergesellschaften und Beteiligungen 
und übernimmt die Geschäftsführungsaufgaben in allen wesentlichen Beteiligungs- 
unternehmen.  
 

a) Bilanz 
 

Die Bilanz zum 31.12.2021 wies folgende wesentliche Positionen aus: 
 

 31.12.2021 
T€ 

31.12.2020 
T€ 

31.12.2019 
T€ 

31.12.2018 
T€ 

31.12.2017 
T€ 

Bilanzsumme 160.395 146.850 151.385 142.387 144.256 

Anlagevermö-
gen 

114.169 109.382 101.789 96.783 93.781 

Umlaufvermö-
gen 

46.067 37.363 49.492 45.447 50.323 

Eigenkapital 70.014 66.616 67.032 64.659 62.130 

Verbindlich-
keiten 

54.424 48.466 49.577 42.537 47.629 

 
Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt: 

 31.12.2021 
T€ 

31.12.2020 
T€ 

Gezeichnetes Kapital 20.000 20.000 

Kapitalrücklage 6.709 6.709 

Gewinnrücklagen 
a) Gesetzliche Rücklage 
b) Andere Gewinnrückla-

gen 

 
192 

29.341 

 
192 

27.183 

Konzernbilanzverlust/-gewinn 2.833 2.019 

Ausgleichsposten für Anteile 
anderer Gesellschafter 

 
10.938 

 
10.512 

Summe 70.014 66.616 
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b) Gewinn- und Verlustrechnung 
 

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für 2021 folgende wesentliche Ergebnisse 
aus: 
 

 2021 
T€ 

2020 
T€ 

2019 
T€ 

2018 
T€ 

2017 
T€ 

Umsatzerlöse 171.463 166.724 200.703 205.780 204.277 

Abzgl. Energie-
steuern 

 
-9.507 

 
-9.265 

 
-14.019 

 
-15.467 

 
-15.227 

Sonst. Betriebli-
che Erträge 

 
5.722 

 
5.250 

 
3.393 

 
4.389 2.603 

Materialaufwand 
 

111.359 
 

111.319 
 

137.532 
 

137.553 132.196 

Personalauf-
wand 

 
28.005 

 
27.186 

 
27.450 

 
26.221 24.342 

Abschreibungen 11.575 10.066 8.102 7.855 7.919 

Sonst. betrieb. 
Aufwendungen 

 
10.552 

 
9.518 

 
10.395 

 
14.590 

 
14.508 

Zinsen und ähn-
liche Aufwen-

dungen 

 
 

402 

 
 

544 

 
 

611 

 
 

673 

 
 

807 

Ergebnis vor 
Steuern 

 
8.423 

 
5.951 

 
8.568 

 
9.962 

 
12.330 

Jahresüber-
schuss 

 
6.330 

 
3.989 

 
6.914 

 
6.966 8.629 

Ergebnisanteile 
fremder Gesell-

schafter 

 
 

2.258 

 
 

1.832 

 
 

-2.305 

 
 

-2.342 

 
 

-2.503 

Einstellung in 
die anderen Ge-

winnrücklagen 

 
 

1.597 

 
 

1.031 

 
 

1.940 

 
 

2.097 

 
 

1.381 

Verlust-/Ge-
winnvortrag Vor-

jahr  

 
 

-1.367 

 
 

-1.404 

 
 

-1.384 

 
 

-1.347 
 

-3.891 

Eigenkapitalbu-
chungen aus 

Konsolidie-
rungsmaßnah-

men der Vor-
jahre 

 
 
 
 
 

1.725 

 
 
 
 
 

2.298 

 
 
 
 
 

2.206 

 
 
 
 
 

2.271 

 
 

1.471 

Konzernbilanz-
verlust/-gewinn 

 
2.833 

 
2.019 

 
3.491 

 
3.452 

 
2.324 

 
Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte ein Jahresüberschuss von 2.833 TEUR erzielt werden.  
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Stadtwerke Hildesheim AG, 

Hildesheim

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2.129.656,00 4.567.069,00

2. Geleistete Anzahlungen 32.398,22 2.162.054,22 2.938,79 4.570.007,79

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 

Bauten einschließlich der Bauten auf fremden

Grundstücken 28.367.398,40 14.401.632,05

2. Technische Anlagen und Maschinen 15.067.228,00 15.116.725,00

3. Verteilungsanlagen 44.038.613,00 40.896.861,00

4. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 257.997,00 300.292,00

5. Fahrzeuge für Personenverkehr 6.212.023,00 6.010.633,00

6. Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 4.478.017,00 4.356.935,00

7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.362.035,74 100.783.312,14 12.376.345,66 93.459.423,71

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 255.386,00 255.386,00

2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 4.432.496,96 4.120.826,77

3. Beteiligungen 4.618.663,53 4.882.163,53

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 1.709.904,79 1.872.909,53

5. Sonstige Ausleihungen 75.715,41 89.776,31

6. Genossenschaftsanteile 131.500,00 11.223.666,69 131.500,00 11.352.562,14

114.169.033,05 109.381.993,64

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.853.008,48 1.551.819,56

2. Unfertige Leistungen 802.980,00 467.010,00

3. Waren 39.968,17 5.695.956,65 49.027,80 2.067.857,36

II. Forderungen und sonstige Vermögens-

gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.527.514,25 13.635.864,51

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht 484.756,07 494.864,87

3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.249.502,24 19.261.772,56 3.420.595,49 17.551.324,87

III. Kassenbestand und Guthaben bei 

Kreditinstituten 21.108.965,12 17.744.021,16

46.066.694,33 37.363.203,39

C. Rechnungsabgrenzungsposten 159.735,43 105.183,51

160.395.462,81 146.850.380,54

31.12.202031.12.2021

14 



P a s s i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 20.000.000,00 20.000.000,00

II. Kapitalrücklage 6.709.047,74 6.709.047,74

III. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage 192.158,32 192.158,32

2. Andere Gewinnrücklagen 29.340.972,46 29.533.130,78 27.183.205,80 27.375.364,12

IV. Konzernbilanzgewinn 2.833.329,04 2.019.322,41

V. Nicht beherrschende Anteile 10.938.286,21 10.512.268,64

70.013.793,77 66.616.002,91

B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter 15.712.317,00 15.022.767,80

C. Empfangene Ertragszuschüsse 13.273,00 87.458,00

D. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und 

ähnliche Verpflichtungen 3.789.232,13 3.769.524,64

2. Steuerrückstellungen 265.782,77 75.067,80

3. Sonstige Rückstellungen 15.641.325,29 12.465.464,47

19.696.340,19 16.310.056,91

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 35.572.489,09 32.703.799,29

2. Erhaltene Anzahlungen 456.582,00 139.636,00

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.165.592,28 6.590.656,86

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 10.609,98 4.469,02

5. Sonstige Verbindlichkeiten

– davon aus Steuern 

   EUR 2.235.927,95 (i. Vj. EUR 1.260.350,29) – 9.218.253,34 9.027.198,31

54.423.526,69 48.465.759,48

F. Rechnungsabgrenzungsposten 437.212,16 240.335,44

G. Passive latente Steuern 99.000,00 108.000,00

160.395.462,81 146.850.380,54

31.12.2021 31.12.2020
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Stadtwerke Hildesheim AG, 

Hildesheim

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

1. Umsatzerlöse

Energiesteuern

2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

– davon Konzessionsabgabe EUR 6.002.481,79 (i. Vj. EUR 5.854.299,38) –

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

– davon für Altersversorgung EUR 1.418.828,86 (i. Vj. EUR 1.406.756,67) –

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9. Erträge aus Beteiligungen

10. Erträge aus assoziierten Unternehmen

11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen

14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

16. Konzernergebnis vor Steuern

17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

18. Konzernergebnis nach Steuern

19. Sonstige Steuern

20. Konzernjahresüberschuss

21. Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne

22. Konzernjahresüberschuss, der dem Mutterunternehmen zuzurechnen ist

23. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen

24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr

25. Eigenkapitalbuchungen aus Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre

26. Konzernbilanzgewinn, der dem Mutterunternehmen zuzurechnen ist
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EUR EUR EUR EUR

171.463.253,10 166.724.506,60

-9.506.789,68 161.956.463,42 -9.264.511,80 157.459.994,80

335.970,00 233.313,00

1.808.723,64 1.295.705,64

5.721.564,04 5.249.969,29

107.663.888,65 108.433.939,46

3.695.556,04 111.359.444,69 2.885.494,89 111.319.434,35

22.124.471,45 21.535.677,42

5.880.743,66 28.005.215,11 5.650.810,98 27.186.488,40

11.575.412,20 10.066.368,37

10.552.339,42 9.517.937,09

638.257,48 599.399,97

189.181,77 225.343,08

77.295,69 96.818,40

16.054,83 18.833,22

426.000,00 0,00

0,00 593.629,36

402.430,55 544.338,06

8.422.668,90 5.951.181,77

1.937.681,11 1.818.097,58

6.484.987,79 4.133.084,19

155.017,85 143.946,79

6.329.969,94 3.989.137,40

-2.258.196,65 -1.832.124,24

4.071.773,29 2.157.013,16

1.596.735,22 1.031.967,17

-1.366.541,63 -1.404.190,24

1.724.832,60 2.298.466,66

2.833.329,04 2.019.322,41

2021 2020
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KONZERNLAGEBERICHT 
 

für das Geschäftsjahr 2021 
 

Stadtwerke Hildesheim AG 
 

 

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen 

  

Beteiligungsstruktur 

 

Die Stadtwerke Hildesheim AG (im Folgenden „SWH AG“) fungiert als Holding für ihre Tochtergesellschaf-

ten und Beteiligungen. Ganz oder mehrheitlich im Besitz der SWH AG befinden sich unmittelbar die EVI 

Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG (im Folgenden „EVI“) (74,8 %), die EVI Energieversor-

gung Hildesheim Verwaltungs-GmbH (74,8 %), die SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH und Co. KG (im 

Folgenden „SVHI“) (100,0 %) und die SWH Verwaltungs- und Betriebs-GmbH Hildesheim (Betreiberge-

sellschaft des Wasserparadieses) (im Folgenden „VuB“) (100,0 %). Mittelbar über die EVI befinden sich im 

Besitz der SWH AG die EnergieZukunft Hildesheim GmbH (im Folgenden „EZHI“) zu 100,0 % sowie 

mehrheitlich die EVI SOLARMEILE Hildesheim GmbH & Co. KG (74,9 %) sowie die ebz Energie-

Beratungs-Zentrum GmbH (70,0 %). Über die SVHI befindet sich darüber hinaus mittelbar die SVHI Stadt-

verkehr Hildesheim Verwaltungs-GmbH (100,0 %) im Besitz der SWH AG. Die vollständige Beteiligungs-

struktur inkl. der assoziierten Unternehmen ist im Anhang ersichtlich. 

 

 

Entwicklung der Gesamtwirtschaft 

 

Gemäß den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes betrug die preisbereinigte Entwicklung des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2021 im Jahresdurchschnitt 2,7 % (i. Vj. - 4,9 %). Die Steigerung des 

BIP resultiert insbesondere aus Nachholungseffekten im Zuge des deutlichen BIP-Rückgangs im Jahre 

2020 auf Grund der COVID-19-Pandemie. Nachdem die Wirtschaftsleistung im Sommer 2021 trotz zu-

nehmender Liefer- und Materialengpässe deutlicher gewachsen war, wurde die Erholung der deutschen 

Wirtschaft durch die vierte Corona-Welle und erneute Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen zum 

Jahresende gestoppt. Die Wirtschaftsleistung wurde im Durchschnitt des Jahres 2021 von 44,8 Mio. 

(i. Vj. 44,7 Mio.) Erwerbstätigen erbracht. Die Erwerbslosenquote ist im Berichtsjahr 2021 von 3,6 % auf 

3,3 % gesunken. 

 

 

Rahmenbedingungen und Branchenentwicklung 

 

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. ist der Primärenergiever-

brauch in Deutschland im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 % (i. Vj. 8,0 %) gestiegen (i. Vj. 

gesunken). Insgesamt erreichte der Verbrauch ein Niveau von 12.265 Petajoule (PJ) (i. Vj. 11.895 PJ) 
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beziehungsweise 418,5 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten (t SKE) (i. Vj. 405,9 Mio. t SKE). Ursächlich für 

die Erhöhung des Energieverbrauchs waren die gesamtwirtschaftliche Erholung sowie die im Vergleich 

zum Vorjahr kühlere Witterung. Der Energieverbrauch liegt jedoch noch spürbar unter dem Niveau der 

Vor-Corona-Zeit, was darauf hinweist, dass die energie- und gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 

Deutschland weiterhin in hohem Maße durch die COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen geprägt 

wird. Bei den fossilen Energieträgern ist insbesondere die Nutzung der Stein- und Braunkohle um ca. 

17 % bzw. 18 % gegenüber dem Vorjahr erstmals nach mehreren Jahren wieder deutlich gestiegen.  

 
Nach vorläufigen Schätzungen ist der Stromverbrauch in Deutschland in 2021 insbesondere konjunktur-

bedingt um ca. 2,4 % auf 568,8 Mrd. kWh gestiegen. Die inländische Stromerzeugung hat sich ebenfalls 

um etwa 2,4 % erhöht. Demnach wurden in Deutschland 588,1 Mrd. kWh (i. Vj. 574,2 Mrd. kWh) Strom 

erzeugt. Dies bedeutet, dass im Saldo 19,3 Mrd. kWh (i. Vj. 18,9 Mrd. kWh) exportiert wurden. 

 

Die Struktur der Bruttostromerzeugung in Deutschland stellt sich in ihrer Entwicklung wie folgt dar: 

 

Energieträger 
Struktur der Bruttostromerzeugung in % 

2021 2020 2000 

Erneuerbare Energien 39,7 43,7 6,6 

Braunkohle 18,8 16,0 25,7 

Erdgas 15,2 16,5 8,5 

Kernenergie 11,8 11,2 29,4 

Steinkohle 9,3 7,5 24,8 

Mineralöl 0,8 0,8 1,0 

Sonstige 4,4 4,3 4,0 

Bruttostromerzeugung 100,0 100,0 100,0 

Quellen: BMWi, BDEW, Statistik der Kohlewirtschaft e.V., Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. 

 

Der Stromverbrauch des Jahres 2021 war durch verschiedene Einflussfaktoren geprägt. Hierzu zählten 

vor allem pandemiebedingte Einschränkungen des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens von Jahres-

beginn bis zum Frühjahr, die lang anhaltende kühle Witterung bis in den Mai, konjunkturelle Aufholprozes-

se im 2. und 3.Quartal 2021 sowie deutliche Preissteigerungen auf den Energiemärkten sowie im CO2-

Zertifikatehandel. Die Stromerzeugung aus den einzelnen Energieträgern entwickelte sich deutlich unein-

heitlich. Die Erzeugung aus erneuerbaren Energien und aus Erdgas hat sich gegenüber dem Vorjahr ver-

ringert, die Produktion der Kohlekraftwerke hat hingegen verglichen mit dem Vorjahr deutlich zugenom-

men. 

 

Der gesamte Rechtsrahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr ist geprägt von einer Vielzahl 

nationaler und europäischer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Sonderbestimmungen. Beispielhaft 

sind hier das Personenbeförderungsgesetz, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), die 

Vergaberichtlinien der Europäischen Union, das Entflechtungsgesetz und die EU-Verordnung 1370/2007 

zu nennen. 
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Geschäftliche Rahmenbedingungen 

 

Das Geschäftsjahr 2021 war insbesondere geprägt von witterungsbedingt höheren Abgabemengen im 

Gas- und Wärmebereich der EVI. Daraus resultiert ein gegenüber dem Vorjahr höherer Ergebnisbeitrag 

der EVI. Der Schwimmbad- und Saunabereich des Sport- und Freizeithallenbades Wasserparadies konnte 

nach der durchgängigen, pandemiebedingten Schließung im Zeitraum vom 14. März 2020 bis 1. August 

2021 am 2. August 2021 wieder geöffnet werden. Daraus resultiert eine gegenüber dem Vorjahr geringere 

Ergebnisbelastung. Im Zuge der erneuten Zahlungen im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms konnten die 

zum Vergleich der Vor-Corona-Zeit weiterhin deutlich geringeren Erträge im Zuge niedriger Fahrgastzah-

len kompensiert werden und der Ergebnisbeitrag des SVHI auf Vorjahresniveau stabilisiert werden. 

 

Wie in den Vorjahren leistete die EVI mit EUR 6,7 Mio. (i. Vj. EUR 5,4 Mio.) den größten positiven Ergeb-

nisbeitrag Der Gesamtumsatz des Geschäftsjahres 2021 der EVI hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 

EUR 151,1 Mio. (i. Vj. EUR 146,3 Mio.) erhöht. Dabei waren insbesondere in der Gas- und Wärmesparte 

höhere Umsatzerlöse zu verzeichnen, die überwiegend aus witterungsbedingten Einflüssen resultieren. 

Insgesamt konnte im Berichtsjahr 2021 trotz des herausfordernden Marktumfelds ein Jahresüberschuss 

von EUR 9,0 Mio. (i. Vj. EUR 7,3 Mio.) erzielt werden. Das Ergebnis liegt damit um EUR 0,9 Mio. über dem 

Planwert von EUR 8,1 Mio.. 

 

Das Ergebnis der SVHI weist einen Jahresüberschuss von EUR 0,55 Mio. (i. Vj. EUR 0,56 Mio.) aus und 

liegt damit deutlich über dem Planansatz von EUR - 0,3 Mio.. Trotz weiterhin deutlich geringerer Fahrgast-

zahlen im Zuge der COVID-19-Pandemie gegenüber dem Niveau der Vor-Corona-Zeit konnte insbesonde-

re durch erneute Erträge aus dem ÖPNV-Rettungsschirm dieses positive Ergebnis erzielt werden. Es ist 

vorgesehen, den Jahresüberschuss auf Ebene der Gesellschaft erneut zu thesaurieren, um die Innenfi-

nanzierungskraft des Unternehmens weiter zu stärken. 

 

Bezüglich des Verlustes der VuB war eine etwas geringere Verlustübernahme in Höhe von EUR 1,3 Mio. 

(i. Vj. EUR 1,4 Mio.) notwendig. Das Geschäftsjahr 2021 war insbesondere geprägt von den fortdauernden 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Der Schwimmbad- und Saunabereich des Sport- und Freizeithal-

lenbades Wasserparadies konnte nach der durchgängigen, pandemiebedingten Schließung im Zeitraum 

vom 14. März 2020 bis 1. August 2021 am 2. August 2021 wieder geöffnet werden. Der Betrieb erfolgt seit 

diesem Zeitpunkt mit einer Begrenzung der maximalen Besucherzahl. Auf Grund des gegenüber dem 

Vorjahr größeren Zeitraums der Öffnung, konnte eine Steigerung gegenüber den dramatisch niedrigen 

Besucherzahlen des Vorjahres erzielt werden. Positiv auf den Geschäftsverlauf wirkten sich die unabhän-

gig vom Badbetrieb durchgeführten Dienstleistungsaktivitäten bezogen auf die Erbringung von Ingenieur- 

und Beratungsleistungen für Dritte sowie bezogen auf die anstehenden Investitions- und Sanierungsmaß-

nahmen der Immobilie Wasserparadies aus. 
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2. Personal und Organisation 

 

Die im Jahresdurchschnitt beschäftigte Anzahl an Mitarbeitern im Konzern betrug im Berichtsjahr 545 

(i. Vj. 525). Der Personalaufwand hat sich auf Grund der Erhöhung der durchschnittlichen Mitarbeiteran-

zahl und Tariferhöhungen auf EUR 28,0 Mio. (i. Vj. EUR 27,2 Mio.) erhöht. Der durchschnittliche Perso-

nalaufwand je Mitarbeiter verringerte sich im Zuge von Eingruppierungseffekten bei Neueinstellungen 

gegenüber dem Vorjahr um 0,4 % auf TEUR 51,4 (i. Vj. TEUR 51,8). 

 

 

3. Geschäftsverlauf 2021 

 

3.1 Ertragslage 

 

Ertragslage Konzern gesamt 

 

Der Konzernjahresüberschuss, der dem Mutterunternehmen zuzurechnen ist, beträgt EUR 4,1 Mio. 

(i.Vj. EUR 2,2 Mio.). Die Konzernumsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 4,5 Mio. auf 

EUR 162,0 Mio. Die Erhöhung entfällt hauptsächlich auf den Energie- und Wasserverkauf. 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt EUR 5,7 Mio. 

(i. Vj. EUR 5,2 Mio.). EUR 0,4 Mio. der Erhöhung betreffen die vereinnahmten Erträge aus dem ÖPNV-

Rettungsschirm, die insgesamt eine Höhe von EUR 1,4 Mio. (i.Vj. EUR 1,0 Mio.) aufweisen. Perioden-

fremde Erträge sind in Höhe von EUR 3,4 Mio. (i. Vj. EUR 2,4 Mio.) angefallen. Die periodenfremden Er-

träge resultieren insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Buchgewinnen im Zuge 

von Anlagenabgängen. 

 

Der Materialaufwand blieb mit EUR 111,4 Mio. (i. Vj. EUR 111,3 Mio.) nahezu auf Vorjahresniveau. Insbe-

sondere im Energiebereich konnte eine Rohmargensteigerung gegenüber dem Vorjahr erzielt werden.  

 

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen erhöhten sich gegen-

über dem Vorjahr auf EUR 11,6 Mio. (i. Vj. EUR 10,1 Mio.). Die Erhöhung betrifft u.a. auch außerplanmä-

ßige Abschreibungen in Höhe von EUR 2,1 Mio. (i. Vj. EUR 1,6 Mio.). 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 10,9 % auf EUR 10,5 Mio. (i. Vj. 

EUR 9,5 Mio.). Neben den Aufwendungen für Wartung, Reparaturen und Instandhaltung von EUR 2,5 Mio. 

(i. Vj. EUR 2,7 Mio.) waren vor allem Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungskosten von EUR 1,7 Mio. 

(i. Vj. EUR 1,1 Mio.), für Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge von EUR 1,4 Mio. (i. Vj. EUR 1,7 Mio.), 

für Werbungskosten von EUR 1,0 Mio. (i. Vj. EUR 1,0 Mio.), für Versicherungen von EUR 0,7 Mio. 

(i. Vj. EUR 0,7 Mio.) und für Abschreibungen auf Forderungen sowie Zuführungen zu Einzelwertberichti-

gungen auf Forderungen von EUR 0,4 Mio. (i. Vj. EUR 0,3 Mio.) zu verzeichnen. 

 

Der Ertragsteueraufwand hat sich durch höhere, außerbilanzielle Korrekturen unterproportional zum Er-

gebnis vor Steuern auf EUR 1,9 Mio. (i. Vj. EUR 1,8 Mio.) erhöht.  
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Die Ertragslage des Konzerns wird als stabil und positiv in der kurz- bis mittelfristigen Entwicklung einge-

stuft.  

 

 

Bereich Energie- und Wasserversorgung 

 

Der Gesamtumsatz der EVI des Geschäftsjahres 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr auf EUR 151,1 

Mio. (i. Vj. EUR 146,3 Mio.) erhöht. Darin enthalten ist u.a. mit EUR 18,4 Mio. (i. Vj. EUR 19,9 Mio.) die 

Vereinnahmung der EEG-Umlage, die im Zuge des gesetzlichen Abrechnungsmechanismus an die Über-

tragungsnetzbetreiber weitergereicht wird. 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr auf EUR 2,2 Mio. (i. Vj. 

EUR 2,4 Mio.). Erträge in Höhe von EUR 1,5 Mio. (i. Vj. EUR 1,8 Mio.) betreffen periodenfremde Erträge 

und resultieren insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen. 

 

Der Materialaufwand blieb in Höhe von EUR 109,3 Mio. (i. Vj. EUR 109,4 Mio.) auf Vorjahresniveau. Men-

genbedingte Erhöhungen, vor allem in der Gas- und Wärmesparte, standen mengenbedingte Rückgänge 

in der Stromsparte gegenüber. Hinzu kommen preisbedingte Reduzierungen in der Gassparte. 

 

Die Abschreibungen erhöhten sich im Zuge der im Berichtsjahr getätigten Investitionen und einer außer-

planmäßigen Abschreibung auf EUR 7,8 Mio. (i. Vj. EUR 6,4 Mio.). Die planmäßigen Abschreibungen 

betragen dabei EUR 5,7 Mio. (i. Vj. EUR 5,2 Mio.). 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich auf EUR 8,7 Mio. (i. Vj. EUR 7,3 Mio.). Die Er-

höhung betrifft verschiedene Aufwandspositionen. 
 
 

Bereich Öffentlicher Personennahverkehr 

 

Der Gesamtumsatz der SVHI ist trotz der leicht gestiegenen Fahrgastzahlen vor allem aufgrund des 

Rückgangs bei den Monatskarten auf EUR 11,7 Mio. (i. Vj. EUR 11,9 Mio.) gesunken. Die Verkehrsein-

nahmen sanken dabei auf EUR 9,4 Mio. (i. Vj. TEUR 9,8 Mio.). Dagegen stiegen die Umsatzerlöse aus 

Nebengeschäften leicht auf EUR 2,3 Mio. (i. Vj. EUR 2,2 Mio.). 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich vor allem durch die Zahlungen der Corona-Hilfen 

(ÖPNV-Rettungsschirm) in Höhe von EUR 1,4 Mio. sowie Erträgen aus dem Verkauf von Bussen in Höhe 

von EUR 0,3 Mio. und weiteren periodenfremden Erträgen auf EUR 3,0 Mio. (i. Vj. EUR 1,9 Mio.). 

 

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr auf EUR 3,7 Mio. (i. Vj. EUR 3,3 Mio.) gestiegen. Dies 

resultiert in erster Linie aus gestiegenen Aufwendungen für Treibstoffe. 
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Übriger Geschäftsbereich 

 

Der Gesamtumsatz der VuB des Geschäftsjahres 2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 

EUR 0,6 Mio. auf EUR 2,1 Mio. erhöht. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert aus den bereits be-

schriebenen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Jahre 2020 und 2021. Dabei waren sowohl 

die Umsatzerlöse aus dem Badbetrieb als auch die Umsatzerlöse aus dem Schul- und Vereinsschwimmen 

sowie die Parkeinnahmen betroffen. Im Zuge der vereinnahmten sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe 

von EUR 0,3 Mio. (i. Vj. EUR 0,6 Mio.) im Rahmen von Wirtschaftshilfeprogrammen konnte eine Steige-

rung der Betriebsleistung auf EUR 2,4 Mio. (i. Vj. EUR 2,2 Mio.) erzielt werden. 

 

Die Aufwendungen für die Betriebsleistung sind um EUR 0,2 Mio. auf EUR 3,7 Mio. gestiegen. Dies resul-

tiert aus einem erhöhten Materialaufwand und gestiegenen Personalaufwendungen im Zuge der gegen-

über dem Jahr 2020 längeren Zeitraum der Öffnung des Schwimm- und Saunabereiches. 

 

Insgesamt konnten im zweiten Jahr der COVID-19-Pandemie die Umsatzerlöse wieder gesteigert und die 

Ertragslage der Gesellschaft weiter stabilisiert werden. 

 

Im Geschäftsjahr 2021 wurden bei der EZHI mit der Wärmeproduktion Umsatzerlöse in Höhe von insge-

samt EUR 1,8 Mio. (i. Vj. EUR 1,5 Mio.) erwirtschaftet. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist aus-

schließlich mengenbedingt. Mit der Stromproduktion wurden im Zuge einer verringerten Einspeisemenge 

niedrigere Erlöse in Höhe von EUR 0,4 Mio. (i. Vj. EUR 0,5 Mio.) realisiert. Das Ergebnis des Jahres 2021 

weist einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,3 Mio. (i. Vj. EUR 0,1 Mio.) aus. 

 

 

3.2 Vermögenslage 

 

Im Berichtsjahr 2021 wurden Investitionen in einer Gesamthöhe von EUR 17,7 Mio. (i. Vj. EUR 18,6 Mio.) 

getätigt. Hiervon entfielen auf die EVI EUR 9,5 Mio. (i. Vj. EUR 8,7 Mio.), auf die SWH AG EUR 5,5 Mio. 

(i. Vj. EUR 8,1 Mio.), auf die SVHI EUR 2,1 Mio. (i. Vj. EUR 1,5 Mio.), auf die EZHI EUR 0,5 Mio. (i. Vj. 

EUR 0,3 Mio.) und auf Konsolidierungsmaßnahmen EUR 0,1 Mio.. Die Investitionen wurden überwiegend 

aus dem Cash Flow der laufenden Geschäftstätigkeit und durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 

EUR 8,2 Mio. (i. Vj. EUR 10,7 Mio.) finanziert. 

 

Die Bilanzstruktur weist eine Deckung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital (nach Abzug der 

vorgeschlagenen Ausschüttungen), durch Zuschüsse und durch langfristiges Fremdkapital in Höhe von 

92,9 % (i. Vj. 90,9 %) auf. Die Eigenkapitalquote (nach Abzug der vorgeschlagenen Ausschüttungen) 

verringerte sich im Zuge der gestiegenen Bilanzsumme auf 41,2 % (i. Vj. 43,4 %). Die Bilanzsumme des 

Konzerns ist im Vergleich zum Vorjahr um EUR 13,5 Mio. auf EUR 160,4 Mio. deutlich gestiegen.  

 

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen im Zuge der Investitionstätigkeit um EUR 4,8 Mio. auf 

EUR 114,2 Mio. weiter erhöht. Das Umlaufvermögen hat sich insgesamt um EUR 8,8 Mio. deutlich erhöht. 

Dabei erhöhten sich insbesondere die Vorräte um EUR 3,6 Mio.. Ursächlich hierfür ist der erstmalige Aus-

weis von CO2-Zertifikaten im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) in Höhe von 
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EUR 3,2 Mio.. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich auf EUR 15,5 Mio. (i. Vj. 

EUR 13,6 Mio.) erhöht. Diese Entwicklung korrespondiert mit der Erhöhung der Umsatzerlöse. Bei den 

Sonstigen Vermögensgegenstände konnten Überzahlungen der Stromsteuer sowie der EEG-Umlage 

weiter verringert werden. Dies führte zu einer Reduzierung auf EUR 3,2 Mio. (i. Vj. EUR 3,4 Mio.). Die 

Flüssigen Mittel erhöhten sich demgegenüber auf EUR 21,1 Mio. (i. Vj. EUR 17,7 Mio.). 

 

Auf der Passivseite hat sich u.a. im Zuge des gegenüber dem Vorjahr höheren Konzernbilanzgewinn so-

wie der Einstellungen in die Gewinnrücklagen das Eigenkapital um EUR 3,4 Mio. auf EUR 70,0 Mio. er-

höht. Die Rückstellungen sind auf EUR 19,7 Mio. (i. Vj. EUR 16,3 Mio.) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 

Ausschlaggebend für den Anstieg der sonstigen Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr ist vor allem der 

erstmalige Ausweis einer Rückstellung für die Abgabeverpflichtung von CO2-Zertifikaten im Rahmen des 

Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) in Höhe von EUR 3,4 Mio.. Das BEHG ist mit Wirkung zum 

1. Januar 2021 in Kraft getreten. Der Sonderposten für Zuschüsse Dritter bzw. die empfangenen Ertrags-

zuschüsse sind mit EUR 15,7 Mio. (i. Vj. EUR 15,1 Mio.) im Zuge der Bezuschussung von Investitionen 

gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind aufgrund der Anlagegutbezogenen Dar-

lehensaufnahme unter Berücksichtigung planmäßiger Tilgungen um EUR 2,9 Mio. auf EUR 35,6 Mio. 

gestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich ebenfalls stichtagsbezogen 

auf EUR 9,2 Mio. (i. Vj. EUR 6,6 Mio.) erhöht. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit EUR 9,2 Mio. (i. Vj. 

EUR 9,0 Mio.) ebenfalls leicht gestiegen und enthalten vor allem Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern 

und Steuerverbindlichkeiten. 

 

Die Vermögenslage des Konzerns wird als stabil eingestuft. 

 

 

3.3 Finanzlage 

 

Die Konzernkapitalflussrechnung wurde nach den geltenden Vorgaben des Deutschen Rechnungsle-

gungsstandards 21 (DRS 21) erstellt. Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 

EUR 18,0 Mio. (i. Vj. EUR 8,6 Mio.). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus 

dem erhöhten Konzernjahresüberschuss, den gestiegenen Abschreibungen und der Zunahme (i. Vj. deut-

liche Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht 

der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Gegenläufig wirkte vor allem die Zunahme 

(i. Vj. Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die 

nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.  

 

Der negative Cash Flow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von EUR –15,9 Mio. (i. Vj. EUR –17,3 Mio.) 

spiegelt die hohe Investitionstätigkeit wider und wurde größtenteils durch Darlehensneuaufnahmen in 

Höhe von EUR 8,2 (i. Vj. EUR 10,7 Mio.) fremdfinanziert bzw. durch den Cash Flow aus laufender Ge-

schäftstätigkeit finanziert.  
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Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit war neben der Auszahlung der Ergebnisbeiträge an die 

Unternehmenseigner durch die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von EUR 5,3 Mio. 

(i. Vj. EUR 4,3 Mio.) negativ geprägt. Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit betrug unter Berück-

sichtigung der Darlehensaufnahme EUR 1,2 Mio. (i. Vj. EUR 3,1 Mio.). 

Der Finanzmittelfonds erhöhte sich zum Bilanzstichtag um EUR 3,4 Mio. auf EUR 21,1 Mio.. Die Liquidität 

der Konzerngesellschaften war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gegeben und ist auch über den Bilanz-

stichtag hinaus bislang gewährleistet. Es bestehen zugesagte, noch nicht ausgenutzte Kreditlinien im 

Umfang von EUR 5,6 Mio. 

 

 

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

 

4.1 Risikomanagementsystem 

 

Die Steuerung von Chancen und Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung. Für 

die Konzernunternehmen ist ein Risiko- und Chancenmanagementsystem implementiert. Mit diesem Sys-

tem werden die Unternehmensleitungen in die Lage versetzt, frühzeitig bestandsgefährdende Risiken zu 

erkennen und gegenzusteuern, sowie Chancen zu identifizieren und zu realisieren. Der Risiko- und Chan-

cenmanagementprozess unterliegt einer periodischen Erfassung, Bewertung, Steuerung und Überwa-

chung der Chancen und Risiken. Die Risiken werden dabei von den einzelnen Fachbereichen identifiziert 

und quantifiziert. Dabei werden u.a. das Risiko, die Risikoursache, Frühwarnindikatoren sowie Steue-

rungsmaßnahmen dokumentiert. So sollen frühzeitig Informationen über Risiken und Chancen und die 

damit verbundenen finanziellen Auswirkungen bewertet werden. 

 

Allgemein sind im Branchenumfeld der Beteiligungen eine große Anzahl an Risikofaktoren zu beobachten. 

Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass einzelne Risiken den Fortbestand des Mutterunterneh-

mens und der Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmen im Berichtszeitraum gefährdet haben oder zukünf-

tig gefährden könnten. Bei den Beteiligungen resultieren die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiko-

faktoren aus dem Witterungsverlauf, aus der Preisfluktuation auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten, 

aus der Entwicklung der konventionellen Erzeugungskapazitäten, aus den Änderungen der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, aus dem Auslaufen von Linienkonzessionen und aus möglichen Eingriffen von 

Regulierungsbehörden. Kurz- bis mittelfristig sind die Auswirkungen aus geopolitischen Krisen, insb. dem 

Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, und der fortdauernden COVID-19-Pandemie ein wesentlicher 

Risikofaktor für das Geschäftsumfeld der Beteiligungen. 

 

 

4.2 Chancen und Risiken des Bereiches Energie- und Wasserversorgung 

 

Konjunkturrisiken und Ukrainekrieg 

 

Nach der ursprünglichen Prognose des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklung wurde für das Jahr 2022 eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 4,6 % erwar-

tet. Im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat der Sachverständigenrat eine Aktuali-
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sierung seiner Konjunkturprognose im März 2022 vorgenommen. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ist 

davon auszugehen, dass die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 2022 nunmehr nur noch um 1,8 % steigen 

wird. Die wirtschaftliche Entwicklung hängt dabei insbesondere von der weiteren Entwicklung der aktuellen 

Sanktionen gegenüber Russland und der Preisentwicklungen für Erdgas und Erdöl ab. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Wirtschaftsleistung voraussichtlich im 3. Quartal 2022 wieder das Vorkrisenniveau 

aus dem 4. Quartal 2019 erreicht hat. Für das Jahr 2023 wird mit einem BIP-Wachstum um 3,6 % gerech-

net. 

 

 

Regulatorische Risiken 

 

Seit dem 1. Januar 2009 werden die zulässigen Netzentgelte von Strom- und Gasnetzbetreibern durch die 

Anreizregulierung bestimmt. Für in Niedersachsen ansässige Netzbetreiber mit weniger als 100.000 Kun-

den ist die Regulierungskammer Niedersachsen, die beim Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, 

Energie und Klimaschutz in Hannover ansässig ist, verantwortlich. Regulierungsrisiken werden insbeson-

dere hinsichtlich der zukünftigen Weiterentwicklung der Anreizregulierung langfristig gesehen. Bzgl. der 

vierten Regulierungsperiode ab 2023 (Gasverteilung) und 2024 (Stromverteilung) gelten die Regelungen 

der zuletzt am 23. November 2021 geänderten „Verordnung über die Anreizregulierung der Energiever-

sorgungsnetze“ (Anreizregulierungsverordnung – ARegV).  

 

Die im Rahmen der dritten Anreizregulierungsperiode festgelegten Erlösobergrenzen stellen für die EVI 

eine große wirtschaftliche Herausforderung dar. Die Auswirkungen der Regulierung sollen durch Maß-

nahmen zur Kostenoptimierung und Effizienzverbesserung nachhaltig begrenzt werden. Hierbei ist es aber 

wichtig, einen effizienten, aber dennoch qualitativ hochwertigen und sicheren Netzbetrieb zu gewährleis-

ten. 

 

Die regulatorischen Risiken sind für die EVI Risiken mit mittlerer Bedeutung. 

 
 

Chancen und Risiken aus dem Vertrieb 

 

Aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im Strom- und Erdgasgeschäft ergeben sich potentielle Ab-

satzrisiken. Insbesondere im Erdgasbereich ist eine weiterhin hohe Anzahl an Wettbewerbern im Netzge-

biet der EVI zu beobachten. Der damit einhergehende verstärkte Preiskampf und die Wechselbereitschaft 

der Kunden können mittel- bis langfristig zu Margenverlusten führen. Kurzfristig war insb. im 4.Quartal 

2021 ein gegenläufiger Trend dahingehend festzustellen, dass im Zuge von Kündigungen und Lieferein-

stellungen bzw. Insolvenzen von verschiedenen Lieferanten eine große Anzahl an Kunden zunächst in die 

Ersatzversorgung der EVI gefallen sind. Diese Kunden konnten z.T. durch alternative Produkte längerfris-

tig an die EVI gebunden werden. Dem mittel- bis langfristigen Risiko von Margenverlusten wird durch 

attraktive und marktgerechte Produkte sowie insbesondere einem flexiblen Beschaffungsmanagement 

entgegengewirkt. 
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Darüber hinaus können langfristig steigende Beschaffungskosten ebenfalls zu einem Ertragsrückgang im 

Vertrieb führen, wenn diese Kostensteigerungen nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden 

können. Insbesondere seit Sommer 2021 ist eine starke Volatilität der Strom- und Gaspreise zu beobach-

ten. Die aktuellen Indikatoren weisen insbesondere auf Grund der kriegerischen Auseinandersetzung 

zwischen Russland und der Ukraine auf deutlich steigende Beschaffungskosten beim Strom- und Gasbe-

zug hin. Verstärkt wird diese Tendenz durch die Tatsache, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz (BMWK) am 30. März 2022 vorsorglich die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen 

hat. Das Ministerium hat dabei betont, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und es aktuell zu 

keinen Versorgungsengpässen kommt. Unabhängig von dieser Einschätzung des Ministeriums bedeutet 

das Inkrafttreten der Frühwarnstufe, dass konkrete, ernst zu nehmende und zuverlässige Hinweise darauf 

vorliegen, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung 

der Gasversorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der Alarm- oder Notfallstufe führen kann. 

Inwieweit ein eventuelles Embargo von russischen H-Gas-Importen Einfluss auf die L-Gas-Lieferungen ins 

Netzgebiet der EVI haben wird, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. Eine aktuelle Risikoeinschät-

zung diesbezüglich ist seriös nicht möglich.  

 

Darüber hinaus ist weiterhin durch die Corona-Pandemie und den damit ggf. verbundenen, temporären 

Einschränkungen im öffentlichen Leben auch in Zukunft mit Auswirkungen auf die Verbräuche zu rechnen. 

Hinzu kommt ein kundenübergreifend deutlich erhöhtes Inkassorisiko von Forderungsausfällen im Zuge 

der deutlich steigenden Beschaffungskosten, die kurz- bis mittelfristig entsprechende Preisanpassungen 

erforderlich machen.  

 

Auf Grund der gestiegenen Beschaffungskosten wurden bereits zum 1. Januar 2022 die Strompreise in 

der Ersatz- und Grundversorgung für Gewerbekunden und von Heiz- und Garantie-Produkten bzw. zum 

1. März 2022 die Strompreise der Ersatz- und Grundversorgung für Privatkunden und von Biostrom-, Re-

gio- und Vario-Tarifen angepasst. Bei den Gaspreisen erfolgten ebenfalls Anpassungen zum 1. Januar 

2022 bzw. 1. Februar 2022 in der Ersatz- und Grundversorgung und von Garantie-Produkten in der Regi-

on bzw. der Smart- und fixGas-Tarife und von Garantie-Produkten in Hildesheim. Entlastend wird perspek-

tivisch der Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 wirken. 

 

Neben den marktbedingten Vertriebsrisiken bestehen darüber hinaus noch klimabedingte Absatzrisiken im 

Erdgas- und Wärmebereich. Insbesondere der Witterungsverlauf während der Heizperiode ist ein ent-

scheidender Faktor für die Vertriebsmengen in diesen Sparten. Mittel- bis langfristig kann auch ein verän-

dertes Abnahmeverhalten im Zuge durchgeführter energetischer Effizienzmaßnahmen (Wärmedämmung) 

oder veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu Mengenreduzierungen führen.  

 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für die klimabedingten Absatzrisiken werden unverändert als mittel, die der 

zuvor beschrieben allgemeinen, marktbedingten Vertriebsrisiken werden derzeit als hoch eingestuft. 

 

Weitere Preisrisiken können sich aus kartellrechtlichen Prüfungen und Feststellungen ergeben. Um die-

sem entgegenzuwirken, verfolgt die EVI die Strategie, auch zukünftig nachvollziehbare und angemessene 

Preise zu erheben. Die kartellrechtlichen Preisrisiken sind für die EVI Risiken mit mittlerer Bedeutung. 
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Chancen und Risiken aus Erzeugungskapazitäten 

 

Im Bereich der erneuerbaren Energien und beim Thema Energiewende hat die EVI bereits vor Jahren 

Entscheidungen bzgl. langfristiger Investitionen getroffen. Dabei lag der Fokus auf dem Ausbau eigener 

Erzeugungskapazitäten u.a. auf der Basis verschiedener Beteiligungsmodelle, insbesondere über die 

Beteiligungen an der TOBI Wind und der TOBI Gas. 

 

Die mit der Energieerzeugung verbundenen operativen Unsicherheiten bei der at-Equity in den Konzern-

abschluss einbezogenen TOBI Wind verbleiben dabei auf der Ebene des Beteiligungsunternehmens. Das 

Risiko auf Ebene der EVI besteht in geringen oder ausbleibenden Ausschüttungen, verbunden mit der 

Werthaltigkeitsprüfung des Beteiligungsansatzes. Ein weiteres Risiko besteht hinsichtlich notwendiger 

Liquiditätsunterstützungsmaßnahmen im Zuge nicht fristenkongruenter Ausfinanzierung der Windenergie-

investitionen.  

 

Insgesamt sind die Risiken bzgl. der Beteiligung an der TOBI Wind derzeit Risiken mit geringer Bedeu-

tung. 

 

Aus der Beteiligung an der TOBI Gas resultieren auf Ebene der EVI erhebliche Risiken aus dem Betrieb 

des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks. Die EVI ist als Kommanditistin langfristige Stromabnahmever-

pflichtungen im Zusammenhang mit der Beteiligung eingegangen. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des 

Betriebs dieses Kraftwerks entstehen der EVI vor allem Risiken aus drohenden Verlusten im Zuge negati-

ver Strommargen aus den langfristigen Stromabnahmeverpflichtungen. Hier wurde bereits in Vorjahren 

sowie im abgelaufenen Geschäftsjahr langfristig Risikovorsorge getroffen. Die Rückstellung umfasst das 

Risiko zum Bilanzstichtag für die gesamte Vertragslaufzeit bis zum Jahr 2041. Die Rückstellungsbildung ist 

unverändert notwendig, da eine kostendeckende Stromproduktion, selbst in einem hochmodernen Gas- 

und Dampfturbinenkraftwerk, auf Basis des derzeitigen Marktumfelds bis zum Jahr 2041 nicht vollumfäng-

lich darstellbar ist. Das Kraftwerk zeichnet sich dadurch aus, dass es auf Grund seiner CO2-armen Strom-

produktion auch aus klimapolitischen Gesichtspunkten die ideale Ergänzung bei der Integration der erneu-

erbaren Energien ist. Hinsichtlich der Strompreisentwicklung bleibt abzuwarten wie sich die derzeitige 

Marktsituation für konventionelle Kraftwerke, insbesondere Gas- und Dampfturbinenkraftwerke, weiter 

entwickelt. Gleiches gilt für die zuvor beschriebene Beschaffungssituation auf dem Erdgasmarkt im Zuge 

des Krieges in der Ukraine (Ausrufung der Frühwarnstufe des Notfallplans Gas). 

 

Insgesamt sind die Risiken bzgl. der Beteiligung an der TOBI Gas derzeit Risiken mit hoher Bedeutung, 

denen durch entsprechende Risikovorsorge angemessen Rechnung getragen wurde.  

 

Aus dem im Jahr 2009 mit der RWE Vertrieb AG, Dortmund, abgeschlossenen langfristigen Stromliefe-

rungsvertrag resultieren auf Grund der allgemeinen Marktentwicklung auf dem Sektor der konventionellen 

Stromerzeugung ebenfalls hohe Risiken. Im Zuge der mehrjährigen Abnahmeverpflichtung von 

43.800 MWh p. a. drohen Verluste im Zuge negativer Strommargen. Hier wurde ebenfalls bereits in Vor-

jahren langfristig Risikovorsorge getroffen, die im Jahr 2021 durch eine außerplanmäßige Abschreibung 

weiter erhöht wurde. Kurzfristig bietet das derzeitige Strompreisniveau nicht unerhebliche Chancen für die 

Jahre 2023 und 2024. 
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Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen - Berichterstattung gemäß § 315 Abs. 2 Nr. 1 HGB 

 

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten bestehen außer den im Folgenden genannten 

keine weiteren wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungs-

stromschwankungen, denen die EVI und damit der Konzern ausgesetzt ist. Im Bereich Stromvertrieb fin-

den zur Absicherung von Preisrisiken Finanzderivate ihren Einsatz. Die getätigten Geschäfte unterliegen 

einer kontinuierlichen Überwachung. 

Forderungsausfallrisiken können entstehen, wenn Kunden die gegen sie bestehenden Forderungen nicht 

oder nur anteilig begleichen. Um dieses Risiko zu begrenzen, wählt die EVI ihre Geschäftspartner mit der 

gebotenen kaufmännischen Vorsicht aus. Dabei ist es die Strategie der EVI, das Portfolio zu diversifizie-

ren, um das Risiko eines größeren Einzelausfalls zu vermeiden. Auf Grund der aktuellen, deutlichen 

Preissteigerungen bei Erdgas- und Stromprodukten wird das allgemeine Risiko von Forderungsausfällen 

kurz- bis mittelfristig als ein Risiko mit hoher Bedeutung, langfristig als ein Risiko mit mittlerer Bedeutung 

bewertet. 

 

Durch das bei der SWH AG implementierte konzerninterne Cash Pooling, in dem die voll konsolidierten 

Konzernunternehmen mit Ausnahme der SVHI integriert sind, wird das Liquiditätsrisiko minimiert und das 

Zinsergebnis positiv beeinflusst. Dem Risiko von Zahlungsstromschwankungen wirkt die EVI durch be-

darfsorientierte Abschlüsse von Kapitalmarktkrediten entgegen. Dem Risiko zukünftig steigender Zinsen, 

insbesondere bei Investitionen in die Netzinfrastruktur und Wärmeprojekten, wird durch den Abschluss 

festverzinslicher, fristenkongruenter Darlehen/ Darlehenslaufzeiten begegnet. Das Zinsänderungsrisiko 

wird für bestehende Darlehen derzeit als ein Risiko von geringer Bedeutung eingestuft. Bzgl. notwendiger 

Neufinanzierungen wird das Zinsänderungsrisiko im Zuge der derzeitigen Marktlage als ein Risiko von 

hoher Bedeutung eingestuft, da die relevanten Zinskurven in den letzten drei Monaten einen deutlichen 

Anstieg verzeichnen. 

 

 

4.3 Chancen und Risiken des Bereiches Öffentlicher Personennahverkehr 

 

Der SVHI erbringt seit dem 1. Januar 2017 die Verkehrsleistungen im Stadtgebiet Hildesheim im Rahmen 

eines eigenwirtschaftlichen Betriebs, was erhebliche Auswirkungen auf die Steuerung des Unternehmens 

hat. Statt Defizitminimierung steht nunmehr der Fokus in der Realisation einer angemessenen 

Unternehmensrendite, bei weiterhin hoher Zuverlässigkeit bei der Durchführung des ÖPNV. 

 

2017 wurde ein neues Linienkonzept mit einer Leistungsausweitung umgesetzt mit dem Ziel, den ÖPNV in 

Hildesheim attraktiver zu machen und Fahrgäste zu gewinnen. Eine weitere Maßnahme zur Steigerung 

der Attraktivität des ÖPNV ist die Einführung des Tarifverbunds ROSA mit Wirkung zum 15. Dezember 

2019. Dieser bietet die Chance, wieder Fahrgäste zu gewinnen und so mehr Erlöse zu generieren. Jedoch 

birgt der Tarifverbund auch Risiken, dass die geplanten Erlösziele nicht erreicht werden können. Durch die 

Coronapandemie konnten geplante Marketingmaßnahmen nicht umgesetzt werden. 
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Weiterhin ist durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen 

Leben über einen noch nicht näher kalkulierbaren Zeitraum ein starker Rückgang der Fahrgastzahlen und 

damit der Umsatzerlöse zu verzeichnen. Die diesbezügliche Notwendigkeit der Anpassung der Kosten ist 

nur in einem begrenzten Umfang realisierbar, da auf Grund der Systemrelevanz des ÖPNV 

(Daseinsvorsorge) und des Abstandsgebotes das Leistungsangebot deutlich weniger als die 

Fahrgastzahlen reduziert werden konnte. Dieses wurde bei der Ausgestaltung des sogenannten „ÖPNV-

Rettungsschirm“ des Bundes und der Länder berücksichtigt. Die Fahrgastzahlen und die Erlöse haben 

auch Ende 2021 beim SVHI noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht.. Es wird auch branchenweit 

davon ausgegangen, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis die Fahrgastzahlen und Erlöse wieder das 

Vorkrisennivau erreichen werden Die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen lassen sich 

deshalb noch nicht beziffern.. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass eine dauerhafte finanzielle 

Unterstützung des ÖPNV durch die öffentliche Hand erforderlich sein wird. Hierfür zeichnet sich für die 

Jahre 2022 ff. jedoch noch keine Lösung ab.  

 

Das Risiko einer weiterhin signifikanten Reduzierung der Umsatzerlöse wird als ein Risiko von hoher 

Bedeutung eingestuft. 

 

Auf der Aufwandsseite liegt ein Risiko in der Entwicklung der Kraftstoffpreise. Unsicherheiten aufgrund 

anhaltender politischer Spannungen in den wichtigen Förderländern Osteuropas und des Nahen Ostens 

sowie mögliche nationale, oligopolbedingte Wettbewerbsverzerrungen lassen systembedingt keine sichere 

Prognose der Preisentwicklung zu. Nach dem sich das Preisniveau in den letzten Jahren auf einem 

moderaten Niveau eingependelt hat, ist das Risiko eines wiederholten Anstiegs der Kraftstoffpreise 

gegenüber den Vorjahren existent, was zu zusätzlichen Belastungen führen würde. Um dem 

entgegenzuwirken, werden Teilmengen bei günstiger Marktlage im Rahmen von Terminkontrakten 

eingekauft. Ende 2021 sind die Treibstoffpreise stark angestiegen. Hinzu kommt die steigende CO2-

Besteuerung. In der Mittelfristplanung sind steigende Kraftstoffpreise angenommen. Das Risiko wird 

derzeit als ein Risiko von hoher Bedeutung eingestuft. 

 

Hinzu kommen langfristige Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Personalaufwendungen. Der 

im Jahr 2016 abgeschlossene neue, firmenbezogene Tarifvertrag berücksichtigt die Notwendigkeit der 

Tarifanpassung, damit der SVHI überhaupt in die Lage versetzt werden konnte, seit dem 1. Januar 2017 

eigenwirtschaftlich Verkehrsleistungen anbieten zu können. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 

31. Dezember 2026. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die Rekrutierung neuer Mitarbetinnen und 

Mitarbeiter zunehmend schwieriger wird. Der Fachkräftemangel betrifft die gesamte Branche und macht 

sich auch beim SVHI bemerkbar. Es wird daher die Notwendigkeit bestehen, angemessene 

Tarifanpassungen zu vereinbaren, die einerseits eine Eigenwirtschaftlichkeit des SVHI bis mindestens 

2026 nicht gefährden, andererseits jedoch auch einen ausreichenden Personalbestand gewährleisten. 

Ingesamt handelt es sich um ein Risiko von hoher Bedeutung. 

 

Zukünftige Investitionen sind hinsichtlich ihrer finanzwirtschaftlichen Risiken intensiv zu überprüfen, und 

durch eine fristenkongruente Finanzierung, z. B. bei der Busbeschaffung, zu minimieren. Hierbei ist auf die 

Clean Vehicle Directive (CVD) der EU zu verweisen, die seit 1. August 2021 gültig ist und in nationales 

Recht umgesetzt worden ist (Saubere Fahrzeuge Beschaffungsgesetz). Hierin werden konkrete Quoten 
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bezüglich der Beschaffung sauberer und emissionsfreier Busse festgelegt. Wie die Quoten in der 

Bundesrepublik Deutschland ermittelt werden und welche Auswirkungen sich für die SVHI daraus 

ergeben, ist nach wie vor noch offen. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass zukünftig die 

Beschaffung und der Betrieb emissionsfreier Busse erforderlich sein werden, was zu einer 

Kostensteigerung führen wird. 

 

 

4.4 Chancen und Risiken der übrigen Geschäftsbereiche 

 

Die Entwicklung der Umsatzerlöse bei der VuB hängt grundsätzlich neben der Akzeptanz der 

Preisgestaltung von der Angebotspalette ab. Diesen Risiken wird mit einer transparenten Preispolitik, der 

fortlaufenden Analyse der angebotenen Leistungen und attraktivitätssteigernden Maßnahmen 

entgegengewirkt. Letzteres wurde beim umfassenden Investitions- und Sanierungsprogramm der Jahre 

2019 bis 2021 bereits realisiert und soll bei den anstehenden Maßnahmen der Jahre 2022 und 2023 

weiter forciert werden. Hinzu kommen die nicht kalkulierbaren Witterungsverhältnisse, die einen relativ 

großen Einfluss auf die Besucherzahlen im zweiten und dritten Quartal eines Jahres haben. Diese 

Marktrisiken sind mittel- bis langfristig Risiken mit mittlerer Bedeutung. 

 

Im Zuge der anhaltenden COVID-19-Pandemie bestehen zusätzlich kurz- bis mittelfristige Marktrisiken, die 

für die Gesellschaft Risiken von hoher Bedeutung sind. Die Einhaltung der geltenden Abstands- und 

Hygieneregelungen führten seit der Wiedereröffnung des Bad- und Saunabereiches zu einer geringeren 

Auslastung des Badbetriebes im Zuge einer geltenden Obergrenze der Besucherzahl. Diese Restriktion 

gilt auch im Jahr 2022 zunächst fort. Für das Jahr 2023 wird mit einer weiteren Entspannung, respektive 

Rückkehr zur neuen Normalität gerechnet und das Umsatzniveau vor Beginn der Pandemie angestrebt. 

Abzuwarten bleibt, wie sich das „neue“ Nutzungsverhalten der Besucher entwickeln wird, auch in 

Abhängigkeit vom weiteren Fortgang der COVID-19-Pandemie. 

 

Auf der Aufwandsseite bestehen grundsätzlich Risiken hinsichtlich steigender Personal- und 

Energiekosten sowie erhöhter Reparatur- und Wartungskosten aufgrund unvorhersehbarer Störungen 

bzw. steigende Bau- und Materialkosten. Dem Risiko steigender Energiekosten wurde durch Investitionen 

in die Gebäudeleittechnik und der raumlufttechnischen Anlagen bereits in der Vergangenheit begegnet. 

Hierdurch konnte der Strombezug bereits deutlich reduziert werden. Durch einen optimierten 

Personaleinsatz wird dem Risiko steigender Personalkosten entgegengewirkt. Durch turnusmäßige 

Reparatur- und Wartungsarbeiten wird das Risiko unvorhersehbarer Störungen gemindert. Notwendige 

Investitionen sowie die jährlichen Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sind aktuell auch darauf 

ausgerichtet, dass die Mindestbetriebsdauer des Hallenfreizeitbades durch ein umfassendes Investitions- 

und Sanierungsprogramm in den Jahren 2019 bis 2023 langfristig gesichert wird bzw. eine zusätzliche 

Attraktivitätssteigerung erfahren wird. Die aufgeführten Risiken sind Risiken mit mittlerer Bedeutung. 

 

Die weitere nachhaltige Steigerung der Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen durch Mengenzuwachs bei 

der EZHI ist abhängig vom Vertriebserfolg der EVI bzgl. neuer Fernwärmenutzer. Die Akquise erfolgt der-

zeit vor allem am bestehenden Leitungsnetz. Mit der Entwicklung des neuen Hildesheimer Stadtteils  

Ostend und der dort geplanten Versorgung mit Fernwärme besteht die Chance, einen relevanten Mengen-
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zuwachs zu realisieren. Zur Erschließung dieser Potentiale wurden in den Jahren 2019 bis 2021 bereits 

Erweiterungsarbeiten am Leitungsnetz der EVI vorgenommen, welche im Jahr 2022 fortgesetzt werden. 

 

Das Produkt Fernwärme steht in Hildesheim zum größten Teil im Wettbewerb mit der Primärenergie Gas. 

Durch den seit mehreren Jahren auf niedrigem Niveau stagnierenden Gaspreis gestaltete sich die Neu-

kundengewinnung in der Vergangenheit als sehr schwierig. Vor dem Hintergrund dieses Marktrisikos wur-

de mit Wirkung zum 1. Juli 2020 ein neuer Biomasseliefervertrag für Energieholz zu besseren Konditionen 

als in Vorjahren abgeschlossen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktes Wärme ab dem Jahr 2021 zu 

verbessern. Im Zuge der seit Mitte 2021 deutlich gestiegenen Preise für Erdgas hat sich die Wettbewerbs-

situation für das Produkt Fernwärme wesentlich verbessert. Positive Auswirkungen auf die Wettbewerbs-

position werden weiterhin mittel- bis langfristig auch durch die seit dem 1. Januar 2021 begonnene Umset-

zung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes erwartet, welches vor allem das Konkurrenzprodukt Erd-

gas belasten wird. Belastungen für die eigene Wärmeerzeugung werden aus diesem Gesetz dahingehend 

prognostiziert, dass zur Spitzenabdeckung und zur Reserve zusätzliche Heizzentralen vorgesehen sind, 

die mit Erdgas betrieben werden sollen. Weitere positive Impulse werden aus der politischen Diskussion 

und den beschlossenen Maßnahmen zur Klimaneutralität und Dekarbonisierung bis zum Jahr 2024 lang-

fristig erwartet. 

 

Neben den marktbedingten Vertriebsrisiken bestehen darüber hinaus noch klimabedingte Absatzrisiken. 

Insbesondere der Witterungsverlauf während der Heizperiode ist ein entscheidender Faktor für die Ver-

triebsmenge. 

 

Die Marktrisiken sind Risiken, dessen Risikopotenzial von hoher Bedeutung auf mittlere Bedeutung herab-

gestuft werden konnte. 

 

Risiken können sich auch aus technischen Herausforderungen ergeben. Für das ORC-Modul wurde eine 

qualifizierte Wartungsfirma gefunden. Es könnten ggf. bei Sonderkomponenten an dem Modul Schwierig-

keiten in der zeitnahen Beschaffung von Ersatzteilen auftreten. Um die Performance der Anlage nachhaltig 

zu verbessern, sind grundlegende Investitionen im Jahr 2022 vorgesehen. 

 

Durch die erhöhte Anschlussleistung im Fernwärmenetz der EVI, ist es aktuell bis zur Inbetriebnahme des 

Heizkraftwerks Bördestraße weiterhin ein Risiko, dass die notwendige Wärmeengpassleistung oberhalb 

der abgesicherten Leistung liegt. Daher sind bis zur Inbetriebnahme im weiteren Verlauf entsprechende 

mobile Reserveanlagen vorzuhalten, um eine sichere Versorgung im Winterhalbjahr zu gewährleisten. 

Entsprechende Maßnahmen sind mit der EVI im Vorhinein abgestimmt worden. Langfristig ist bei weiterem 

Ausbau des Fernwärmenetz und der Erhöhung der Wärmeabgabe an Endkunden, die abgesicherte Leis-

tung durch Anlagenausbau darzustellen.  

 

Die technischen Risiken sind Risiken von unverändert mittlerer Bedeutung. 

 

Auf der Bezugsseite können sich Risiken aus höheren Beschaffungspreisen ergeben. Diesem Risiko wur-

de durch einen im Jahr 2020 neu abgeschlossenen Vertrag über die Lieferung von Energieholz entgegen-

gewirkt, welcher aktuell eine Restlaufzeit bis zum 30. Juni 2023 besitzt.  
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Auf der Beschaffungsseite konnte in der Vergangenheit die Leistungskomponente für den Gasbezug redu-

ziert werden. Durch die gravierende Änderung der Beschaffung anderer Marktteilnehmer ist dieser Vorteil 

seit dem Jahr 2018 nicht mehr gegeben. Zur erneuten Kappung dieser Leistungsspitze sind für die Folge-

jahre verschiedene Szenarien der Spitzenabdeckung auf Basis von Heizzentralen und/oder Speichertech-

nologien in Planung. Dadurch soll erreicht werden, dass in einer Spitzenphase die Wärme aus diesen 

Anlagen zur Verfügung steht und damit eine Gasspitze vermieden werden kann. 

Das Risiko aus der Beschaffung ist für die Gesellschaft aktuell ein Risiko von mittlerer Bedeutung. 

 

 

5. Prognosebericht – Ausblick 2022 und 2023 

 

Das Ergebnis des Konzerns wird maßgeblich durch die Ergebnisse der EVI, der SVHI und der VuB be-

stimmt. 

 

Die Branche der Versorgungswirtschaft befindet sich nach wie vor in einem anhaltenden Strukturwandel, 

der durch die geopolitischen Krisen und Veränderungen der jüngsten Vergangenheit nochmals deutlich an 

Tempo gewonnen hat. Die EVI stellt sich dieser Herausforderung und befindet sich seit Herbst 2020 in 

einem umfassenden Strategieprozess mit dem Fokus Hildesheim im Jahr 2030. Kundenorientierung, Pro-

duktentwicklung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Unternehmenserfolg sowie Mitarbeiter und Stakeholder 

stehen dabei im Fokus. 

 

Für die Jahre 2022 und 2023 bedarf es unverändert hoher Anstrengungen, die geplanten Absatzmengen 

im Strom-, Gas- und Fernwärmebereich zu erzielen. Die Entwicklung des Gas- und Fernwärmeabsatzes 

ist dabei überwiegend temperaturabhängig. Die Temperaturentwicklung im 1. Quartal 2022 lässt darauf 

schließen, dass es auf Jahressicht schwierig wird, die geplanten Absatzmengen im Gas- und Fernwärme-

bereich zu erreichen. Die bis zum 3. April 2022 in Niedersachsen fortdauernden Maßnahmen im Zuge der 

COVID-19-Pandemie führten bislang zu keinen signifikanten Mindermengen sowohl beim Stromvertrieb 

als auch in der Stromverteilung. Die weitere Entwicklung des Jahres 2022 bleibt vor diesem Hintergrund 

abzuwarten und ist nur schwer prognostizierbar. Gleiches gilt für die Beschaffungssituation auf dem Erd-

gasmarkt im Zuge des andauernden Ukrainekriegs.  

 

Aus heutiger Sicht ist damit zu rechnen, dass die Auswirkungen der Regulierung der Netzentgelte, von 

Klimaschutz und Energieeffizienzmaßnahmen, der Energiewende auf den konventionellen Kraftwerkspark 

sowie der starke Wettbewerb innerhalb des Netzgebietes der EVI beim Strom und Gasabsatz und die 

Beschaffungspreisentwicklung auch weiterhin wesentliche Auswirkungen auf die künftigen Unternehmens-

ergebnisse haben werden. Positive Effekte aus dem Strategieprozess sind planmäßig eher von langfristi-

ger Natur.  

 

Entsprechend den Prognosen gemäß den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 wird für beide Jahre ein Um-

satzniveau in der Bandbreite von EUR 144,0 Mio. bis EUR 147,0 Mio. erwartet. Dabei wird ein Ergebnis-

ziel von ca. EUR 8,2 Mio. bis. EUR 8,7 Mio. angestrebt. Dieses Ergebnisziel ist trotz der fortdauernden 

COVID-19-Pandemie weiterhin als erreichbar einzustufen. Demgegenüber sind Auswirkungen der kriege-

rischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine insofern nicht auszuschließen, dass ein 
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nachhaltiger, negativer Effekt auf die Versorgungslage mit Erdöl, Erdgas und Steinkohle eintreten kann, 

mit entsprechenden Folgewirkungen auf die Energiepreise und Versorgungssicherheit. 

 

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung ist bei den Umsatzerlösen der SVHI auf Grund des implementierten 

Tarifverbunds ROSA und geplanter Tarifanpassungen bei gleichzeitig nahezu unveränderten 

Fahrgastzahlen mit einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet worden. Durch die COVID-19-

Pandemie ist jedoch davon auszugehen, dass diese Planzahlen nicht erreicht werden können. Auch bei 

den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Rückgänge erwartet. Auf der Aufwandsseite wird von 

deutlich steigenden Treibstoffpreisen ausgegangen. Durch den Ukrainekrieg haben die Dieselpreise 

Rekordniveau erreicht. Hinzu kommen Belastungen für den Personalbereich im Zuge der zu erwartenden 

Tariferhöhungen. 

 

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird auf Basis des 

verabschiedeten Wirtschaftsplans für die Jahre 2022 und 2023 nach fünf Jahren erstmals mit einem 

Jahresfehlbetrag von ca. EUR 0,5 Mio. bzw. EUR 0,8 Mio. gerechnet. Diese Planungen sind vor dem 

Hintergrund der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie seit Ende 2021 („Vierte Welle“) und der 

Dieselpreisentwicklung wohl nicht mehr als erreichbar einzustufen und werden voraussichtlich 

unterschritten. Es gilt in den nächsten Wochen und Monaten vorrangig die Funktionsfähigkeit des ÖPNV 

sicherzustellen. Zur Gewinnung neuer Fahrgäste und Erlöse ist die Einführung eines Jobtickets in 

Vorbereitung. Anders als im Wirtschaftsplan 2022 abgebildet, könnte es jedoch auch im Jahr 2022 eine 

Verlängerung des ÖPNV-Rettungsschirmes geben. 

 

Für die Jahre 2022 und 2023 wird bei der VuB im Badbereich (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen) mit 

Umsatzerlösen von ca. EUR 2,3 Mio. bzw. von ca. EUR 2,5 Mio. gerechnet. Zu den Umsätzen des Badbe-

reiches kommen vor allem Umsätze aus dem Dienstleistungsbereich, die für 2022 und 2023 jeweils in 

Höhe von ca. EUR 0,7 Mio. angenommen werden. 

 

Auf der Kostenseite werden auf Grund einer angenommenen, ganzjährigen Öffnung des Bad- und Sauna-

bereiches für 2022 deutliche Steigerungen des Material- und Personalaufwandes erwartet. Die sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen werden in Höhe von ca. EUR 1,4 Mio. bzw. EUR 1,5 Mio. um bis zu 25 % 

über dem Niveau des Jahres 2021 geplant. 

 

Insgesamt wird für die Jahre 2022 und 2023 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von ca. 

EUR 2,0 Mio. p.a. gerechnet. Diese Einschätzung unterliegt der Prämisse, dass das Wasserparadies bis 

auf die turnusmäßigen Revisionszeiten ganzjährig geöffnet ist 

 

Für das Jahr 2022 wird bei der EZHI im Zuge von weiteren Verdichtungsmaßnahmen entlang des beste-

henden Fernwärmenetzes der EVI mit dem Anschluss weiterer Fernwärmekunden gerechnet, so dass für 

das Jahr 2022 bei einem klimatisch durchschnittlichen Wettergeschehen ein Wärmeabsatz von 

ca. 32,7 Mio. kWh und ein Stromabsatz von ca. 2,6 Mio. kWh prognostiziert wird. Der geplante Anschluss 

an den neuen Hildesheimer Stadtteil Ostend wird im Jahr 2022 den Wärmeabsatz ebenfalls positiv beein-

flussen. 
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Stadtwerke Hildesheim AG 

 

 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 508-0 
 Telefax: 05121 / 508-108 
Römerring 1 E-Mail: info@evi.SWHI.de 
31137 Hildesheim  Internet: www.stadtwerke-hildesheim.de 

 
Gegenstand des Unternehmens: 
 
Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser 
und Wärme sowie der öffentliche Nahverkehr. Die Gesellschaft kann weitere Ge-
schäftsfelder betreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern, wobei das Erfordernis eines öffentli-
chen Zwecks zu berücksichtigen ist (§ 136 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG). Sie kann sich 
hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unter-
nehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. 
 
Gesellschaftskapital:  20.000.000,00 € gezeichnetes Kapital  

 
Gesellschafter:  Alleinaktionärin ist die Stadt Hildesheim 
 
Aufsichtsrat: Herr Dr. Ingo Meyer*, Vorsitzender 
(Stand: 31.12.2021) Herr Detlef Hansen*, stellv. Vorsitzender 
 Herr Robert McDonald*, stellv. Vorsitzender 

 Herr Clemens Aue 
 Frau Berit Burgdorf 
 Herr Martin Eggers  
 Frau Monika Höhler 
 Herr Ralf Kriesinger 
 Herr Konrad Krüger 
 Herr Dr. Ulrich Kumme* 
 Herr Ingo Lippert* 
 Herr Ulrich Räbiger 
 

* Mitglieder des Arbeitsausschusses  
 
 
Vorstand:  Herr Wolfgang Birkenbusch 
 Herr Mustafa Sancar 
  
 
 
Beschäftigte: 2 Mitarbeiter/innen     
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Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2021 

Das Geschäftsjahr 2021 der Stadtwerke Hildesheim AG schließt mit einem Jahres-
überschuss in Höhe von 3,3 Mio. € ab (Vj. 2,1 Mio. €). 1,6 Mio. € hiervon werden in 
die Gewinnrücklagen eingestellt.  
Hauptsächlich maßgeblich für die Entwicklung des Stadtwerke Konzerns ist die wirt-
schaftliche Entwicklung der Beteiligungen EVI und VuB. Das Geschäftsjahr 2021 war 
geprägt durch eine gegenüber dem Vorjahr höheren Ergebnisübernahme der EVI in 
Höhe von 6,7 Mio. € (Vj. 5,4 Mio. €). Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme 
der VuB reduzierten sich leicht sich auf 1,3 Mio. (Vj. 1,4 Mio. €). Auf Grund des ver-
besserten Beteiligungsergebnisses erhöhte sich der Jahresüberschuss auf 3,3 Mio. € 
(Vj. 2,1 Mio. €). 

Die Abschlussbilanz weist zum 31.12.2021 folgende wesentliche Positionen aus:  

 2021 2020 Veränderung zum Vorjahr 

 T€ T€ T€ 

Bilanzsumme 66.267 8.010 +3.946 

Anlagevermögen 55.200 50.337 +3.506 

Umlaufvermögen 11.058 10.627 +431 

Davon Liquide Mittel 7.580  -430 

Eigenkapital 52.534  +2.197 

Davon gezeichnetes 
Kapital 

20.000 20.000 +/-0 

Davon Gewinnrückla-
gen 

24.125 22.528 +1.597 

Bilanzgewinn 1.700 1.100 +600 

Rückstellungen 4.051 4.267 -216 

Verbindlichkeiten 8.172 6.114 +2.058 
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Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2021 folgende wesentliche Er-
gebnisse aus: 

 2021 2020 Veränderung zum Vorjahr 

 T€ T€ T€ 

Umsatzerlöse 1.940 1.414 +526 

Rohergebnis 2.183 1.776 +407 

Erträge aus Beteiligun-
gen 

7.172 5.938 +1.234 

Personalaufwand 947 912 +35 

Abschreibungen 1.670 1.341 +329 

Aufwendungen aus Ver-
lustübernahme 

1.262 1.356 -94 

Jahresüberschuss 3.297 2.132 +1.165 

Einstellung in andere 
Gewinnrücklagen 

1.597 1.032 +565 

Bilanzgewinn 1.700 1.100 +600 

 
Die sich überwiegend aus Geschäftsführungsumlagen sowie Miet- und Pachtein-
nahmen von anderen Konzerngesellschaften zusammensetzenden Umsatzerlöse 
erhöhten sich auf 1,9 Mio. € (Vj. 1,4 Mio. €), auf Grund der wieder aufgenommenen 
Vermietung an die EVI nach erfolgter Grundsanierung des Verwaltungsgebäudes am 
Römerring 1. 
 
Das Ergebnis der Stadtwerke Hildesheim AG wird maßgeblich durch die Beteili-
gungsergebnisse getragen. Ergebnisbeeinflussend sind insbesondere die Ergebnis-
se der EVI und der VuB. Aufgrund der Beendigung des Beherrschungs- und Ergeb-
nisabführungsvertrages mit der SVHi zum 31.12.2017 fließt deren Jahresergebnis 
nicht mehr ein. 
 
Die Beteiligungsergebnisse haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:  
 

Beteiligungsergebnis 2021 2020 Veränderung zum Vorjahr 

 T€ T€ T€ 

EVI 6.701 5.438 +1.263 

Erträge aus übrigen Be-
teiligungen 

471 500 -29 

Erträge aus Beteili-
gungen  

7.172 5.938 +1.234 

VuB -1.262 -1.356 -94 

Aufwendungen aus 
Verlustübernahmen  

-1.262 -1.356 -94 
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Insgesamt 5.910 4.582 +1.328  
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Stadtwerke Hildesheim Aktiengesellschaft, 

Hildesheim

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie  

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 19.334,00 24.128,00

2. Geleistete Anzahlungen 0,00 19.334,00 2.938,79 27.066,79

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 

Bauten einschließlich der Bauten auf fremden

Grundstücken 24.293.179,06 10.298.151,79

2. Technische Anlagen und Maschinen 1.419.555,00 727.077,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 684.848,00 631.805,00

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 423.425,45 26.821.007,51 11.223.585,46 22.880.619,25

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 23.912.727,19 23.912.727,19

2. Beteiligungen 4.446.344,53 4.872.344,53

3. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile 1.085,63 28.360.157,35 1.197,06 28.786.268,78

55.200.498,86 51.693.954,82

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.729,54 12.687,51

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.029.655,14 1.824.587,38

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 3,50 7,00

4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.439.295,76 3.477.683,94 774.624,09 2.611.905,98

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 7.579.923,79 8.010.418,03

11.057.607,73 10.622.324,01

C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.185,21 5.160,44

66.267.291,80 62.321.439,27

31.12.202031.12.2021
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P a s s i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 20.000.000,00 20.000.000,00

II. Kapitalrücklage 6.709.047,74 6.709.047,74

III. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage 192.158,32 192.158,32

2. Andere Gewinnrücklagen 23.932.804,55 24.124.962,87 22.336.069,33 22.528.227,65

IV. Bilanzgewinn 1.700.000,00 1.100.000,00

52.534.010,61 50.337.275,39

B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter 1.509.733,00 1.602.632,00

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 3.789.232,13 3.769.524,64

2. Steuerrückstellungen 0,00 31.979,00

3. Sonstige Rückstellungen 261.865,19 465.539,00

4.051.097,32 4.267.042,64

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.410.958,00 5.250.000,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.139.144,50 654.105,88

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen 564.356,39 190.857,91

4. Sonstige Verbindlichkeiten 57.991,98 19.525,45

– davon aus Steuern

   EUR 22.852,22 (i. Vj. EUR 19.525,45) –

8.172.450,87 6.114.489,24

66.267.291,80 62.321.439,27

31.12.2021 31.12.2020
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Stadtwerke Hildesheim Aktiengesellschaft, 

Hildesheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

2021 2020

EUR EUR EUR EUR

1. Rohergebnis 2.182.652,65 1.775.665,37

2. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 710.537,29 636.954,86

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 236.428,40 946.965,69 274.702,66 911.657,52

– davon für Altersversorgung

   EUR 215.438,14 (i. Vj. EUR 239.121,18) –

3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.243.827,59 1.340.765,90

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.370.473,43 1.178.547,58

5. Erträge aus Beteiligungen 7.171.561,58 5.938.264,73

– davon aus verbundenen Unternehmen 

   EUR 6.701.071,95 (i. Vj. EUR 5.438.372,81) –

6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage-

vermögens 41,97 72,33

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.317,43 5.496,48

– davon aus verbundenen Unternehmen 

   EUR 1.317,43 (i. Vj. EUR 1.637,48) –

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen 426.000,00 0,00

9. Aufwendungen aus Verlustübernahme 1.262.263,42 1.355.679,17

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100.098,12 141.877,18

– davon an verbundene Unternehmen 

   EUR 2.983,54 (i. Vj. EUR 719,65) –

11. Ergebnis vor Steuern 4.005.945,38 2.790.971,56

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 584.872,56 546.175,92

13. Ergebnis nach Steuern 3.421.072,82 2.244.795,64

14. Sonstige Steuern 124.337,60 112.828,47

15. Jahresüberschuss 3.296.735,22 2.131.967,17

16. Einstellung in andere Gewinnrücklagen 1.596.735,22 1.031.967,17

17. Bilanzgewinn 1.700.000,00 1.100.000,00
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LAGEBERICHT 
 

für das Geschäftsjahr 2021 
 

Stadtwerke Hildesheim AG, Hildesheim 
 

 

 

 

 

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen 

  

Beteiligungsstruktur 

 

Die Stadtwerke Hildesheim AG (im Folgenden „SWH AG“) fungiert als Holding für ihre Tochtergesellschaf-

ten und Beteiligungen und vermietet bzw. verpachtet Grundstücke nebst aufstehender Gebäude an Toch-

terunternehmen. Ganz oder mehrheitlich im Besitz der SWH AG befinden sich unmittelbar die EVI Ener-

gieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG (im Folgenden „EVI“) (74,8 %), die EVI Energieversorgung 

Hildesheim Verwaltungs-GmbH (74,8 %), die SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH & Co. KG (im Folgen-

den „SVHI“) (100,0 %) und die SWH Verwaltungs- und Betriebs-GmbH Hildesheim (Betreibergesellschaft 

des Wasserparadieses) (im Folgenden „VuB“) (100,0 %). Mittelbar über die EVI befinden sich mehrheitlich 

im Besitz der SWH AG die EnergieZukunft Hildesheim GmbH (im Folgenden „EZHI“) (100,0 %), die EVI 

Solarmeile Hildesheim GmbH & Co. KG (74,9 %) und die ebz Energie-Beratungs-Zentrum GmbH 

(70,0 %). 

 

 

Geschäftliche Rahmenbedingungen 

 

Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt durch eine gegenüber dem Vorjahr höhere Ergebnisübernahme von 

der EVI, einer verringerten Verlustübernahme für die VuB, höheren Mieteinnahmen aus der wieder aufge-

nommen Vermietungstätigkeit für das Verwaltungsgebäudes am Römerring 1 im Zuge der Fertigstellung 

der Grundsanierung und einer außerplanmäßigen Abschreibung auf eine Finanzanlage. Die operative 

Tätigkeit wurde insbesondere beeinflusst von der Finalisierung der Investitionstätigkeit am Verwaltungs-

gebäude und der nachlaufenden, finalen Abrechnung des Projektes. 

 

Wie in den Vorjahren leistete die EVI mit EUR 6,7 Mio. (i. Vj. EUR 5,4 Mio.) den größten positiven Ergeb-

nisbeitrag Der Gesamtumsatz des Geschäftsjahres 2021 der EVI hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 

EUR 151,1 Mio. (i. Vj. EUR 146,3 Mio.) erhöht. Dabei waren insbesondere in der Gas- und Wärmesparte 

höhere Umsatzerlöse zu verzeichnen, die überwiegend aus witterungsbedingten Einflüssen resultieren. 

Insgesamt konnte im Berichtsjahr 2021 trotz des herausfordernden Marktumfelds ein Jahresüberschuss 

von EUR 9,0 Mio. (i. Vj. EUR 7,3 Mio.) erzielt werden. Das Ergebnis liegt damit um EUR 0,9 Mio. über dem 

Planwert von EUR 8,1 Mio. 
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Das Ergebnis der SVHI weist einen Jahresüberschuss von EUR 0,55 Mio. (i. Vj. EUR 0,56 Mio.) aus und 

liegt damit deutlich über dem Planansatz von EUR - 0,3 Mio.. Trotz weiterhin deutlich geringerer Fahrgast-

zahlen im Zuge der COVID-19-Pandemie gegenüber dem Niveau der Vor-Corona-Zeit konnte insbesonde-

re durch erneute Erträge aus dem ÖPNV-Rettungsschirm dieses positive Ergebnis erzielt werden. Es ist 

vorgesehen, den Jahresüberschuss auf Ebene der Gesellschaft erneut zu thesaurieren, um die Innenfi-

nanzierungskraft des Unternehmens weiter zu stärken. 

 

Bezüglich des Verlustes der VuB war eine etwas geringere Verlustübernahme in Höhe von EUR 1,3 Mio. 

(i. Vj. EUR 1,4 Mio.) notwendig. Das Geschäftsjahr 2021 war insbesondere geprägt von den fortdauernden 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Der Schwimmbad- und Saunabereich des Sport- und Freizeithal-

lenbades Wasserparadies konnte nach der durchgängigen, pandemiebedingten Schließung im Zeitraum 

vom 14. März 2020 bis 1. August 2021 am 2. August 2021 wieder geöffnet werden. Der Betrieb erfolgt seit 

diesem Zeitpunkt mit einer Begrenzung der maximalen Besucherzahl. Auf Grund des gegenüber dem 

Vorjahr größeren Zeitraums der Öffnung, konnte eine Steigerung gegenüber den dramatisch niedrigen 

Besucherzahlen des Vorjahres erzielt werden. Positiv auf den Geschäftsverlauf wirkten sich die unabhän-

gig vom Badbetrieb durchgeführten Dienstleistungsaktivitäten bezogen auf die Erbringung von Ingenieur- 

und Beratungsleistungen für Dritte sowie bezogen auf die anstehenden Investitions- und Sanierungsmaß-

nahmen der Immobilie Wasserparadies aus.  

 

 

 

2. Personal und Organisation 

 

Die Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter ohne Vorstand betrug unverändert zwei 

Mitarbeiter. Der Personalaufwand in Höhe von EUR 0,95 Mio. (i. Vj. EUR 0,91 Mio.) ist insbesondere auf 

Grund der im Vorjahr im ersten Quartal 2020 nicht besetzten Position des kaufmännischen Vorstands in 

2021 gestiegen. Die für ehemalige Vorstände der Gesellschaft gebildete Pensionsrückstellung besteht in 

Höhe von EUR 3,8 Mio. (i. Vj. EUR 3,8 Mio.). 

 

 

 

3. Geschäftsverlauf 2021 

 

Ertragslage 

 

Das Geschäftsjahr 2021 schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3,3 Mio. 

(i. Vj. EUR 2,1 Mio.) ab und liegt damit über dem Wirtschaftsplanansatz von EUR 2,0 Mio. Die Erhöhung 

gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus dem verbesserten Beteiligungsergebnis, erhöhten 

Umsatzerlösen bei gegenläufig wirkender außerplanmäßiger Abschreibung auf eine Finanzanlage. Vom 

Jahresüberschuss wurde ein Betrag von EUR 1,6 Mio. (i. Vj. EUR 1,0 Mio.) den Rücklagen zugeführt. Der 

verbleibende Bilanzgewinn von EUR 1,7 Mio. (i. Vj. EUR 1,1 Mio.) ist grundsätzlich zur Ausschüttung an 

die Stadt Hildesheim vorgesehen. 
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a) Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz 

Das Rohergebnis in Höhe von EUR 2,18 Mio. entspricht fast dem Planansatz von EUR 2,24 Mio. Der 

Personalaufwand liegt mit EUR 0,95 Mio. ebenfalls auf Planniveau von EUR 0,94 Mio. Gleiches gilt für die 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen in 

Höhe von EUR 1,24 Mio. (Planansatz: EUR 1,27 Mio.). Negative Abweichungen gab es bei den sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen im Zuge periodenfremder Effekte in Höhe von EUR 0,2 Mio. im Rahmen 

diverser Anlagenabgänge im Rahmen der Grundsanierung des Verwaltungsgebäudes. Die Erträge aus 

Beteiligungen lagen in Höhe von EUR 7,17 Mio. deutlich über dem Planansatz von EUR 6,49 Mio. Positiv 

wirkte sich ebenfalls die geringere Verlustübernahme für die VuB in Höhe von EUR 1,26 Mio. (Planansatz: 

EUR 2,88 Mio.) aus. Die ursprünglichen Planungen der VuB für das Jahr 2021 erfolgten unter der Prämis-

se eines ganzjährigen Badbetriebes, verbunden mit einer deutlich geringeren, maximalen Besucherzahl 

und schwer zu kalkulierenden, zusätzlichen Aufwendungen für Hygienekonzept und -um-setzung sowie 

Eingangs- und Zugangskontrollen. Diese außerordentlichen Planansätze waren ab Wiederaufnahme des 

Badbetriebes Anfang August 2021 nicht im angenommenen Umfang erforderlich und führten zu einer 

deutlichen Unterschreitung der geplanten Aufwendungen. Nicht geplante Aufwendungen ergaben sich im 

Zuge einer außerplanmäßigen Abschreibung auf eine Finanzanlage von EUR 0,4 Mio. 

b)  Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 

Das Rohergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr auf EUR 2,18 Mio. (i. Vj. EUR 1,78 Mio.) verbessert. Im 

Rohergebnis sind vor allem Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen sowie Geschäftsführungsumlagen von 

anderen Konzerngesellschaften enthalten. Die Verbesserung des Rohergebnisses entfällt auf höhere 

Mieteinnahmen von der EVI im Zuge der in 2021 begonnenen Wiedervermietung des Verwaltungsgebäu-

des Römerring 1 nach erfolgter Grundsanierung. 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf EUR 1,37 Mio. (i. Vj. EUR 1,18 Mio.) erhöht. 

Ursächlich hierfür sind vor allem höhere Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von EUR 0,35 Mio (i.Vj. 

EUR 0,09 Mio.) sowie periodenfremde Aufwendungen von EUR 0,2 Mio.. Gegenläufig wirkten die geringe-

ren Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von EUR 0,11 Mio. (i. Vj. 

EUR 0,46 Mio.). 

 

Das Unternehmensergebnis wird auf der Ertragsseite geprägt durch die Ergebnisübernahmen von der EVI 

und den Aufwendungen aus der Verlustübernahme. Der Anteil der EVI am Ergebnis der Stadtwerke 

Hildesheim AG lag mit EUR 6,70 Mio. deutlich über dem Niveau des Vorjahres (i. Vj. EUR 5,44 Mio.). 

Hinzu kommen Erträge aus übrigen Beteiligungen in Höhe von EUR 0,47 Mio. (i. Vj. EUR 0,50 Mio.). Die 

Aufwendungen aus der Verlustübernahme verringerten sich auf EUR 1,26 Mio. (i. Vj. EUR 1,36 Mio.) und 

betreffen ausschließlich die VuB. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich dementsprechend auf 

EUR 4,00 Mio. (i. Vj. EUR 2,79 Mio.). Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag, die 

im Berichtsjahr positiv beeinflusst waren durch außerbilanzielle Kürzungen und periodenfremde Effekte, 

bzw. der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt EUR 0,71 Mio. (i. Vj. EUR 0,66 Mio.) wird ein Jahres-

überschuss in Höhe von EUR 3,30 Mio. (i. Vj. EUR 2,13 Mio.) ausgewiesen. Die Ertragslage wird als stabil 

und positiv in der kurz- bis mittelfristigen Entwicklung eingestuft. 
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Vermögenslage 

 

Die Bilanzstruktur weist eine Deckung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital (nach Abzug der 

vorgeschlagenen Ausschüttung) und durch langfristiges Fremdkapital in Höhe von 110,1 % (i. Vj. 112,4 %) 

aus. Die Eigenkapitalquote verringerte sich trotz der Einstellung in die Gewinnrücklagen auf Grund der 

erneut gestiegenen Bilanzsumme auf 76,7 % (i. Vj. 79,0 %). Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr 

um EUR 3,9 Mio. auf EUR 66,3 Mio. gestiegen.  

 

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen im Zuge der Investitionen in die Grundsanierung des 

Verwaltungsgebäudes und der Investitionen in die Immobilie „Wasserparadies“ unter Berücksichtigung der 

Abschreibungen um EUR 3,5 Mio. auf EUR 55,2 Mio. erhöht. Die Forderungen aus der Konzernfinanzie-

rung haben sich auf EUR 2,0 Mio. (i. Vj. EUR 1,8 Mio.) erhöht. Die Flüssigen Mittel haben sich auf 

EUR 7,6 Mio. (i. Vj.  EUR 8,0 Mio.) verringert. 

 

Auf der Passivseite entfällt die Erhöhung vor allem auf das gestiegene Eigenkapital (nach Abzug der 

vorgeschlagenen Ausschüttung) im Zuge der Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von 

EUR 1,6 Mio. und auf die gestiegenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von EUR 6,4 Mio. 

(i. Vj. EUR 5,3 Mio.) im Zuge der Finanzierung der Grundsanierung des Verwaltungsgebäudes. Hinzu 

kommen stichtagsbedingt erhöhte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Zuge der zeitlich 

nachgelagerten Schlussabrechungen in Höhe von EUR 1,1 Mio. (i. Vj. EUR 0,7 Mio.). Die Verbindlichkei-

ten aus der Konzernfinanzierung erhöhten sich auf EUR 0,6 Mio. (i. Vj. EUR 0,2 Mio.). Die Rückstellungen 

verringerten sich indes geringfügig auf EUR 4,1 Mio. (i. Vj. EUR 4,3 Mio.). Die Vermögenslage wird als 

stabil eingestuft. 

 

 

Finanzlage 

 

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft gibt die folgende Kapitalfluss-

rechnung Aufschluss: 
 

  2021 2020 

 

EUR 
Mio. 

EUR 
Mio. 

   
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -1,1 -0,4 

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit 0,5 -3,5 

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0,2 1,0 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -0,4 -2,9 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 8,0 10,9 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 7,6 8,0 

 

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit verschlechterte sich trotz eines besseren Periodenergeb-

nisses und erhöhten Abschreibungen vor allem im Zuge der geleisteten Ertragsteuerzahlungen (i. Vj. Er-

tragsteuererstattungen). Die Auszahlungen für die Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 

EUR 5,4 Mio. konnten rechnerisch durch die erhaltenen Beteiligungserträge finanziert werden. Der Cash 

Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt insgesamt EUR 0,5 Mio. (i. Vj. EUR -3,5 Mio.). Der positive Cash 
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Flow aus der Finanzierungstätigkeit resultiert aus der planmäßigen Aufnahme und Tilgung eines Darle-

hens zur Finanzierung der durchgeführten Investitionen. Der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag verrin-

gerte sich insgesamt um EUR 0,4 Mio. auf EUR 7,6 Mio. 

 

Im Zuge des im Konzern implementierten Cash Poolings wird die von den Tochtergesellschaften 

erwirtschaftete Liquidität grundsätzlich an die SWH AG überstellt bzw. bei Liquiditätsbedarf zur Verfügung 

gestellt. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Es bestehen zugesagte, noch 

nicht ausgenutzte Kreditlinien im Konzern im Umfang von EUR 3,6 Mio. 

 

 

 

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

 

4.1 Risikomanagementsystem 

 

Die Steuerung von Chancen und Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung. Die 

SWH AG ist in das konzernweite Risiko- und Chancenmanagementsystem integriert. Mit diesem System 

wird die Unternehmensleitung in die Lage versetzt, frühzeitig bestandsgefährdende Risiken zu erkennen 

und gegenzusteuern, sowie Chancen zu identifizieren und zu realisieren. 

 

Der Risiko- und Chancenmanagementprozess unterliegt einer periodischen Erfassung, Bewertung, 

Steuerung und Überwachung der Chancen und Risiken. Die Risiken werden dabei von den einzelnen 

Fachbereichen der Tochterunternehmen und Beteiligungen identifiziert und quantifiziert. Dabei werden das 

Risiko, die Risikoursache, die Schadenshöhe, die Eintrittswahrscheinlichkeit, Frühwarnindikatoren sowie 

Steuerungsmaßnahmen dokumentiert. So können frühzeitig Informationen über Risiken und Chancen und 

die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen bewertet werden. 

 

Allgemein sind im Branchenumfeld der Beteiligungen eine große Anzahl an Risikofaktoren zu beobachten. 

Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass einzelne Risiken den Fortbestand des Unternehmens und 

der Beteiligungen im Berichtszeitraum gefährdet haben oder zukünftig gefährden könnten. Bei den 

Beteiligungen resultieren die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risikofaktoren aus dem 

Witterungsverlauf, aus der Preisfluktuation auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten, aus der Entwick-

lung der konventionellen Erzeugungskapazitäten, aus den Änderungen der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, aus dem Auslaufen von Linienkonzessionen und aus möglichen Eingriffen von 

Regulierungsbehörden. Kurz- bis mittelfristig sind die Auswirkungen aus geopolitischen Krisen, insb. dem 

Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, und der fortdauernden COVID-19-Pandemie ein wesentlicher 

Risikofaktor für das Geschäftsumfeld der Beteiligungen. 

 

 

4.2 Chancen und Risiken der SWH AG 

 

Der BFH hat mit Beschluss vom 13. März 2019, der am 24. Oktober 2019 veröffentlicht wurde, dem EuGH 

die Frage vorgelegt, ob die Steuerbegünstigung für dauerdefizitäre Tätigkeiten kommunaler 

Eigengesellschaften (z.B. ÖPNV oder Schwimmbäder) gegen die Beihilferegelung des Unionsrecht 
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verstößt. Der Vorlagebeschluss betrifft § 8 Abs.7 Satz 1 Nr.2 KStG, welcher mit dem Jahressteuergesetz 

2009 in das Gesetz aufgenommen wurde und auch rückwirkend Gültigkeit hat. Im Vorlagebeschluss stellte 

der BFH seine Rechtsauffassung zum Beihilfecharakter von § 8 Abs.7 Satz 1 Nr.2 KStG dar und geht von 

einem grundsätzlichen Vorliegen einer Beihilfe aus. 

 

Mit Beschluss vom 29. Januar 2020 hat der BFH das dem Vorlagebeschluss zugrunde liegende Revisi-

onsverfahren eingestellt. Damit ist die Klärung der Frage, ob § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr.2 KStG eine selektive 

Beihilfe für bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige darstellt und damit als genehmigungspflichti-

ge staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs.1 i.V.m. Art. 108 Abs.3 AEUV anzusehen ist, zunächst 

verschoben. Jedoch kann die Europäische Kommission von sich aus die Vereinbarkeit der Steuerbegüns-

tigung mit dem Binnenmarkt prüfen. Insofern sieht sich die Gesellschaft bzgl. der Steuerbegüntigung für 

die dauerdefizitären Tätigkeiten der VuB und bis 31. Dezember 2016 auch der Tätigkeiten des SVHI un-

verändert einer unsicheren Rechtslage ausgesetzt. Im Zuge der Rücknahme des Vorlagebeschluss beim 

EuGH durch den BFH wird dieses Risiko aktuell als ein Risiko von mittlerer Bedeutung eingestuft. 

 

 

4.3 Chancen und Risiken der Beteiligung EVI 

 

Konjunkturrisiken und Ukrainekrieg 

 

Nach der ursprünglichen Prognose des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklung wurde für das Jahr 2022 eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 4,6% erwartet. 

Im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat der Sachverständigenrat eine Aktualisie-

rung seiner Konjunkturprognose im März 2022 vorgenommen. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ist davon 

auszugehen, dass die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 2022 nunmehr nur noch um 1,8 % steigen wird. 

Die wirtschaftliche Entwicklung hängt dabei insbesondere von der weiteren Entwicklung der aktuellen 

Sanktionen gegenüber Russland und der Preisentwicklungen für Erdgas und Erdöl ab. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Wirtschaftsleistung voraussichtlich im 3. Quartal 2022 wieder das Vorkrisenniveau 

aus dem 4. Quartal 2019 erreicht hat. Für das Jahr 2023 wird mit einem BIP-Wachstum um 3,6 % gerech-

net. 

 

 

Regulatorische Risiken 

 

Seit dem 1. Januar 2009 werden die zulässigen Netzentgelte von Strom- und Gasnetzbetreibern durch die 

Anreizregulierung bestimmt. Für in Niedersachsen ansässige Netzbetreiber mit weniger als 100.000 Kun-

den ist die Regulierungskammer Niedersachsen, die beim Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, 

Energie und Klimaschutz in Hannover ansässig ist, verantwortlich. Regulierungsrisiken werden 

insbesondere hinsichtlich der zukünftigen Weiterentwicklung der Anreizregulierung langfristig gesehen. 

Bzgl. der vierten Regulierungsperiode ab 2023 (Gasverteilung) und 2024 (Stromverteilung) gelten die 

Regelungen der zuletzt am 23. November 2021 geänderten „Verordnung über die Anreizregulierung der 

Energieversorgungsnetze“ (Anreizregulierungsverordnung – ARegV).  
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Die im Rahmen der dritten Anreizregulierungsperiode festgelegten Erlösobergrenzen stellen für die EVI 

eine große wirtschaftliche Herausforderung dar. Die Auswirkungen der Regulierung sollen durch 

Maßnahmen zur Kostenoptimierung und Effizienzverbesserung nachhaltig begrenzt werden. Hierbei ist es 

aber wichtig, einen effizienten, aber dennoch qualitativ hochwertigen und sicheren Netzbetrieb zu 

gewährleisten. 

 

Die regulatorischen Risiken sind für die EVI Risiken mit mittlerer Bedeutung 

 

 

Chancen und Risiken aus dem Vertrieb 

 

Aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im Strom- und Erdgasgeschäft ergeben sich potentielle 

Absatzrisiken. Insbesondere im Erdgasbereich ist eine weiterhin hohe Anzahl an Wettbewerbern im 

Netzgebiet der EVI zu beobachten. Der damit einhergehende verstärkte Preiskampf und die 

Wechselbereitschaft der Kunden können mittel- bis langfristig zu Margenverlusten führen. Kurzfristig war 

insb. im 4.Quartal 2021 ein gegenläufiger Trend dahingehend festzustellen, dass im Zuge von Kündigun-

gen und Liefereinstellungen bzw. Insolvenzen von verschiedenen Lieferanten eine große Anzahl an Kun-

den zunächst in die Ersatzversorgung der EVI gefallen sind. Diese Kunden konnten z.T. durch alternative 

Produkte längerfristig an die EVI gebunden werden. Dem mittel- bis langfristigen Risiko von Margenverlus-

ten wird durch attraktive und marktgerechte Produkte sowie insbesondere einem flexiblen 

Beschaffungsmanagement entgegengewirkt. 

 

Darüber hinaus können langfristig steigende Beschaffungskosten ebenfalls zu einem Ertragsrückgang im 

Vertrieb führen, wenn diese Kostensteigerungen nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden 

können. Insbesondere seit Sommer 2021 ist eine starke Volatilität der Strom- und Gaspreise zu beobach-

ten. Die aktuellen Indikatoren weisen insbesondere auf Grund der kriegerischen Auseinandersetzung 

zwischen Russland und der Ukraine auf deutlich steigende Beschaffungskosten beim Strom- und 

Gasbezug hin. Verstärkt wird diese Tendenz durch die Tatsache, dass das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz (BMWK) am 30. März 2022 vorsorglich die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas 

ausgerufen hat. Das Ministerium hat dabei betont, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und es 

aktuell zu keinen Versorgungsengpässen kommt. Unabhängig von dieser Einschätzung des Ministeriums 

bedeutet das Inkrafttreten der Frühwarnstufe, dass konkrete, ernst zu nehmende und zuverlässige Hin-

weise darauf vorliegen, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen 

Verschlechterung der Gasversorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der Alarm- oder Notfall-

stufe führen kann. Inwieweit ein  eventuelles  Embargo von russischen H-Gas-Importen Einfluss auf die  L-

Gas-Lieferungen ins Netzgebiet der EVI haben wird, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. Eine aktuel-

le Risikoeinschätzung diesbezüglich ist seriös nicht möglich.  

 

Darüber hinaus ist weiterhin durch die Corona-Pandemie und den damit ggf. verbundenen, temporären 

Einschränkungen im öffentlichen Leben auch in Zukunft mit Auswirkungen auf die Verbräuche zu rechnen. 

Hinzu kommt ein kundenübergreifend deutlich erhöhtes Inkassorisiko von Forderungsausfällen im Zuge 

der deutlich steigenden Beschaffungskosten, die kurz- bis mittelfristig entsprechende Preisanpassungen 

erforderlich machen.  
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Auf Grund der gestiegenen Beschaffungskosten wurden bereits zum 1. Januar 2022 die Strompreise in 

der Ersatz- und Grundversorgung für Gewerbekunden und von Heiz- und Garantie-Produkten bzw. zum 

1. März 2022 die Strompreise der Ersatz- und Grundversorgung für Privatkunden und von Biostrom-, Re-

gio- und Vario-Tarifen angepasst. Bei den Gaspreisen erfolgten ebenfalls Anpassungen zum 1. Januar 

2022 bzw. 1. Februar 2022 in der Ersatz- und Grundversorgung und von Garantie-Produkten in der Regi-

on bzw. der Smart- und fixGas-Tarife und von Garantie-Produkten in Hildesheim. Entlastend wird perspek-

tivisch der Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 wirken. 

 

Neben den marktbedingten Vertriebsrisiken bestehen darüber hinaus noch klimabedingte Absatzrisiken im 

Erdgas- und Wärmebereich. Insbesondere der Witterungsverlauf während der Heizperiode ist ein 

entscheidender Faktor für die Vertriebsmengen in diesen Sparten. Mittel- bis langfristig kann auch ein 

verändertes Abnahmeverhalten im Zuge durchgeführter energetischer Effizienzmaßnahmen (Wärme-

dämmung) oder veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu Mengenreduzierungen führen.  

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für die klimabedingten Absatzrisiken werden unverändert als mittel, die der 

zuvor beschrieben allgemeinen, marktbedingten Vertriebsrisiken werden derzeit als hoch eingestuft. 

 

Weitere Preisrisiken können sich aus kartellrechtlichen Prüfungen und Feststellungen ergeben. Um 

diesem entgegenzuwirken, verfolgt die EVI die Strategie, auch zukünftig nachvollziehbare und 

angemessene Preise zu erheben. Die kartellrechtlichen Preisrisiken sind für die EVI Risiken mit mittlerer 

Bedeutung. 

 

 

Chancen und Risiken aus Erzeugungskapazitäten 

 

Im Bereich der erneuerbaren Energien und beim Thema Energiewende hat die EVI bereits vor Jahren 

Entscheidungen bzgl. langfristiger Investitionen getroffen. Dabei lag der Fokus auf dem Ausbau eigener 

Erzeugungskapazitäten u.a. auf der Basis verschiedener Beteiligungsmodelle, insbesondere über die 

Beteiligungen an der TOBI Wind und der TOBI Gas. 

 

Die mit der Energieerzeugung verbundenen operativen Unsicherheiten bei der TOBI Wind verbleiben 

dabei zunächst auf der Ebene des Beteiligungsunternehmens. Das Risiko auf Ebene der EVI besteht in 

geringen oder ausbleibenden Ausschüttungen, verbunden mit der Werthaltigkeitsprüfung des Beteili-

gungsansatzes. Ein weiteres Risiko besteht hinsichtlich notwendiger Liquiditätsunterstützungsmaßnahmen 

im Zuge nicht fristenkongruenter Ausfinanzierung der Windenergieinvestitionen.  

 

Insgesamt sind die Risiken bzgl. der Beteiligung an der TOBI Wind derzeit Risiken mit geringer Bedeu-

tung. 

 

Aus der Beteiligung an der TOBI Gas resultieren auf Ebene der EVI erhebliche Risiken aus dem Betrieb 

des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks. Die EVI ist als Kommanditistin langfristige 

Stromabnahmeverpflichtungen im Zusammenhang mit der Beteiligung eingegangen. Hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeit des Betriebs dieses Kraftwerks entstehen der EVI vor allem Risiken aus drohenden 

Verlusten im Zuge negativer Strommargen aus den langfristigen Stromabnahmeverpflichtungen. Hier 

wurde bereits in Vorjahren sowie im abgelaufenen Geschäftsjahr langfristig Risikovorsorge getroffen. Die 
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Rückstellung umfasst das Risiko zum Bilanzstichtag für die gesamte Vertragslaufzeit bis zum Jahr 2041. 

Die Rückstellungsbildung ist unverändert notwendig, da eine kostendeckende Stromproduktion, selbst in 

einem hochmodernen Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, auf Basis des derzeitigen Marktumfelds bis zum 

Jahr 2041 nicht vollumfänglich darstellbar ist. Das Kraftwerk zeichnet sich dadurch aus, dass es auf Grund 

seiner CO2-armen Stromproduktion auch aus klimapolitischen Gesichtspunkten die ideale Ergänzung bei 

der Integration der erneuerbaren Energien ist. Hinsichtlich der Strompreisentwicklung bleibt abzuwarten 

wie sich die derzeitige Marktsituation für konventionelle Kraftwerke, insbesondere Gas- und 

Dampfturbinenkraftwerke, weiter entwickelt. Gleiches gilt für die zuvor beschriebene Beschaffungssituation 

auf dem Erdgasmarkt im Zuge des Krieges in der Ukraine (Ausrufung der Frühwarnstufe des Notfallplans 

Gas). 

 

Insgesamt sind die Risiken bzgl. der Beteiligung an der TOBI Gas derzeit Risiken mit hoher Bedeutung, 

denen durch entsprechende Risikovorsorge angemessen Rechnung getragen wurde.  

 

Aus dem im Jahr 2009 mit der RWE Vertrieb AG, Dortmund, abgeschlossenen langfristigen 

Stromlieferungsvertrag resultieren auf Grund der allgemeinen Marktentwicklung auf dem Sektor der 

konventionellen Stromerzeugung ebenfalls hohe Risiken. Im Zuge der mehrjährigen 

Abnahmeverpflichtung von 43.800 MWh p. a. drohen Verluste im Zuge negativer Strommargen. Hier 

wurde ebenfalls bereits in Vorjahren langfristig Risikovorsorge getroffen, die im Jahr 2021 durch eine 

außerplanmäßige Abschreibung weiter erhöht wurde. Kurzfristig bietet das derzeitige Strompreisniveau 

nicht unerhebliche Chancen für die Jahre 2023 und 2024. 

 

 

Chancen und Risiken aus Wärmeprojekten 

 

Weitere Marktchancen werden insbesondere im Ausbau der Fernwärme- und Nahwärmeinfrastruktur 

gesehen. Der Neuanschluss von Fernwärmekunden bzw. die Realisierungschancen von Nahwärmeprojek-

ten sind dabei im Wesentlichen abhängig von der Preisentwicklung des Konkurrenzproduktes Erdgas. Auf 

Grund des aktuellen und in den Prognosen vermutlich auch andauernden, höheren Preisniveaus für Erd-

gas, werden der Ausbau der Fernwärme- und Nahwärmeinfrastruktur zukünftig eine größere Rolle spielen 

als bisher. Hinzu kommt die aktuelle Entscheidung im Rahmen des Ukrainekrieges, die Abhängigkeit von 

russischen Erdöl-, Erdgas- und Steinkohlelieferungen kurz- bis mittelfristig deutlich zu reduzieren und 

insbesondere durch alternative, erneuerbare Energiequellen zu ersetzen. Dies ist verbunden mit einer 

Erhöhung des Autarkiegrades der Energieerzeugung, sowohl auf bundes- als auf regionaler Ebene. Ein 

erstes, größeres Kooperationsprojekt im Wärmebereich ist diesbezüglich bereits im Status konkreter Ver-

tragsverhandlungen. 

 

 

Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen 

 

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten bestehen außer den im Folgenden genannten 

keine weiteren wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungs-

stromschwankungen, denen die EVI ausgesetzt ist. Im Bereich Stromvertrieb finden zur Absicherung von 

51 



 
 
 

 

10 

Preisrisiken Finanzderivate ihren Einsatz. Die getätigten Geschäfte unterliegen einer kontinuierlichen 

Überwachung. 

 

Forderungsausfallrisiken können entstehen, wenn Kunden die gegen sie bestehenden Forderungen nicht 

oder nur anteilig begleichen. Um dieses Risiko zu begrenzen, wählt die EVI ihre Geschäftspartner mit der 

gebotenen kaufmännischen Vorsicht aus. Dabei ist es die Strategie der EVI, das Portfolio zu 

diversifizieren, um das Risiko eines größeren Einzelausfalls zu vermeiden. Auf Grund der aktuellen, deutli-

chen Preissteigerungen bei Erdgas- und Stromprodukten wird das allgemeine Risiko von Forderungsaus-

fällen wird kurz- bis mittelfristig als ein Risiko mit hoher Bedeutung, langfristig als ein Risiko mit mittlerer 

Bedeutung bewertet. 

 

 

4.4 Chancen und Risiken der Beteiligung SVHI 

 

Der SVHI erbringt seit dem 1. Januar 2017 die Verkehrsleistungen im Stadtgebiet Hildesheim im Rahmen 

eines eigenwirtschaftlichen Betriebs, was erhebliche Auswirkungen auf die Steuerung des Unternehmens 

hat. Im Fokus steht die Realisation einer angemessenen Unternehmensrendite, bei weiterhin hoher 

Zuverlässigkeit bei der Durchführung des ÖPNV. 

 

2017 wurde ein neues Linienkonzept mit einer Leistungsausweitung mit dem Ziel umgesetzt, den ÖPNV in 

Hildesheim attraktiver zu machen und Fahrgäste zu gewinnen. Eine weitere Maßnahme zur Steigerung 

der Attraktivität des ÖPNV ist die Einführung des Tarifverbunds ROSA mit Wirkung zum 15. Dezember 

2019. Dieser bietet die Chance, wieder Fahrgäste zu gewinnen und so mehr Erlöse zu generieren. Jedoch 

birgt der Tarifverbund auch Risiken, dass die geplanten Erlösziele nicht erreicht werden können. Durch die 

Coronapandemie konnten geplante Marketingmaßnahmen nicht umgesetzt werden. 

 

Weiterhin ist durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen 

Leben über einen noch nicht näher kalkulierbaren Zeitraum ein starker Rückgang der Fahrgastzahlen und 

damit der Umsatzerlöse zu verzeichnen. Die diesbezügliche Notwendigkeit der Anpassung der Kosten ist 

nur in einem begrenzten Umfang realisierbar, da auf Grund der Systemrelevanz des ÖPNV 

(Daseinsvorsorge) und des Abstandsgebotes das Leistungsangebot deutlich weniger als die 

Fahrgastzahlen reduziert werden konnte. Dieses wurde bei der Ausgestaltung des sogenannten „ÖPNV-

Rettungsschirm“ des Bundes und der Länder berücksichtigt. Die Fahrgastzahlen und die Erlöse haben 

auch Ende 2021 beim SVHI noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht.. Es wird auch branchenweit 

davon ausgegangen, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis die Fahrgastzahlen und Erlöse wieder das 

Vorkrisennivau erreichen werden Die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen lassen sich 

deshalb noch nicht beziffern. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass eine dauerhafte finanzielle 

Unterstützung des ÖPNV durch die öffentliche Hand erforderlich sein wird. Hierfür zeichnet sich für die 

Jahre 2022 ff. jedoch noch keine Lösung ab.  

 

 Hinsichtlich der Fahrgastentwicklungen hat sich das Mobilitätsverhalten im Zuge der Corona-Pandemie 

geändert, z.B. durch die Veränderungen im Bereich der Arbeitsorganisation (Homeoffice). 

Umsatzsteigerungen sind demzufolge hauptsächlich durch die Vornahme weiterer Preisanpassungen 

vorstellbar. Dieser Kompensationsmöglichkeit sind jedoch aus heutiger Sicht enge Grenzen gesetzt, da 
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negative Auswirkungen auf die Anzahl der Beförderungsfälle zu befürchten sind. Neue Tarifprodukte 

sollen zur Gewinnung neuer Fahrgäste beitragen. So wurde im April eine 10er-Karte eingeführt, um auf die 

veränderte Arbeitssituation vieler Beschäftigter (Homeoffice) einzugehen. 

 

Das Risiko einer weiterhin signifikanten Reduzierung der Umsatzerlöse wird als ein Risiko von hoher 

Bedeutung eingestuft. 

 

Auf der Aufwandsseite liegt ein Risiko in der Entwicklung der Kraftstoffpreise. Unsicherheiten aufgrund 

eines möglichen Öl-Embargos gegenüber Russland im Zuge des Ukrainekriegs, anhaltende politische 

Spannungen in den wichtigen Förderländern des Nahen Ostens sowie mögliche nationale, 

oligopolbedingte Wettbewerbsverzerrungen lassen systembedingt keine sichere Prognose der 

Preisentwicklung zu. Nach dem sich das Preisniveau in den letzten Jahren auf einem moderaten Niveau 

eingependelt hat, ist das Risiko eines wiederholten Anstiegs der Kraftstoffpreise gegenüber den Vorjahren 

existent, was zu zusätzlichen Belastungen führen würde. Um dem entgegenzuwirken, werden Teilmengen 

bei günstiger Marktlage im Rahmen von Terminkontrakten eingekauft. Ende 2021 sind die Treibstoffpreise 

stark angestiegen. Hinzu kommt die steigende CO2-Besteuerung. In der Mittelfristplanung sind steigende 

Kraftstoffpreise angenommen. Das Risiko wird derzeit als ein Risiko von hoher Bedeutung eingestuft. 

 

Hinzu kommen langfristige Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Personalaufwendungen. Der 

im Jahr 2016 abgeschlossene neue, firmenbezogene Tarifvertrag berücksichtigt die Notwendigkeit der 

Tarifanpassung, damit der SVHI überhaupt in die Lage versetzt werden konnte, seit dem 1. Januar 2017 

eigenwirtschaftlich Verkehrsleistungen anbieten zu können. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 

31. Dezember 2026. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zunehmend schwieriger wird. Der Fachkräftemangel betrifft die gesamte Branche und macht 

sich auch beim SVHI bemerkbar. Es wird daher die Notwendigkeit bestehen, angemessene 

Tarifanpassungen zu vereinbaren, die einerseits eine Eigenwirtschaftlichkeit des SVHI bis mindestens 

2026 nicht gefährden, andererseits jedoch auch einen ausreichenden Personalbestand gewährleisten. 

 

Dem Risiko von Zahlungsstromschwankungen wirkt die SVHI durch bedarfsorientierte Abschlüsse von 

Kapitalmarktkrediten entgegen. Dem Risiko zukünftig steigender Zinsen, insbesondere bei der 

Beschaffung von Bussen, wird derzeit durch den Abschluss festverzinslicher, fristenkongruenter 

Darlehen/Darlehenslaufzeiten begegnet. Das Zinsänderungsrisiko wird für bestehende Darlehen derzeit 

als ein Risiko von geringer Bedeutung eingestuft. Bzgl. notwendiger Neufinanzierungen wird das Zinsän-

derungsrisiko im Zuge der derzeitigen Marktlage als ein Risiko von hoher Bedeutung eingestuft, da die 

relevanten Zinskurven in den letzten drei Monaten einen deutlichen Anstieg verzeichnen 

 

 

4.5 Chancen und Risiken der Beteiligung VuB 

 

Die Entwicklung der Umsatzerlöse hängt grundsätzlich neben der Akzeptanz der Preisgestaltung von der 

Angebotspalette ab. Diesen Risiken wird mit einer transparenten Preispolitik, der fortlaufenden Analyse 

der angebotenen Leistungen und attraktivitätssteigernden Maßnahmen entgegengewirkt. Letzteres wurde 

beim umfassenden Investitions- und Sanierungsprogramm der Jahre 2019 bis 2021 bereits realisiert und 

soll bei den anstehenden Maßnahmen der Jahre 2022 und 2023 weiter forciert werden. Hinzu kommen die 
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nicht kalkulierbaren Witterungsverhältnisse, die einen relativ großen Einfluss auf die Besucherzahlen im 

zweiten und dritten Quartal eines Jahres haben. Diese Marktrisiken sind für die Gesellschaft mittel- bis 

langfristig Risiken mit mittlerer Bedeutung. 

 

Im Zuge der anhaltenden COVID-19-Pandemie bestehen zusätzlich kurz- bis mittelfristige Marktrisiken, die 

für die Gesellschaft Risiken von hoher Bedeutung sind. Die Einhaltung der geltenden Abstands- und   

Hygieneregelungen führten seit der Wiedereröffnung des Bad- und Saunabereiches zu einer geringeren 

Auslastung des Badbetriebes im Zuge einer geltenden Obergrenze der Besucherzahl. Diese Restriktion 

gilt auch im Jahr 2022 zunächst fort. Für das Jahr 2023 wird mit einer weiteren Entspannung, respektive 

Rückkehr zur neuen Normalität gerechnet und das Umsatzniveau vor Beginn der Pandemie angestrebt. 

Abzuwarten bleibt, wie sich das „neue“ Nutzungsverhalten der Besucher entwickeln wird, auch in 

Abhängigkeit vom weiteren Fortgang der COVID-19-Pandemie. 

 

Die Umsatzentwicklung der Dienstleistungserlöse ist bei den Ingenieur- und Beratungsleistungen 

abhängig von Einzelfallbeauftragungen. Die Erlöse aus konzerninternen Betriebsführungsleistungen 

basieren auf Jahres- bzw. Zweijahresverträgen. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die entsprechenden 

Geschäftsfelder der Schwesterunternehmen weiterentwickeln. 

 

Auf der Aufwandsseite bestehen grundsätzlich Risiken hinsichtlich steigender Personal- und 

Energiekosten sowie erhöhter Reparatur- und Wartungskosten aufgrund unvorhersehbarer Störungen 

bzw. steigende Bau- und Materialkosten. Dem Risiko steigender Energiekosten wurde durch Investitionen 

in die Gebäudeleittechnik und der raumlufttechnischen Anlagen bereits in der Vergangenheit begegnet. 

Hierdurch konnte der Strombezug bereits deutlich reduziert werden. Durch einen optimierten 

Personaleinsatz wird dem Risiko steigender Personalkosten entgegengewirkt. Durch turnusmäßige 

Reparatur- und Wartungsarbeiten wird das Risiko unvorhersehbarer Störungen gemindert. Notwendige 

Investitionen sowie die jährlichen Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sind aktuell auch darauf 

ausgerichtet, dass die Mindestbetriebsdauer des Hallenfreizeitbades durch ein umfassendes Investitions- 

und Sanierungsprogramm in den Jahren 2019 bis 2023 langfristig gesichert wird bzw. eine zusätzliche 

Attraktivitätssteigerung erfahren wird. Die aufgeführten Risiken sind für die Gesellschaft Risiken mit 

mittlerer Bedeutung. 

 

 

 

5. Prognosebericht – Ausblick 2022 und 2023 

 

Das nachhaltige Ergebnis der SWH AG wird zum einen maßgeblich durch die Beteiligungsergebnisse 

getragen. Ergebnisbeeinflussend sind hierbei unverändert insbesondere die Ergebnisse der EVI und der 

VuB. Zum anderen stellt das Jahresergebnis einen wesentlichen Faktor dar. 

 

Die Branche der Versorgungswirtschaft befindet sich nach wie vor in einem anhaltenden Strukturwandel, 

der durch die geopolitischen Krisen und Veränderungen der jüngsten Vergangenheit nochmals deutlich an 

Tempo gewonnen hat. Die Unternehmen der Stadtwerke Hildesheim Gruppe und insbesondere die EVI 

stellen sich dieser Herausforderung und befinden sich seit Herbst 2020 in einem umfassenden Strategie-
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prozess mit dem Fokus Hildesheim im Jahr 2030. Kundenorientierung, Produktentwicklung, Nachhaltig-

keit, Digitalisierung, Unternehmenserfolg sowie Mitarbeiter und Stakeholder stehen dabei im Fokus. 

Für die Jahre 2022 und 2023 bedarf es bei der EVI unverändert hoher Anstrengungen, die geplanten Ab-

satzmengen im Strom-, Gas- und Fernwärmebereich zu erzielen. Die Entwicklung des Gas- und Fernwär-

meabsatzes ist dabei überwiegend temperaturabhängig. Die Temperaturentwicklung im 1. Quartal 2022 

lässt darauf schließen, dass es auf Jahressicht schwierig wird, die geplanten Absatzmengen im Gas- und 

Fernwärmebereich zu erreichen. Die zunächst bis zum 3. April 2022 in Niedersachsen fortdauernden 

Maßnahmen im Zuge der COVID-19-Pandemie führen bislang zu keinen signifikanten Mindermengen 

sowohl beim Stromvertrieb als auch in der Stromverteilung. Die weitere Entwicklung des Jahres 2022 

bleibt vor diesem Hintergrund abzuwarten und ist nur schwer prognostizierbar. Gleiches gilt für die Be-

schaffungssituation auf dem Erdgasmarkt im Zuge des andauernden Ukrainekriegs. 

 

Entsprechend den Prognosen gemäß den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 wird bei der EVI für beide 

Jahre ein Umsatzniveau in der Bandbreite von EUR 144,0 Mio. bis EUR 147,0 Mio. erwartet. Dabei wird 

ein Ergebnisziel von ca. EUR 8,2 Mio. bis. EUR 8,7 Mio. angestrebt. Dieses Ergebnisziel ist trotz der 

fortdauernden COVID-19-Pandemie weiterhin als erreichbar einzustufen. Demgegenüber sind 

Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine insofern nicht 

auszuschließen, dass ein nachhaltiger, negativer Effekt auf die Versorgungslage mit Erdöl, Erdgas und 

Steinkohle eintreten kann, mit entsprechenden Folgewirkungen auf die Energiepreise und Versorgungssi-

cherheit. 

 

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung des SVHI ist bei den Umsatzerlösen auf Grund des implementierten 

Tarifverbunds ROSA und geplanter Tarifanpassungen bei gleichzeitig nahezu unveränderten 

Fahrgastzahlen mit einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet worden. Durch die Corona-

Pandemie ist jedoch davon auszugehen, dass diese Planzahlen nicht erreicht werden können. Auch bei 

den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Rückgänge erwartet. Auf der Aufwandsseite wird von 

deutlich steigenden Treibstoffpreisen ausgegangen. Durch den Ukrainekrieg haben die Dieselpreise 

Rekordniveau erreicht. Hinzu kommen Belastungen für den Personalbereich im Zuge der zu erwartenden 

Tariferhöhungen. 

 

Im ursprünglichen Wirtschaftsplan des SVHI für die Jahre 2022 und 2023 wurde mit einem 

Jahresfehlbetrag von ca. EUR 0,5 Mio. bzw. EUR 0,8 Mio. gerechnet. Diese Planungen sind vor dem 

Hintergrund der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie seit Ende 2021 („Vierte Welle“) und der 

Dieselpreisentwicklung wohl nicht mehr als erreichbar einzustufen und werden voraussichtlich 

unterschritten. Es gilt in den nächsten Wochen und Monaten vorrangig die Funktionsfähigkeit des ÖPNV 

sicherzustellen. Zur Gewinnung neuer Fahrgäste und Erlöse ist die Einführung eines Jobtickets in 

Vorbereitung. Anders als im Wirtschaftsplan 2022 abgebildet, könnte es jedoch auch im Jahr 2022 eine 

Verlängerung des ÖPNV-Rettungsschirmes geben, mit entsprechend positiven Auswirkungen auf das 

Jahresergebnis. 

 

Für die Jahre 2022 und 2023 wird bei der VuB im Badbereich (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen) mit 

Umsatzerlösen von ca. EUR 2,2 Mio. bzw. von ca. EUR 2,5 Mio. gerechnet. Zu den Umsätzen des 

Badbereiches kommen vor allem Umsätze aus dem Dienstleistungsbereich, die für 2022 und 2023 jeweils 

in Höhe von ca. EUR 0,7 Mio. angenommen werden. Auf der Kostenseite werden auf Grund einer 
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gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG 
 

 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 967-0 
 Telefax: 05121 / 967-125 
Eckemekerstr. 36 E-Mail: info@gbg hildesheim.de 
31134 Hildesheim Internet: www.gbg hildesheim.de 
 

 

Gegenstand des Unternehmens: 

 

Die Gesellschaft stellt Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich     

vertretbaren Bedingungen bereit. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und 

verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigen-

tumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des   

Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke         

erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemein-

schaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Laden- und Gewerbebauten, soziale, wirtschaft-

liche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist 

berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder 

sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese 

dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. 

 

Gesellschaftskapital: 4.900.000 € 
 
Gesellschafter: Alleinaktionärin ist die Stadt Hildesheim 
 
Aufsichtsrat:  
(Stand: 31.12.2021) 
 
Herr Dr. Ingo Meyer (Vorsitzender)  Herr Matthias Böning (ab 01.11.2021) 
Herr Lars Weimann (stellv. Vorsitzender) Frau Heidi Bumann (ab 01.11.2021) 
Herr Frank Satow  Herr Matthias König (ab 01.11.2021) 
Frau Andrea Döring Herr Erhard Paasch (ab 01.11.2021) 
Herr Albert Geister (bis 31.10.2021) Frau Rashmi Grashorn (ab 01.11.2021) 
Herr Klaus Heitmann (bis 31.10.2021)  
Herr Thomas Kittel (bis 31.10.2021)  
Herr Adrian Dams (bis 31.10.2021) 
Frau Monika Höhler (bis 31.10.2021) 
  
Vorstand: Herr Jens Mahnken 
 
Beteiligungen: gbg Immobilien GmbH 
 
Personal:  44 Vollzeitbeschäftigte 
   9 Teilzeitbeschäftigte 
   5 Auszubildende 
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1. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2021: 

 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der gbg wurde von der Domus AG durchgeführt. Der 
gbg wurde für das Geschäftsjahr 2021 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. 
  
Bilanz zum 31.12.2021 
 
  2021 2020 Veränderung zum Vorjahr 

  T€ T€ T€ 

Bilanzsumme 188.519 175.181 13.338 

Anlagevermögen 175.982 162.626 13.356 

Umlaufvermögen 12.492 12.508 -16 

Davon Liquide Mittel 3.759 4.983 -1.224 

Eigenkapital 29.165 25.182 3.983 

Davon gezeichnetes Kapital 4.900 4.900 0 

Davon Gewinnrücklagen 20.006 16.860 3.146 

Bilanzgewinn 4.259 3.422 837 

Rückstellungen 7.832 7.746 86 

Verbindlichkeiten 151.523 142.253 9.270 
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 
 
 
  2021 2020 Veränderung zum Vor-

jahr 

  T€ T€ T€ 

Umsatzerlöse 26.151 27.020 -869 

Aufwendungen für bez. Lieferun-
gen und Leist. 

11.578 11.062 516 

Rohergebnis 18.360 17.500 860 

Personalaufwand 3.705 3.756 -51 

Abschreibungen 5.319 5.186 133 

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

1.223 979 244 

Erträge aus 
Gewinnabführung 

257 77 180 

Zinsen und 
ähnliche Aufwendungen 

3.080 3.094 -14 

Ergebnis nach Steuern 5.400 4.500 900 

Jahresüberschuss 4.483 3.602 881 

 
  
  
Gewinnverwendung 
  
Der Bilanzgewinn 2021 beträgt 4.258.857,82 €. Der Vorstand schlägt vor, eine Dividende in Höhe 
von T€ 500, welche rund 10,2 % vom Grundkapital (T€ 4.900) entspricht, auszuschütten und den 
restlichen Bilanzgewinn in Höhe von 3.758.857,82 € in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen. 
  
 
Wirtschaftsplan 2023 
Der Wirtschaftsplan lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor. 
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Lagebericht 2021 

 

A. Grundlagen des Unternehmens 

Der Gesellschaftszweck der gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG, Hildesheim, ist die Bereit-

stellung von Wohnraum zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Die Gesellschaft kann alle im Be-

reich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Auf-

gaben übernehmen. 

 

 

B. Wirtschaftsbericht 

1. Rahmenbedingungen 

1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2021 durch das, sich seit Anfang 2020 weltweit 

ausbreitende, Coronavirus (Covid-19) geprägt. Dennoch befindet sich Deutschland nach bisherigen 

Zahlen auf dem Pfad der langsamen Erholung. Der Wachstumskurs der Vorjahre fand pandemiebe-

dingt ein vorläufiges Ende. Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

nach dem vorjährigen Rückgang um 4,6 % für 2021 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 2,8 % 

gestiegen ist. Dazu beigetragen hat der Einsatz der massiven Unterstützungsprogramme des Staates. 

In fast allen Wirtschaftsbereichen stieg die Leistung gegenüber dem Vorjahr, einzig das Baugewerbe 

verminderte sich gegenüber 2020 um 0,4 % - allerdings hatte dieser Sektor kaum unter der Pandemie 

gelitten. Zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung haben sowohl die Binnennachfrage als auch der 

Außenhandel beigetragen. Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 aufgrund von Engpässen bei Ar-

beitskräften und Material nur noch um 0,5 % (Vorjahr: + 1,5 %) zu. Im vergangenen Jahr waren durch-

schnittlich rund 44,9 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig; dies ist somit auf Vorjahresni-

veau. Das Erwerbspersonenpotential sinkt aufgrund des demografischen Wandels und lässt sich nur 

durch eine höhere Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung und durch Zuwanderung kom-

pensieren.  

 

Der deutsche Arbeitsmarkt erholte sich im Jahr 2021 bei leicht verbesserter Konjunktur, sodass im 

Jahresdurchschnitt die Arbeitslosenzahl um rund 82.000 auf 2,6 Millionen sank, was einer Arbeitslo-

senquote von 5,7 % (Vorjahr: 5,9 %) entspricht. Während des Lockdowns im April 2020 stieg die Kurz-

arbeit auf ein historisches Niveau mit knapp 6 Millionen Personen. Daraus resultierte ein Jahresdurch-

schnitt von 2,94 Millionen. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit schätzt für 2021 noch einen Jah-

resdurchschnitt von rund 1,85 Millionen Personen. Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten 

sich im Jahr 2021 um durchschnittlich 3,1 % und sind somit im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestie-

gen. Die Jahresteuerungsrate wurde wesentlich durch die temporäre Umsatzsteuersenkung des Vor-

jahres sowie den Preisverfall der Mineralölprodukte beeinflusst. Insbesondere im zweiten Quartal 

2021 wirken zunehmend krisenbedingte Effekte, wie Lieferengpässe und ein deutlicher Anstieg der 

Energieprodukte. Die Energieprodukte verteuerten sich um 10,4 % in 2021 nach – 4,8 % gegenüber 

2020 und die Nahrungsmittel um 3,2 %. Die Preisentwicklung bei einzelnen Energieprodukten fiel 2021 

unterschiedlich aus. Im Jahresdurchschnitt stiegen die Kosten bei Strom (+ 1,4 %) und Erdgas (+ 4,7 %) 
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moderat, wo hingegen bei Heizöl (+ 41,8 %) und Kraftstoffen (+ 22,6 %) ein deutlicher Anstieg zu ver-

zeichnen war. Ohne die Berücksichtigung der Preise für Energie hätte die Inflationsrate im Jahr 2021 

bei + 2,3 % gelegen. Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in 

Deutschland wird dies, aller Voraussicht nach, zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im 

Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftli-

chen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf 

die Immobilienbranche, können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beein-

trächtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren 

Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu ver-

stärkten Fluchtbewegungen, auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendig-

keit, diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u.a. mit angemessenen Wohnraum, zu versor-

gen. 

 

1.2 Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Das Bauvolumen in 2021 hat gegenüber dem Vorjahr um 10,0 % zugelegt. Rund 479 Mrd. € wurden in 

den Neubau sowie in die Modernisierung und Instandhaltung von Gebäuden investiert. Der Woh-

nungsbau ist eine wesentliche Säule und hat, laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschafts-

forschung (DIW Berlin), mit 284 Mrd. € bzw. einer Zunahme von 11,4 % zum Wachstum beigetragen. 

Der Neubaubereich (87,8 Mrd. €) weist mit 10,4 % einen geringeren Anstieg auf als die Bauleistungen 

im Bestand (196,6 Mrd. €) von 11,9 %. Der öffentliche Bau (64,4 Mrd. €) legt um 3,5 % und der Wirt-

schaftsbau (140,0 Mrd. €) um 10,9 % zu. Auch in der Zukunft wird von einer positiven Entwicklung 

ausgegangen und mit einem Bauvolumen von rund 551 Mrd. € für 2022 gerechnet (DIW Berlin).  

 

In 2021 stagnierten die Neuvertragsmieten in Deutschland erneut und auch unter dem Einfluss der 

Corona-Pandemie ist eine Entspannung zu verspüren, wie der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA), 

Berlin, in seinem Frühjahrsgutachten über die Entwicklung der Immobilienwirtschaft 2021 feststellte. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Städte und Ballungsgebiete wachsen, somit auch die durchschnitt-

lichen Mietpreise, und dass dieser Trend sich in den nächsten Jahren auch fortführen wird - zumindest 

bei den Bestandsmieten. Der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin sehr groß. In den klei-

neren Städten und Regionen, im ländlichen Raum sowie in Abwanderungsgegenden hingegen hielten 

sich die Preise eher stabil. Dennoch führt die Abwanderung aus den Ballungsgebieten zunehmend auch 

zu deutlichen Preissteigerungen in diesen anliegenden Regionen.  

 

Der regionale Wohnungsmarkt zeigte sich in 2021 für bestimmte Wohnungen angespannt, welches 

sich auch in der Mietpreisentwicklung widerspiegelt. Der durchschnittliche Mietpreis in Hildesheim 

beträgt bei abgeschlossenen Neuverträgen 6,53 €/qm (Vorjahr: 6,44 €/qm) und liegt somit über dem 

Vorjahresniveau. Der Mietpreis wurde vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hameln-Han-

nover ermittelt und im Grundstücksmarktbericht 2022 veröffentlicht. Die wesentlichen Einflüsse auf 

den regionalen Wohnungsmarkt sind der demografische Wandel und das damit veränderte Nachfra-

geverhalten nach altersgerechten und barrierefreien Wohnungen sowie der hohe Bedarf an bezahlba-

ren Wohnraum. Die gbg reagiert auf diese Herausforderungen mit der konsequenten Ausrichtung des 

Bestandes auf altersgerechte, barrierefreie und bezahlbare Wohnungen und wird die Neubautätigkeit 

in den folgenden Jahren beibehalten. 
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2. Geschäftsverlauf 

Das Jahresergebnis unserer Gesellschaft liegt 2021 deutlich über dem Vorjahresniveau. Die positive 

Entwicklung der letzten Geschäftsjahre konnte erfolgreich bestätigt werden und spiegelt sich in dem 

Geschäftsergebnis wider. Mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 4.483 und einer Eigenkapital-

stärkung auf 15,5 % sind die wesentlichen Zielgrößen übertroffen worden. 

 

Das Geschäftsjahr war von einer positiven Entwicklung bei der Sollmiete und einer gegenläufigen Ent-

wicklung beim Leerstand und den damit verbundenen Erlösschmälerungen geprägt, die somit im Saldo 

zu einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr in einem Umfang von T€ 382 beitrugen. Die im 

Wirtschaftsplan 2021 prognostizierte Sollmiete (T€ 18.950) wurde im Geschäftsjahr um T€ 259 über-

troffen und die kalkulierten Erlösschmälerungen auf die Sollmiete von T€ 385 fielen mit T€ 386 in glei-

cher Höhe an. Die gegenüber dem Vorjahr geminderten sächlichen Verwaltungskosten konnten bei 

relativ konstanten Personalkosten und Zinsaufwendungen die höheren Abschreibungen vollumfäng-

lich kompensieren. Die angefallenen Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von T€ 3.334, ohne Ein-

beziehung von internen Kosten und Erträgen aus der Weiterbelastung, sind gegenüber der ursprüngli-

chen Planung (T€ 2.780) höher ausgefallen, da aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage und der Er-

träge aus den Veräußerungen der Erbbaugrundstücke zusätzliche Maßnahmen zur Bestandsverbesse-

rung durchgeführt werden konnten. Diese Erträge aus Veräußerungen (T€ 416) sowie die Schadener-

satzleistungen (T€ 411) aus einem Rechtsstreit sind mit verantwortlich, dass der Jahresüberschuss in 

Höhe von T€ 4.483 um T€ 1.473 über dem prognostizierten Ergebnis liegt und damit die Erwartungen 

aus der vorjährigen Wirtschaftsplanung übersteigt.  

 

Am 31. Dezember 2021 hatte die Gesellschaft folgende Mietobjekte im Bestand: 

 

 
 

Die marktbedingte Leerstandsquote bei Wohneinheiten betrug in 2021 1,13 % (Vorjahr: 0,49 %). Auf 

den modernisierungsbedingten Leerstand entfallen 0,68 % (Vorjahr: 0,66 %) des Bestandes. Dieser 

Leerstand entfällt auf stetig durchgeführte Modernisierungen einzelner Wohnungen innerhalb des Be-

standes. Insgesamt liegt die Leerstandsquote bei 1,81 % (Vorjahr: 1,15 %). Der Anstieg beruht auf län-

gere Leerstandszeiten, die im Wesentlichen auf bauliche Verzögerungen zurückzuführen sind, bedingt 

durch Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung oder auch durch den Mangel an Fachfirmen.   

2021 2020 2019 2018 2017

Eigener Bestand  

1. Wohnungseinheiten  4.260 4.264 4.209 4.209 4.195

davon Leerstand 77 49 30 41 58

- marktbedingt 48 21 7 20 25

- modernisierungsbedingt 29 28 23 21 33

2. Einstellplätze / Garagen 692 699 650 648 638

davon Leerstand 9 3 0 3 6

3. Gewerbeobjekte 52 51 52 51 51

davon Leerstand 1 1 0 0 0

reine Wohnfläche qm 255.571 255.749 251.705 251.654 250.635

durchschnittliche Wohnungsgröße qm 59,99 59,98 59,80 59,79 59,75
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Die Entwicklung der Sollmieten ohne Umlagen sowie die Fluktuation stellen sich wie folgt dar: 

 

 
 

Mieterhöhungen wurden nach Wohnungsmodernisierungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden 

Mietanpassungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten für einen Teil des Bestandes im Geschäfts-

jahr umgesetzt. Die durchschnittliche Nettokaltmiete für Wohnungen im Bestand der gbg lag zum 31. 

Dezember 2021 bei 5,68 €/qm. 

  

Die Fluktuation ist im Geschäftsjahr wieder rückläufig. Das Studentenwohnheim mit insgesamt 143 

Einheiten bedingt eine deutlich höhere Fluktuation gegenüber den normalen Wohnungseinheiten, so-

dass die Fluktuationsrate für 2021, bereinigt um das Studentenwohnheim, 8,99 % (Vorjahr: 9,66 %) 

beträgt. 

 

Investitionen in den Bestand 

Im Berichtsjahr 2021 hat die gbg, wie in den Vorjahren, erhebliche Summen in die Instandhaltung und 

Modernisierung ihres Gebäudebestandes investiert. Insbesondere die energetische Sanierung der Ge-

bäude wurde dabei nachhaltig fortgeführt. Im Geschäftsjahr betrug das Gesamtvolumen für Instand-

haltung und Modernisierung rd. 11,6 Mio. € und liegt somit in der Summe über der Planung 

(8,2 Mio. €). Die Investitionen im Bereich der Instandhaltung sind um 0,6 Mio. € höher ausgefallen; 

gleichzeitig konnte eine Modernisierungsmaßnahme wesentlich im Geschäftsjahr beendet werden, 

entgegen der ursprünglichen Planung.  

 

Für die Instandhaltung und -setzung hat die Gesellschaft in 2021 4,0 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) auf-

gewendet. Bei der Bestandspflege wurden insbesondere Fassaden und Balkone saniert, Fenster und 

Heizungsanlagen ausgetauscht und Dächer erneuert. Die umfangreichen Modernisierungsmaßnah-

men in Höhe von rd. 7,6 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) umfassten insbesondere Investitionen zur ener-

getischen Verbesserung der Bestandsimmobilien und wurden für Veränderungen von Grundrissen mit 

Bädermodernisierungen eingesetzt. Die wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen (energetische Sa-

nierung) wurden in 2021 in der Doebnerstraße 6-22 im Stadtteil Drispenstedt mit Kosten in Höhe von 

3,4 Mio. € durchgeführt, wobei die Gesamtmaßnahme ein Investitionsvolumen von 4,0 Mio. € hat, und 

in der Steuerwalder Straße 110-118 in der Nordstadt mit Kosten in Höhe von 1,3 Mio. € bei einer Ge-

samtinvestition von 2,1 Mio. €.  

 

Im Jahr 2021 wurde das Engagement der Gesellschaft für moderne Wohnquartiere und im Bereich der 

Stadtentwicklung weiter fortgesetzt. Mit dem Ostend entsteht in Hildesheim ein völlig neues Stadt-

viertel. Die gbg hat im Geschäftsjahr die Errichtung eines Wohnquartiers mit 57 Wohnungen und einer 

Gewerbeeinheit planmäßig fortgeführt und Anfang 2022 fertiggestellt. Im Rahmen der sozialen Wohn-

raumförderung entstanden hierbei 29 geförderte Wohnungen. Das Gesamtinvestitionsvolumen für 

diesen Neubau beläuft sich auf rund 18,3 Mio. €.  

 

2021 2020 2019 2018 2017

Erträge aus Sollmieten ohne Umlagen T€ 19.208,8 18.753,4 18.297,6 18.134,7 17.879,9

Fluktuationsentwicklung % 9,44 10,69 9,57 9,76 10,79
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Insgesamt wurden im Berichtsjahr 10,9 Mio. € in den Neubau investiert. Die geplanten Neubauinves-

titionen von 8,1 Mio. € fielen im Geschäftsjahr tatsächlich höher aus als prognostiziert. 

 

Bauträgergeschäft 

Im Geschäftsjahr wurde kein Bauträgergeschäft betrieben. 

 

Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften 

Im Rahmen der Eigentumsverwaltung nach WEG werden 23 (Vorjahr: 22) Eigentümergemeinschaften 

mit insgesamt 286 (Vorjahr: 281) Wohnungen und 303 Tiefgarageneinstellplätze für eine Eigentümer-

gemeinschaft verwaltet.  

 

Beteiligungen 

Die gbg Immobilien GmbH, Hildesheim, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft. Gegenstand dieser Ge-

sellschaft ist die Errichtung, Sanierung, Bewirtschaftung, Verwaltung und Betreuung von Bauten in al-

len Rechts- und Nutzungsformen.                                                   

 

Organisation/Personal 

Die Unternehmensorganisation musste sich aufgrund der Corona-Pandemie auf neue Gegebenheiten 

einstellen, so dass die Geschäftsstellen teilweise geschlossen waren und die Arbeit weitgehend im 

Home-Office oder im Wechselbetrieb stattfand. Die bereits vor der Corona-Pandemie begonnene Di-

gitalisierung wurde zusätzlich forciert und stellt derzeit eine Herausforderung dar, offenbart aber zu-

gleich enorme Möglichkeiten für die Zukunft. 

 

Die Mitarbeiterzahl hat sich gegenüber den Vorjahren wie folgt verändert: 

 

 
Die Vergütungen erfolgten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 

 

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter, die im Wesentlichen wohnungswirtschaft-

liche Seminare betrafen, fielen im Geschäftsjahr Kosten in Höhe von T€ 27 (Vorjahr: T€ 14) an.  

 

  

Mitarbeiterzahl 31.12. 2021 2020 2019 2018 2017

Vorstand 1 1 1 1 1

Angestellte

Vollzeitbeschäftigte 40 40 40 41 38

Teilzeitbeschäftigte

- unter 20 Wochenstunden 0 0 0 1 1

                                  über 20 Wochenstd.- über 20 Wochenstunden 7 9 6 6 9

gewerbliche Mitarbeiter 4 4 4 4 4

Hausbetreuer 2 2 2 2 2

Auszubildende 5 5 5 5 4

Gesamt 59 61 58 60 59
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3. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens 

3.1 Ertragslage 

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 4.483 (Vorjahr: T€ 3.602) erwirtschaftet.  

 

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

 
Im Wesentlichen wird der Jahresüberschuss vom Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung getragen, wo 

insbesondere gestiegene Nettomieterlöse durch die Bestandserweiterung und erhöhte Erlösschmäle-

rungen aufgrund des gestiegenen Leerstands zu verzeichnen sind. Im Geschäftsjahr betrug die Miet-

ausfallquote 2,4 % (Vorjahr: 2,1 %).  

 

 
 

Das Finanzergebnis ist durch den Ergebnisabführungsvertrag der Tochtergesellschaft (gbg Immobilien 

GmbH, Hildesheim) geprägt. Das neutrale Ergebnis ist im Wesentlichen von den Erträgen aus der Ver-

äußerung von neun Erbbaugrundstücken (T€ 416), dem Erhalt von Schadenersatzleistungen (T€ 411) 

sowie der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (T€ 107) beeinflusst.  

 

2021 Vorjahr Veränderung

T€ T€ T€

Hausbewirtschaftung 3.205 2.292 913

Bau- und Modernisierungstätigkeit 0 29 -29

Betreuungstätigkeit 1 3 -2

Sonstiger Geschäftsbetrieb 85 126 -41

Betriebsergebnis 3.291 2.450 841

Finanzergebnis 251 68 183

Neutrales Ergebnis 832 1.149 -317

Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und 

vom Ertrag 4.374 3.667 707

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 109 -65 174

Jahresüberschuss 4.483 3.602 881

2021 2020 2019 2018 2017

Hausbewirtschaftung

Sollmiete  je qm mtl.  

Wohnungen (Nettokaltmieten) € 5,68 5,52 5,49 5,38 5,34

gewerbliche Einheiten € 8,78 9,00 9,08 9,14 9,12

Mietenmultiplikator Faktor 7,8 7,8 7,1 7,3 7,4

Erlösschmälerungen (Mieten/Umlagen) T€ 495 379 257 304 377

Mietausfallquote % 2,9 2,1 1,5 1,2 1,4

Betriebskosten T€ 7.771 6.502 6.848 6.093 5.906

davon abrechenbar T€ 7.428 6.099 6.143 5.718 5.656

Umlagen je qm mtl.

- für Betriebskosten € 2,70 2,61 2,63 2,68 2,56

(umgerechnet auf den gesamten Wohnungsbestand)
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Das Jahresergebnis nach Steuern ist deutlich über dem Vorjahresniveau, und somit stellen sich, trotz 

des deutlich gestiegenen Eigenkapitals, sowohl die Eigenkapitalrentabilität als auch die Eigenmittel-

rentabilität (Rückstellung für Bauinstandhaltung wird den Eigenmitteln hinzugerechnet) verbessert ge-

genüber dem Vorjahr dar. 

 

3.2 Vermögenslage 

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz abgeleitet. Die kurzfristigen Posten (Fristigkeit bis zu einem 

Jahr) sind zusätzlich vermerkt. Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar: 

 

 
Die Bilanzsumme hat sich um T€ 13.338 auf T€ 188.519 erhöht. Die Veränderung des Anlagevermögens 

spiegelt dabei die umfangreichen Investitionen in Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen wider.  

 

Das Eigenkapital erhöht sich aufgrund der Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage sowie der Einstel-

lung in die gesetzliche Rücklage. Aufgrund des guten Geschäftsjahres und der erzielten Veräußerungs-

erlöse mussten weniger Darlehen als geplant für die langfristigen Finanzierungen aufgenommen wer-

den.  

 

  

2021 2020 2019 2018 2017

Eigenkapitalrentabilität % 15,0 14,6 14,6 16,4 18,5

Eigenmittelrentabilität % 12,1 11,4 11,1 12,1 13,0

Gesamtkapitalrentabilität % 4,0 3,8 3,7 4,0 4,1

Umsatzrentabilität % 17,1 13,3 11,4 11,9 11,6

davon davon

kurzfristig kurzfristig

T€ % T€ T€ % T€ T€ %

VERMÖGEN

Anlagevermögen 175.982 93,3 0 162.626 92,9 0 13.356 8,2

Umlaufvermögen 12.492 6,7 10.858 12.508 7,1 11.131 -16 -0,1

Rechnungsabgren-

zungsposten 45 0,0 43 47 0,0 45 -2 -4,3

Gesamtvermögen 188.519 100,0 10.901 175.181 100,0 11.176 13.338 7,6

KAPITAL

Eigenkapital 29.165 15,5 500 25.182 14,4 500 3.983 15,8

Fremdkapital

Rückstellungen 7.831 4,1 688 7.746 4,4 614 85 1,1

Verbindlichkeiten 151.523 80,4 16.342 142.253 81,2 16.408 9.270 6,5

159.354 84,5 17.030 149.999 85,6 17.022 9.355 6,2

Gesamtkapital 188.519 100,0 17.530 175.181 100,0 17.522 13.338 7,6

Veränderung

gesamt gesamt gesamt

31.12.2021 Vorjahr
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Die Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt: 

 

 
 

Die Eigenkapitalquote, als wesentlicher Leistungsindikator, konnte aufgrund der Zuführung aus dem 

Jahresergebnis deutlich verbessert werden. Die durchschnittlichen Buchwerte der Grundstücke und 

Gebäude berücksichtigen nicht die Anlagen im Bau und Bauvorbereitungskosten, sodass die Auswir-

kungen der umfangreichen Investitionen erst in den Folgejahren erkennbar sind. Die durchschnittliche 

Verschuldung ist aufgrund der vermehrten Aufnahme von Fremdmitteln gegenüber dem Vorjahr ge-

stiegen, was auf die Investitionstätigkeit zurückzuführen ist. Aktuell stehen der Finanzierung nur teil-

weise gestiegene Wohnflächen gegenüber, daher werden die Auswirkungen auch bei diesem Wert erst 

in den Folgejahren vollumfänglich erkennbar sein. Die Vermögenslage ist geordnet, es besteht eine 

solide Vermögens- und Kapitalstruktur.  

 

 

3.3 Finanzlage 

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich, anhand einer Kapitalflussrechnung bei indirek-

ter Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, wie folgt dar: 

 

 
Bei der Cashflowrechnung spiegeln sich die umfangreichen Investitionen wider. Der Cashflow aus lau-

fender Geschäftstätigkeit ist im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf Anlagevermögen 

(T€ 5.319; Vorjahr: T€ 5.186) und die Zinsaufwendungen (T€ 3.080; Vorjahr: T€ 3.083) geprägt und 

2021 2020 2019 2018 2017

Eigenkapitalquote % 15,5 14,4 13,3 12,3 11,0

Eigenmittelquote % 19,1 18,3 17,4 16,8 15,6

Anlagenintensität % 93,3 92,9 91,8 90,9 92,0

Durchschnittliche Buchwerte der 

Grundstücke und Gebäude

rd. 

€/qm 589 543 490 499 499

Objektfinanzierungsmittel AV T€ 132.476 127.372 121.287 115.000 111.905

valutierte Darlehen T€ 13.366 10.970 10.710 8.806 3.347

Kapitaldienst

- Zinsen T€ 3.025 3.032 3.117 3.165 3.235

- Tilgung T€ 4.762 4.885 4.422 5.711 4.752

pro qm p.a. € 30,47 29,31 28,33 33,38 30,15

Durchschnittliche Verschuldung rd. €/qm 519 472 456 432 424

2021 Vorjahr

T€ T€

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 11.888 12.040

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -18.438 -14.992

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 5.069 2.686

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -1.481 -266

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.633 3.901

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2.152 3.635
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verdeutlicht das sehr gute Jahresergebnis (T€ 4.483; Vorjahr: T€ 3.602). Die Auszahlungen für Investi-

tionen in Sachanlagen (T€ -18.581; Vorjahr: T€ -15.997) sind für den Cashflow aus der Investitionstä-

tigkeit maßgeblich. Die teilweise Finanzierung der Investitionen durch Aufnahme von Krediten und 

deren Zufluss (T€ 13.366; Vorjahr: T€ 10.970) und die Tilgung sowie Zinsen und deren Abfluss 

(T€ - 7.797; Vorjahr: T€ -7.965) wirken sich auf die Entwicklung des Cashflows aus der Finanzierungstä-

tigkeit aus.  

 

Das Anlagevermögen ist durch Eigenmittel sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert. Der 

aus den Investitionsverpflichtungen resultierende Finanzmittelbedarf ist durch entsprechende Finan-

zierungszusagen gedeckt. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich im Wesentlichen um An-

nuitätendarlehen mit Zinsfestschreibungen zwischen fünf und dreißig Jahren. Aufgrund der steigenden 

Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die weiterhin günstigen 

Finanzierungskonditionen werden zur Optimierung des Finanzierungsportfolios genutzt und nach 

Möglichkeit Zinsfestschreibungen von 20 Jahren bzw. bis zur vollständigen Rückführung der Darlehen 

vereinbart. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements ständig beobachtet.  

 

Aufgrund einer geordneten und gesicherten Kapitalstruktur war die Gesellschaft im Geschäftsjahr, und 

ist auch zukünftig, stets in der Lage ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.  

 

C. Risiko- und Chancenbericht  

1. Risiken der künftigen Entwicklung 

Das bei der gbg implementierte Risikomanagement- und Risikoüberwachungssystem wird nach den 

Bedürfnissen der Gesellschaft ständig fortentwickelt. Dadurch ist die Identifizierung, Messung, Steue-

rung und Überwachung aller die Gesellschaft betreffenden wesentlichen Risiken sichergestellt und 

stellt somit einen bedeutenden Bestandteil der Unternehmensführung dar. Diesbezüglich betreibt die 

Gesellschaft ein aktives Controlling mit monatlichen Reportings über die Entwicklung unternehmens-

bezogener Daten und Kennzahlen. Die Zinsentwicklung, Faktoren mit Einfluss auf die Vermietung bzw. 

den Mietausfall sowie die Einhaltung von Budgets unterliegen dabei einer besonderen Beobachtung.  

 

Marktrisiken können im Vermietungsbereich entstehen, wenn sich die konjunkturelle Lage in Deutsch-

land eintrübt und dadurch Marktmieten stagnieren oder zurückgehen. Die Maßnahmen der Bundes-

regierung und der Bundesländer zur Pandemiebekämpfung stellten alle Bürger vor großen Herausfor-

derungen, dennoch werden diesen Marktrisiken eine geringe Bedeutung zugeordnet, da auf Grundlage 

der Mietverträge die Mieten auch für künftige Jahre festgelegt sind. Bereits seit Oktober 2021 erleben 

wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, 

wo aktuell von auszugehen ist, könnten diese zusätzlichen Belastungen die Mieter überfordern und 

somit die Zahlungsfähigkeit beeinflussen. Hieraus könnten Erlösausfälle resultieren. Sollten die verfüg-

baren Nettoeinkommen zurückgehen oder Nebenkostensteigerungen die Marktlage im Wohnungs-

markt eintrüben, wären die Effekte auf die Neuvermietungsmieten und den Leerstand negativ, doch 

aufgrund des diversifizierten Portfolios von Wohnungen wären die Auswirkungen steuerbar. Mit der 

Strategie der energetischen Modernisierung verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den Betriebskostenan-

stieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. 
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Der Ukraine-Krieg könnte zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigende Energiekosten führen. 

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass 

der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es 

wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Ener-

gieträger Gas mildern. In einem Pilotprojekt wurde bereits die Umstellung auf Erdwärme bei Bestands-

gebäuden getestet, wird weiterverfolgt und stellt zudem einen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emis-

sionen dar. 

 

Im Rahmen des Wohnwertmietkonzepts werden auch mittelfristig Mietentwicklungsmöglichkeiten ge-

sehen, die zu höheren Erlösen führen.    

 

Objektrisiken können für das einzelne Objekt, das Portfolio und die Lage der Objekte entstehen. Auf 

Ebene des einzelnen Objektes bestehen die Risiken durch Instandhaltungsstau, Bauschäden oder Ab-

wohnen durch die Mieter. Diesen sich auch auf den Gesamtbestand auswirkenden Risiken wird durch 

einen kurz- und mittelfristigen Instandhaltungsplan und umfangreiche Modernisierungen entgegenge-

wirkt. Die Risiken aus der Konzentration eines wesentlichen Teils des Bestandes werden durch beson-

dere Präsenz (Stadtteilbüro), soziales Engagement und Modernisierungsprojekte reduziert. Dennoch 

bestehen durch die aktuellen Entwicklungen in Europa und in der Welt Risiken in der Unterbrechung 

von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf beste-

hende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung 

und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere 

zu einem Instandhaltungsstau kommen. 

 

Bei Investitionen ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu berücksichtigen, die, bei falscher Auswahl 

oder Planung einer Investition, bei Überschreitung des Investitionsvolumens oder Nichtbeachtung von 

Auflagen bei öffentlichen Förderungen Investitionsrisiken hervorruft und sich somit auf den Geschäfts-

verlauf der Gesellschaft negativ auswirkt. Im Rahmen der Controllingstruktur wird dieses Risiko durch 

eine detaillierte Vorplanung und eine laufende Überwachung der Investition reduziert. Die zielgerich-

teten Investitionen, die sich an den Veränderungen der Bedürfnisse der Gesellschaft orientieren, stel-

len die Weichen für die Zukunft. Zusätzlich verfügt die gbg für weitere Investitionstätigkeiten über 

ausreichende Beleihungsreserven. Weiterhin bestehen durch die Pandemie mögliche Risiken aus der 

Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen ver-

bunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. 

 

Finanzwirtschaftlichen Risiken und insbesondere Liquiditätsrisiken begegnet die Gesellschaft mit einer 

langfristigen Wirtschafts-, Finanz- und Liquiditätsplanung. Die Liquiditätskontrolle erfolgt durch die 

permanente Überwachung in Abstimmung und Berücksichtigung des aktuellen Finanzplans und der 

laufenden Zahlungsströme. Liquiditätsrisiken sind weder akut noch langfristig zu erwarten. 

 

Der gbg geht es um die Schaffung einer stabilen Eigenkapitalbasis, die dazu führt, dass die Gesellschaft 

wirtschaftlich profitabel ist und langfristig attraktive Wohnungsbestände in der Stadt Hildesheim 

schafft. Der Wohnungsbestand wird als ein Wirtschafts- und Sozialgut gesehen, für welches die gbg 

72 



Anlage II 

Seite 11 
 

 

soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung trägt. Eine geringe Leerstandsquote wird aller-

dings nicht allein durch investive Maßnahmen, sondern im Zusammenspiel mit Neubautätigkeiten, Be-

standsoptimierung und der kundenorientierten Ausrichtung der gbg verfolgt.  

 

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für 

die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf 

dem Weg zur Klimaneutralität dar. Eine Ermittlung der derzeitigen CO2-Emissionen der Objekte wird 

erfolgen, so dass sukzessiv eine unternehmenseigene Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den tech-

nisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen 

Vorgaben, erarbeitet wird. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen. 

 

 

2. Chancen der künftigen Entwicklung 

Der Wohnungsmarkt in Hildesheim ist stabil und es besteht eine hohe Nachfrage nach modernen und 

bezahlbaren Wohnungen. Die stetigen Investitionen in Modernisierung und Neubau bedienen dieses 

Marktsegment, sodass sich die Entwicklung des Portfolios der gbg mit den Erwartungen des Marktes 

deckt. Wo Möglichkeiten einer moderaten Mietanpassung sich ergeben, werden diese zur Umsatzstei-

gerung genutzt. Aufgrund der Pandemie ergeben sich allerdings erhebliche Unsicherheiten, ob die ge-

planten Anpassungen realisierbar sind.  

 

Die vielseitigen Maßnahmen in den Bereichen Neubau, Modernisierung, Instandhaltung, Stadtent-

wicklung sowie das soziale Engagement fördern den Wert des Immobilienbestandes und sichern somit 

die zukünftigen Erträge. Dieses hohe Engagement im Immobilienbestand sichert die Marktanteile, 

sorgt somit für einen geringen Leerstand und soll nach Beendigung der Pandemie wieder zu einer Re-

duzierung der Erlösschmälerungen führen.   

 

Die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung sichert die Finanzierung der Investitio-

nen ab und stellt die dauerhafte Zahlungsfähigkeit sicher. Zugleich können dadurch die aktuell sehr 

guten Finanzmarktkonditionen genutzt werden; dies führt zusätzlich zu einer Optimierung des Kredit-

portfolios. Insgesamt führt dies zu einer Reduzierung der Zinsaufwendungen für bestehende Finanzie-

rungen. 

 

Die Unternehmensorganisation musste sich bedingt durch die Corona-Pandemie auf neue Gegeben-

heiten einstellen, so dass sich das Arbeitsumfeld teilweise einem nie dagewesenen Wandel unterzog - 

u.a. durch die Arbeit im Home-Office. Die bereits vor der Corona-Pandemie begonnene Digitalisierung 

der Prozesse wurde zusätzlich forciert und stellt derzeit eine Herausforderung dar. Gleichzeitig offen-

bart die Transformation von Prozessen enorme Möglichkeiten für die Zukunft in nahezu allen Berei-

chen. Die Digitalisierung wird in 2022 fortgeführt und weiterhin ein wesentlicher Bestandteil in der 

Unternehmensorganisation sein. 

 

Für das Geschäftsjahr 2022 sind derzeit grundsätzlich keine Risiken erkennbar, die die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft entscheidend negativ beeinträchtigen könnten. Es bestehen 
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aber erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den damit ver-

bundenen geopolitischen Veränderungen auf den Energie- und Rohstoffsektor und den davon abhän-

gigen Industrien.  

 

 

D. Prognosebericht 

Der Vorstand erwartet auch für die Zukunft eine nachhaltig positive Entwicklung und Positionierung 

der gbg am Markt. Dazu werden weiterhin eine marktgerechte Erneuerung des Wohnungsbestandes 

durch Neubau und die damit verbundene Erschließung neuer Zielgruppen beitragen. Zukunftswei-

sende Projekte sind der zeitgemäße Geschosswohnungsbau sowie die Fortsetzung der Neugestaltung 

eines ganzen Quartiers am Moritzberg. Dort wurden zahlreiche Bestandsimmobilien modernisiert und 

das Wohnquartier insgesamt durch komfortable und energetisch optimierte Neubauten ergänzt. Diese 

Neubautätigkeit wird im Jahr 2022 mit der Errichtung des Neubaus an der Pippelsburg 7-9 fortgesetzt. 

Ende 2023 sollen 20 Wohnungen an die Mieter übergeben werden können. Die Projektkosten für die-

sen Neubau belaufen sich auf 6,1 Mio. €.  

 

Ein weiteres zukunftsweisendes Projekt ist die Gestaltung des Wohnquartiers Ostend, eines vollkom-

men neuen Stadtviertels in Hildesheim. Die im Rahmen des ersten Bauabschnitts errichtete Wohnan-

lage, mit 57 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit, wurde Anfang 2022 fertiggestellt, dabei entstan-

den 29 öffentlich geförderte Wohnungen. Der zweite Bauabschnitt sieht die Bebauung mit einer Ser-

vice-Wohnanlage und weiterem Wohnraum, mit Baubeginn Ende 2022, vor. Die Gesamtinvestition für 

die Gestaltung und Bebauung im neu gestalteten Stadtviertel Ostend beläuft sich auf rund 49 Mio. €. 

Die Neubauprojekte im Baugebiet Ostend werden voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein. 

 

Der Bedarf nach bezahlbaren Wohnungen besteht weiterhin ununterbrochen und stellt somit eine we-

sentliche Herausforderung für die nächsten Jahre dar. Die gbg investiert auch zukünftig in bezahlbaren 

Wohnraum und stellt sich dieser Aufgabe. Ein weiteres Neubauprojekt befindet sich in der Stralsunder 

Straße im Ortsteil Marienburger Höhe, wo eine Wohnanlage mit 16 öffentlich geförderten Wohnungen 

entsteht. Die Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2022 vorgesehen und das Gesamtinvestitionsvolu-

men beträgt 3,8 Mio. €. 

 

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung rückt die gbg schon seit einigen Jahren bei ihren Bau-

maßnahmen die Bedürfnisse der älteren Kunden immer stärker in den Fokus und wird dies auch in den 

nächsten Jahren fortführen. Sie stellt sich damit dem veränderten Nachfrageverhalten der Kunden und 

den demographischen Veränderungen.  

 

Im Jahr 2022 und in den folgenden Jahren steht die Neubautätigkeit im Vordergrund und dennoch 

wurde auch für das Geschäftsjahr 2022 ein beachtenswertes Modernisierungsprogramm mit einem 

Maßnahmenbündel zur Behebung von Ausstattungsdefiziten und zur Verbesserung der Gebäudesub-

stanz beschlossen. Diese Investitionen im Bereich der Wärmedämmung und Heizungsoptimierung die-

nen auch zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Die Gesamtausgaben für Investitionen belaufen sich 

in 2022 auf rund 6,0 Mio. €.  
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Die Unternehmensführung erwartet für das Geschäftsjahr 2022 eine stabile Sollmiete von 20,0 Mio. €, 

bei einem positiven Jahresergebnis in Höhe von T€ 3.020, wodurch die Eigenkapitalquote als wesent-

licher Leistungsindikator entsprechend verbessert werden kann. Neben den Investitionen für Moder-

nisierungs- und Neubautätigkeiten rechnet die Gesellschaft mit einem Instandhaltungsaufwand in 

Höhe von 3,5 Mio. €, ohne Einbeziehung von internen Kosten und Erträgen aus der Weiterbelastung.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeit-

punkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß

und der Dauer des Krieges und den darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist 

allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechen und auch mit Verzöge-

rungen bei einzelnen Bauprojekten.

E. Finanzinstrumente

Die in 2012 sowie 2016 abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte in Form von zwei Swaps stellen de-

rivative Finanzinstrumente dar. Die Swaps antizipieren nicht von Veränderungen am Kapitalmarkt son-

dern dienen lediglich zur Zinsabsicherung.

F. Schlusserklärung des Vorstandes

Die gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG hat für die im Bericht über ihre Beziehungen zu ver-

bundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen angemessene Gegenleistun-

gen vereinbart und erhalten. Dieser Beurteilung liegen die Umstände zugrunde die zum Zeitpunkt der 

berichtspflichtigen Vorgänge bekannt waren.

Hildesheim, 21.03.2022

        

gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG        

                                  

    

                    Der Vorstand

                   Jens Mahnken      
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TZH Base 29 GmbH 

 

 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 708-0 
 Telefax: 05121 / 708-244 
Richthofenstraße 29 Internet: www.tzhbase29.de 
31137 Hildesheim  
 
 
Gegenstand des Unternehmens: 
 
 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Start-Up Zentrums in Hildes-

heim mit dem Ziel, Unternehmensgründungen und junge Unternehmen aller Bran-

chen zu fördern. Dadurch sollen neue Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschafts-

kraft des Hildesheimer Raumes gestärkt werden. Die Gesellschaft kann alle Arten 

von Geschäften und Tätigkeiten ausüben, die für den Gesellschaftszweck nützlich 

oder notwendig erscheinen. Die Gesellschaft kann insbesondere Zweigniederlassun-

gen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an 

diesen beteiligen. 

 
 
Gesellschaftskapital: 365.600 €  

 
 
Gesellschafter: Stadt Hildesheim (100%) 

 

 

Arbeitsausschuss: Herr Volker Böckmann (Vorsitzender) 

(Stand 31.12.2021) Herr Dirk Morsch (stellv. Vorsitzender) 

 Herr Stephan Lenz (bis Oktober) 

 Herr Volker Spieth (bis Oktober) 

 Herr Henning Wittneben (bis Oktober) 

 Herr Hans-Uwe Bringmann (bis Oktober) 

 Herr Marcus Krettek (ab Oktober) 

 Herr Matthias König (ab Oktober) 
 Frau Nicole Reuß (ab Oktober) 
 Herr Jens Schulte-Koch (ab Oktober) 
 Frau Svenja Fuhrich (ab Oktober) 
   
 
 
Geschäftsführer: Herr Jens Mahnken 

 
 
Beschäftigte:  Vollzeit 1, Aushilfe 1  
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1. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2021: 
 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Technologiezentrum Hildesheim Betriebsge-
sellschaft mbH wurde von der Dr. Hesse & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchge-
führt. Der TZH GmbH wurde für das Geschäftsjahr 2021 am 30.04.2022 der uneingeschränk-
te Bestätigungsvermerk erteilt. 

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 
 

 

  31.12.2021 
T€ 

31.12.2020 
T€ 

Veränderung 
zum Vorjahr in 

T€ 

Umsatzerlöse 318 312 6 

Sonst. betriebliche Erträge 8 3 5 

Personalaufwand 65 67 -2 

Abschreibungen 14 23 -9 

Sonst. betriebliche Auf-
wendungen 

234 249 -15 

Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 0 0 

Jahresüberschuss 
/ Jahresfehlbetrag 

13 -23 36 

  
  
  
Bilanzpositionen zum 31.12.2021 
   

 

  31.12.2021 
T€ 

31.12.2020 
T€ 

Veränderung 
zum Vorjahr in 

T€ 

Bilanzsumme 465 450 15 

Anlagevermögen 94 82 12 

Umlaufvermögen 370 367 3 

Eigenkapital 421 408 13 

Rückstellungen 21 22 -1 

Verbindlichkeiten 12 10 2 

 

 
2.   Wirtschaftsplan 2023: 
 

77 



  
 

Der Wirtschaftsplan 2023 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Be-

teiligungsberichtes noch nicht vor. 
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AKTIVA PASSIVA

31.12.2021 31.12.2020

Euro Euro Euro

31.12.2021 31.12.2020

Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-

werbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-

ten und Werten 5.684,00 1.064,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 88.454,00 80.844,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensge-

genstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.272,46 2.684,20

2. sonstige Vermögensgegenstände 24.741,47 27.013,93 6.621,91

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-

haben bei Kreditinstituten und Schecks 342.928,00 357.311,63

C. Rechnungsabgrenzungsposten 985,16 1.050,25

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 365.600,00 365.600,00

II. Gewinnvortrag 42.306,78 65.692,12

III. Jahresüberschuss 12.775,39 23.385,34-

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 21.138,00 22.332,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 9.594,64 5.747,53

2. sonstige Verbindlichkeiten 2.779,90 12.374,54 4.090,14

D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.870,38 9.499,54

465.065,09 449.575,99 465.065,09 449.575,99
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Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro % Euro

1. Umsatzerlöse 318.037,42 100,00 312.236,01

2. sonstige betriebliche Erträge 8.329,67 2,62 3.292,39

3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 52.471,55 55.074,82

b) soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unter-
stützung 12.358,25 64.829,80 20,38 11.785,06

- davon für Altersversorgung
Euro 145,20 (Euro 54,12)

4. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen 14.191,59 4,46 23.240,75

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 234.468,31 73,72 248.553,46

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 12,00

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 130,34

8. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 0,00 0,00 0,20-

9. Ergebnis nach Steuern 12.877,39 4,05 23.243,83-

10. sonstige Steuern 102,00 0,03 141,51

11. Jahresüberschuss 12.775,39 4,02 23.385,34-
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TZH Base 29   Dr. Hesse & Part ner mbB
  Wirtschafts prüfungsgesellschaft

Seite 1

Lagebericht

Lagebericht 2021

1. Allgemeine Situation

Die Entwicklung der deutschen Wirt schaft ist im Kalenderjahr 2021 erneut stark von der 
Corona-Pandemie beeinflusst, konnte sich aber nach dem Einbruch im Vorjahr leicht erholten. Das
Bruttoinlandsprodukt ist zum Vorjahr ins gesamt um 2,7 % gestiegen. Die Zahl der gewerblichen
Existenzgründungen ist in Deutsch land um 1,8% höher als im Vorjahr. 

Mit Eintragungsdatum vom 6. Ja nu       ar
2022 beim Amts gericht Hildes         heim
wurde die Gesellschaft in TZH Base
29 GmbH um         fir  miert (vormals: TZH -
Techno       lo  gie       zen trum Hildes heim Be-
triebsge      sellschaft mit beschränk ter
Haf      tung).  In die sem Zu sam men    -
hang wur de auch das Logo neu ges    -
tal  tet, um der Ge sell schaft ins     ge-
samt ei  ne mo derne re Wort-Bild-Mar    -
ke und Auf tritt zu ge     ben. 

Der Schwerpunkt der Ar beit des TZH
ist die Bereitstellung und Ver            mie  tung
von Büro- und Lager  räu        men an ge-
werblich täti ge Exi stenz gründer und
junge Un ter nehmen. 

Seit 2012 bietet das TZH sog. „Springboards“ an. Hierbei handelt es sich um Arbeitsplätze mit In-
fra struktur, wie u.a. Netzwerk, Drucker, Scanner, Telefon, die flexi bel auf Mo natsbasis als
„all-inclusive-Paket“ ge mietet werden können. In 2020 wur den die Springboards kom plett neu ges-
taltet. Zusätzlich wurden moder ne Flexi-Arbeitsplätze ge schaffen, die tageweise angemietet wer-
den können, wodurch insgesamt ein moderner Co-Working-Space entstanden ist.
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Das TZH konnte in 2021 eine stabile Vermietungssituation verzeichnen und war im Kalenderjahr
2021 erneut nahezu voll ausgelastet. Im ersten Halbjahr konnte eine Auslastung von 100% ver-
zeichnet werden. In dem dritten und vierten Quartal lag die Auslastungsquote mit 98,8% bzw.
99,5% geringfügig darunter. Im Fall von Mietkündigungen konnten somit grundsätzlich gleich An-
schlussmietverträge abgeschlossen werden.

2. Wirtschaftliche Situation

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 12,8 erzielt
(Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 23,4). 

Die Umsatzerlöse betrugen in 2021 insgesamt T€ 318,0 und sind damit gegenüber dem Vorjahr
(T€ 312,2) um 1,9% gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Geschäftsjahr T€ 8,3 und fallen damit um T€ 5,0
höher aus als im Vorjahr. 

Im Aufwandsbereich haben sich die Personalkosten um T€ 2,0 im Vergleich zum Vorjahr reduziert.
Die Abschreibungen (T€ 14,2) sind gegenüber den Vorjahreswerten um insgesamt T€ 9,0 gesun-
ken. Im Vorjahr waren allerdings mit T€ 16,2 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
vornehmlich für Einrichtungen der Springboards enthalten. 

An sonstigen betrieblichen Kosten waren im Berichtsjahr insgesamt T€ 234,5 zu verzeichnen
(Vorjahr: T€ 248,6). Im Wesentlichen handelt es sich um Kosten für die Pacht (T€ 40,9/ Vorjahr:
T€ 40,9) sowie Energie- und Reinigungskosten (T€ 65,5/ Vorjahr: T€ 63,4) für das Gebäude. 

Insgesamt ist damit das Geschäftsjahr 2021 planmäßig verlaufen und das Jahresergebnis (T€
12,8) liegt über dem Planwert lt. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr (T€ 11,0). 

Die Verbindlichkeiten des TZH sind insgesamt kurzfristig und haben eine Restlaufzeit von unter ei-
nem Jahr. 

Das TZH verfügt zum 31.12.2021 über ein Eigenkapital von € 420.682,17. Es hat sich gegenüber
2020 um den Jahresüberschuss 2021 von € 12.775,39 erhöht.
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Die Vermietungsnachfrage war im gesamten Jahr 2021 stabil. Das TZH kann deutlich mehr Be-
werber verzeichnen, als es über freie und verfügbare Räume verfügt. In 2021 konnte eine Auslas-
tungsquote (= finanzieller Leistungsindikator der Gesellschaft) zwischen 99% und 100% erreicht
werden. 

3. Wesentliche Chancen und Risiken

Die wesentlichen Risiken der zu künftigen Ent wicklung liegen insbesondere in einer unsicheren
Vermietungs auslastung des TZH.

Die zukünftige Aufgabe für das TZH wird weiter hin darin bestehen, die Einrichtung mit weiteren In-
frastrukturmaß nahmen für Kun den und Mieter attraktiver zu gestalten und das Netzwerk für junge
Unternehmen auszubauen. Weiterhin ist die Auslastungsquote durch verstärkte Marketingaktivitä-
ten und zusätzlichen Leistun gen im unterneh mensbezogenen Dienstleistungsbereich auf dem ho-
hen Niveau zu halten. 

Eine Chance zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Attraktivität für junge Unternehmen
und Existenzgründer besteht im Auf- bzw. Ausbau der Social-Media-Marketingaktivitäten und der
Neugestaltung der TZH-Homepage, da diese Kanäle die Zukunft der Akquise darstellen. 

Bestandsgefährdende Risiken werden aktuell nicht gesehen.

4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen,
Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Für Forderungen können grundsätzlich pünktliche Zahlungseingänge verzeichnet werden. Die Ge-
sellschaft verfolgt ein striktes Forderungsmanagement. Für den Fall, dass Mietforderungen nicht
pünktlich gezahlt werden, wird ein Inkassobüro beauftragt um größere Forderungsausfälle zu ver-
meiden. 
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Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Abzug von Skonto ge-
zahlt. Langfristige Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden. Die Finanzierung der Gesellschaft er-
folgt überwiegend durch Eigenkapital. 

5. Aktuelle Entwicklung und Prognose 

Für das Jahr 2022 wird mit einem positiven Geschäftsverlauf gerechnet, sodass die zu erwartende
positive Ertragsentwicklung der Folgejahre zu einer Stärkung des Eigenkapitals beitragen wird.
Das erste Quartal in 2022 ist planmäßig verlaufen. Der Geschäftsbetrieb ist durch die andauernde
Corona-Pandemie bislang betriebswirtschaftlich nicht beeinträchtigt. Für das Geschäftsjahr 2022
rechnet die Geschäftsführung einem positiven Jahresergebnis von T€ 11,0 (siehe Wirtschaftsplan
2022) gegenüber dem Ergebnis 2021 (T€ 12,8). Die Auslastung liegt in den ersten Monaten 2022
bei 100%; die Geschäftsführung geht von einer ganzjährigen stabilen Auslastungsquote von min-
destens 95% aus.

6. Maßnahmen Umweltschutz

In Kooperation mit der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG wurde im Geschäfts-
jahr ein E-Carsharing-Konzept umgesetzt sowie eine öffentlichen E-Ladesäule in Betrieb genom-
men. Die Maßnahmen haben die Schaffung und Verbesserung moderner Mobilitätsangebote für
die Mieter, die Verbesserung der örtlichen Luftqualität, die Verminderung der Geräuschintensität,
die CO2-Vermeidung und die Reduzierung der Anzahl der benötigten Parkplätze zum Ziel.

7. Bericht über Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft ist in diesem Bereich nicht tätig.

8. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden vom TZH nicht unterhalten.

Hildesheim, 30. März 2022

Geschäftsführung der

TZH Base 29 GmbH
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Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim gGmbH 
 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes war der Jahresabschluss zum 
31.12.2021 noch nicht festgestellt. Der aktuell vorliegende geprüfte Jahresab-
schluss datiert aus dem Jahr 2020. 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 9369-0 
 Telefax: 05121 / 35283 
Am Steine 1 E-Mail: info@rpmuseum.de 
31134 Hildesheim Internet: www.rpmuseum.de 
 

 

Gegenstand des Unternehmens: 

 

Aufgabe der Gesellschaft ist der Betrieb des Roemer- und Pelizaeus-Museums Hildes-

heim als kulturelle und wissenschaftliche Einrichtung. Zweck des Unternehmens ist es, 

die natur- und kulturgeschichtlichen Sammlungsgegenstände des Roemer-Museums und 

die Sammlungsbestände des Pelizaeus-Museums, insbesondere zur Kultur und Ge-

schichte des alten Ägyptens zu erhalten, zu pflegen, zu erweitern, wissenschaftlich aus-

zuwerten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unterschiedliche Weltkulturen, 

zeitgenössische Kunst sowie Themen zur Natur- und Kulturgeschichte, insbesondere der 

Stadt und der Region sollen präsentiert und Kenntnisse hierüber vermittelt werden. 

 

Gesellschaftskapital: 770.000,00 €  

 

Gesellschafter: Stadt Hildesheim  

 

Aufsichtsrat: Herr Dr. Ulrich Kumme (Vorsitzender) 

(Stand 31.12.2021) Frau Beate Maria König 

 Frau Rosa Wagner-Kröger  

 Herr Dirk Bettels  

 Herr Dr. Ingo Meyer 

 Herr Dr. Hartmut Häger (stellv. Vorsitzender) 

 Herr Joachim Blume  

 Frau Nicole Reuß 

 Herr Dr. Ludolf Pelizaeus (beratendes  

 Mitglied)  

 

Geschäftsführung: Frau Prof. Dr. Regine Schulz (bis 13.07.22) 

 Frau Svenja Fuhrich   

  

Beschäftigte:                                                24 in Vollzeit, 32 in Teilzeit 
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1. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2020: 

 

Für den Sammlungs- und Ausstellungsbetrieb stehen der Roemer- und Pelizaeus-        

Museum Hildesheim GmbH (RPM GmbH) Grundstücke, Gebäude und Nebenanlagen in 

Hildesheim, Am Steine 1 – 2, aufgrund des Nutzungs- und Überlassungsvertrages vom 

01. Oktober 2001 mit der Stadt Hildesheim zur Verfügung. Er gilt auch für die Samm-

lungs- und Einrichtungsgegenstände, die vor Errichtung der Gesellschaft vorhanden wa-

ren. Die Überlassung erfolgt kostenlos.  

 

Durch die Übernahme des Stadtmuseums im Knochenhaueramtshaus seit 2007 ist der 

Aufgabenbereich der Gesellschaft erweitert. Die RPM gGmbH hat alle Erträge aus dem 

Entgelt und Zuschüssen für die Betriebsführung sowie alle Kosten für das Stadtmuseum 

separat erfasst und diese Buchführung in die Bilanz und die Gewinn- und Verlust-       

rechnung der RPM gGmbH integriert. 

Die Gesellschaft betreut neben der Dauerausstellung diverse Sonderausstellungen und 

Wanderausstellungen. Daneben werden mit Hilfe von wissenschaftlichen Mitarbeitern   

diverse Forschungsprojekte durchgeführt, die u.a. durch die deutsche Forschungs-        

gesellschaft (DFG) sowie Spenden und Zuschüsse von Dritten finanziert wurden. 

 

 

a) Bilanz 

 

a. Jahresvergleiche 

  
  31.12.2020 

TEUR 
31.12.2019 

TEUR 
31.12.2018 

TEUR 
31.12.2017 

TEUR 
31.12.2016 

TEUR 

Bilanzsumme 890 1.092 644 761 530 

Gezeichnetes Kapi-
tal 

770 770 770 770 770 

Jahresüberschuss -185 -167 50 188 227 

Eigenkapital 408 166 333 283 95 

Anlagevermögen 245 257 229 225 238 

Umlaufvermögen 633 819 406 524 275,5 

 

Der Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von T€ 890 weist einen Jahresfehlbe-
trag in Höhe von T€ 185 aus und stellt damit eine gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht 
verschlechterte Ergebnisentwicklung dar. 
 
 

b) Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Wesentliche Werte 2020 
(TEUR) 

2019 
(TEUR) 

Veränderung zum 
Vorjahr (TEUR) 

Erträge gesamt 2.709 3.384 -675 

Sonstige betriebliche 
Erträge 

152 65 +87 

Umsatzerlöse 2.557 3.319 -762 

Davon Ausstellungser-
träge RPM 

126 207 -81 
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Davon Lizenzeinnah-
men und Bildrechte 

123 288 -165 

Davon Spenden 286 646 -360 

Aufwendungen ge-
samt 

2.894 3.550 -656 

Materialaufwand 391 647 -256 

Davon Werkvertrags-
kosten 

152 269 -117 

Betriebsaufwendungen 2.503 2.903 -400 

Davon Personalauf-
wand 

1.673 1.759 -86 

Davon Raumkosten 304 324 -20 

Betriebsergebnis -185 -166 -19 

Jahresergebnis -185 -167 -19 

 
- Die Umsatzerlöse sind insgesamt um T€ 762 auf T€ 2.557 gesunken. Ursächlich 

für den Rückgang sind im Wesentlichen die im Vergleich zum Vorjahr rückläufigen 
Entwicklungen im Bereich der Spenden – 361 T€, der Erlöse aus Lizenzeinnah-
men -165 T€, sowie rückläufige Erträge aus Eintrittsentgelten. 

- Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf Grund von erhaltenen Corona Sofort-
hilfen und Kurzarbeitergeld um insgesamt 87 T€ gestiegen.  

- Die Besucherzahl ist im Berichtsjahr wegen der Corona Pandemie mit 18.568 (Vj. 
35.600) um ca. 52% wesentlich niedriger als im Vorjahr.  

- Die viel geringeren Einnahmen konnten insgesamt im Aufwandsbereich nicht voll-
ständig kompensiert werden. Die Aufwendungen konnten um 656 T€ reduziert 
werden, dennoch ergibt sich als Resultat ein Jahresfehlbetrag von 185 T€.  

- Wesentliche Einsparungen wurden im Bereich des Materialaufwands mit rund -
256 T€, den Sonderkosten für Ausstellungen -162 T€, den Werbekosten -129 T€ 
und im Personalbereich -86 T€ vorgenommen. 

 

c) Stadtmuseum 
 

 2020 
(TEUR) 

2019 
(TEUR) 

Veränderung zum 
Vorjahr (TEUR) 

Erträge 411 423 -12 

Davon Betriebsführungs-
zuschuss 

365 365 0 

Davon Betriebsführungs-
entgelt 

41 41 0 

Davon Eintrittsgelder 4 8 -4 

Davon Spenden 0 4 -4 

Davon Verkauf Bücher 0 1 -1 

Aufwendungen 355 397 -42 

Davon Personalkosten 219 216 +3 

Sonstige Fremdleistungen 0 6 -6 

Davon Raumkosten 109 120 -11 

Davon Werbe- und Reise-
kosten 

1 8 -7 

Überschuss Stadtmu-
seum 

57 36 +21 

Jahresergebnis wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb 
(Betriebsführung durch 
RPM)  

1 4 -3 
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d) Liquidität 

 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es trotz der stetigen Liquiditätsenge bei der Gesell-
schaft keine Zahlungsstockungen, die Liquidität wird stets vorausschauend geplant und 
war jederzeit gegeben. 
 

e) Besuchende 
 

Jahr Anzahl Besu-
chende 

Abweichung zum Vorjahr 

  Absolut  

2020 18.568 -17.032 2020 

2019 35.600 -28.475 2019 

2018 64.075 +16.622 2018 

2017 47.453 +253 2017 

2016 47.200 +10.600 2016 

 

 
2. Wirtschaftsplan 2022 

 
RPM gGmbH 
 

Der gemeinsame Wirtschaftsplan 2022 weist dabei folgende wesentliche Ergebnisse 
aus: 

 
  2022 

T€ 
2021 
T€ 

Veränderung 
T€ 

Summe Erträge 3.160 3.069 +91 

davon:  
Ausstellungserträge 

  
649 

  
617 +32 

davon:  
Sonstige Erträge (Spen-
den) 

  
590 

  
665 -75 

Summe Aufwendungen 3.239 3.011 +228 

davon:  
Personalaufwand 

  
1.746 

  
1.796 -50 

davon:  
Aufwand Ausstellungsbe-
trieb 

  
791 

  
702 +89 

Gewinn/Verlust -80 58 -138 

 
Das Roemer- und Pelizaeus-Museum plant für 2022 mit einem um 138 T€ geringeren 
Ergebnis als noch im Plan 2021.  
  
Die Erträge werden hierbei insgesamt um 91 T€ höher als im Vorjahr geplant, dennoch 
kann dies nicht die geplanten Mehraufwendungen, insbesondere im Wartungsbereich 
von rund 100 T€ kompensieren.  
  
Insgesamt ergibt sich ein geplanter Verlust von 80 T€, da insbesondere auch die anhal-
tende Corona Pandemie negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft aus-
wirkt.  
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Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in Summe um 228 T€. 
 

89 



90 
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Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim 
Service GmbH 

 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes war der Jahresabschluss zum 
31.12.2021 noch nicht festgestellt. Der aktuell vorliegende geprüfte Jahresab-
schluss datiert aus dem Jahr 2020. 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 9369-0 
 Telefax: 05121 / 35283 
Am Steine 1-2 E-Mail: info@rpmuseum.de 
31134 Hildesheim Internet: www.rpmuseum.de 
 

 

 

Gegenstand des Unternehmens: 

 

Gegenstand des Unternehmens sind die Bewirtschaftung und/oder Verpachtung des 

Museumsshops und des Museumsrestaurants im Roemer- und Pelizaeus-Museum    

Hildesheim sowie die Durchführung von Veranstaltungen mit Bezug auf das Roemer- 

und Pelizaeus-Museum Hildesheim. 

 

 

 

Gesellschaftskapital: 25.000,00 €  

 

Gesellschafter: Stadt Hildesheim  

 

Aufsichtsrat: Frau Beate König (Vorsitzende) 

(Stand 31.12.2021) Frau Margot Rathenow 

 Herr Dr. Johannes Köhler  

 Herr Dennis Münter (stellv. Vorsitzender) 

 Herr Dr. Ingo Meyer 

Frau Nicole Reuß 

 Frau Susanne Philipps 

Frau Franziska Hientz 

Herr Prof. Dr. Ludolf Pelizaeus (beratendes 

Mitglied) 

 

Geschäftsführerinnen: Frau Prof. Dr. Regine Schulz (bis 13.07.22) 

 Frau Svenja Fuhrich 

 

Beschäftigte:  Vollzeit 2, Teilzeit 3 
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Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2020: 

 

a) Bilanz 

 

a. Jahresvergleiche 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
TEUR 

31.12.2016 
TEUR 

31.12.2015 
TEUR 

Bilanzsumme 96 124 154 141 148 118 

Gezeichnetes Ka-
pital 

25 25 25 25 25 25 

Gewinnvortrag 65 45 26 10 6 10 

Jahresüberschuss -17 20 19 16 29 25 

Anlagevermögen 2 2 3 9 9 9 

Umlaufvermögen 94 122 151 141 148 118 

 
Der Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von 96.331,64 Euro weist einen Fehl-
betrag in Höhe von 17.312,73 Euro aus. Dabei reduzierten sich die Umsatzerlöse, ins-
besondere bedingt durch die Auswirkungen der Corona Pandemie um 144.175,08 Euro 
auf 134.469,06 Euro. Die Gesellschaft hat Corona-Hilfen des Bundes erhalten. Diese 
konnten den Umsatzrückgang jedoch nicht kompensieren, sodass sich ein Jahresfehl-
betrag von 17.312,73 Euro ergibt.  
 
 

b) Gewinn- und Verlustrechnung 

 
 2020 

(TEUR) 
2019 

(TEUR) 
Veränderung zum 
Vorjahr (TEUR) 

Umsatzerlöse 134 279 -145 

Davon Einnahmen 
Parkplatz 

53 93 -40 

Davon Shop-Erlöse 46 74 -28 

Davon Mieteinnahmen 
Gastro Nil 

28 27 +1 

Davon Mieteinnahmen 
Räume 

7 23 -16 

Davon Einnahmen aus 
diversen Specials 

0 0 0 

Materialaufwand 78 59 +19 

Personalaufwand 43 98 -55 

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

73 82 -9 

Jahresergebnis -17 20 -37 

 
 

c) Liquidität 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Prüfungsjahr immer gegeben. 

 
 

1.  Wirtschaftsplan 2022 
 

Der Wirtschaftsplan 2022 weist folgende wesentliche Ergebnisse aus: 
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  2022  
T€ 

2021  
T€ 

Veränderung zum 
Vorjahr (T€) 

Erträge 155 229 -74 

Davon Mieten und Umlagen 45 53 -8 

Davon Warenverkauf 50 80 -30 

Davon Parkplatzgebühren 60 95 -35 

Aufwendungen 144 171 -27 

Davon Personalkosten 35 45 -10 

Davon Wareneinkauf 25 40 -15 

Davon Raumkosten 52 52 0 

Gewinn 11 58 -47 

 
Der Wirtschaftsplan 2022 prognostiziert im Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 11 T€, 
der damit um 47 T€ unter dem prognostizierten Gewinn 2021 liegt.  
  
Den Erträgen in Höhe von 155 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 144 T€ gegen-
über.  
  
Die Erträge aus den Raumvermietungen, Parkplatzgebühren und Shop werden auf 
Grund der ungewissen Entwicklung auf Grund der Corona Pandemie konservativ ge-
plant.  
  
                     
Die übrigen Posten des Wirtschaftsplanes liegen in etwa im Rahmen der Wirtschafts-
planung für 2021.  
 
 
 

100 



101 



102 



103 



104 



Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim
Service-GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erträge 2022         Plan 20201             Plan 2020 Rechnung
Bezeichnung Euro

Umsatzerlöse 154.840,00 €              228.440,00 €            134.469,06 €            
Warenverkauf Shop 50.000,00 €                80.000,00 €              45.940,55 €              
Pachteinnahmen Nil 24.840,00 €                28.440,00 €              28.440,00 €              
Einnahmen Parkplatz 60.000,00 €                95.000,00 €              53.011,75 €              
Raumvermietungen 20.000,00 €                25.000,00 €              7.076,76 €                

Sonstige betriebl. Erlöse 100,00 €                     500,00 €                   44.128,78 €              

Summe Erträge 154.940,00 €              228.940,00 €            178.597,84 €            

Aufwendungen 2022            Plan 2021               Plan 2020 Rechnug
Bezeichnung Euro

Material/Warneinkauf 25.000,00 €                40.000,00 €              78.356,79 €              

Personalkosten 35.000,00 €                45.000,00 €              43.004,22 €              

Raumkosten 51.560,00 €                52.360,00 €              53.012,75 €              

Versicherungen/Beiträge 2.000,00 €                  2.000,00 €                1.944,51 €                

Kosten der Warenabgabe 200,00 €                     400,00 €                   93,40 €                     

Werbung 300,00 €                     1.300,00 €                295,00 €                   

Sonstige Kosten 20.100,00 €                20.450,00 €              19.203,90 €              

Steuern Einkommen u. Ertrag 9.500,00 €                  9.500,00 €                -  €                         

Summe Aufwendungen 143.660,00 €              171.010,00 €            195.910,57 €            
Summe Erträge 154.940,00 €              228.940,00 €            178.597,84 €            
Gewinn / Verlust 11.280,00 €                57.930,00 €              17.312,73 €-              105 



  

 
Hildesheim Marketing GmbH 

 

 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 1798-100 
 Telefax: 05121 / 1798-111 
Rathausstr. 15 E-Mail: info@hildesheim-marketing.de 
31134 Hildesheim Internet: www.hildesheim.de 
 
 
 
Gegenstand des Unternehmens: 
  
Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten 

und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Hildesheim 

unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der 

wirtschaftlichen, kulturellen und stadtmarketingbezogenen Aspekte sowie die Förde-

rung, Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich 

des Fremdenverkehrs und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. 

 
Gesellschaftskapital: 25.000,00 €  

 

Gesellschafter: Alleingesellschafterin ist die Stadt Hildesheim  

 

Aufsichtsrat: Frau Dr. Rita Weber (Vorsitzende) 

(Stand: 31.12.2021) Herr Frank Wodsack (stellv. Vorsitzender) 

 Herr Dr. Ingo Meyer 

 Herr Mirco Weiß (bis 16.11.2021) 

 Frau Dr. Doris Wendt (bis 16.11.2021) 

 Frau Ina Stüber (bis 16.11.2021) 

 Herr Peter Block (bis 16.11.2021) 

 Herr Dr. Tobias Eckardt (ab 16.11.2021) 

 Herr Thomas Giesa (ab 16.11.2021) 

 Herr Jens Schulte-Koch (ab 16.11.2021) 

 Herr Hamun Hirbod (ab 16.11.2021) 

 

Geschäftsführer: Herr Fritz S. Ahrberg 

   

 

Beschäftigte:  27 
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1. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2021: 
 

Die Jahresabschlussprüfung 2021 der Hildesheim Marketing GmbH wurde durch die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Weilep audit GmbH durchgeführt. 

Der Jahresabschlussbericht liegt vor und wurde mit einem unbeschränkten Bestätigungsver-
merk versehen. Der Vermerk gem. § 32 Eigenbetriebsverordnung des Rechnungsprüfungsam-
tes ist ebenfalls erteilt. 

  

1. Bilanz 

  
a)      Jahresvergleiche 

  
  31.10.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Bilanzsumme 1.486 801 1.550 524 357 470 839 

Eigenkapital 192 29 85 104 77 54 486 

Anlagevermögen 89 54 76 59 62 75 89 

Umlaufvermögen 1.365 747 1.440 429 249 360 728 

  
  
Der Jahresabschluss 2021, mit einer Bilanzsumme von 1.486.307,- €, weist einen Fehlbetrag 
von 811.876,70,- € aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um rund 219.000,- € 
verbessert. 
  

b)      Vorjahresvergleich 
 
Wesentliche Bilanzwerte 2021 (TEUR) 2020 (TEUR) Differenz 

(TEUR) 
Bilanzsumme 1.486 801 685 
Anlagevermögen 89 54 35 
Umlaufvermögen 1.365 747 891 
Davon Forderungen aus 
Lieferungen & Leistungen 

95 88 7 

Davon sonstige Vermö-
gensgegenstände 

15 4 11 

Davon Vorräte 32 35 -3 
Davon liquide Mittel 1.242 615 627 
Eigenkapital 192 29 163 
Davon gezeichnetes Kapi-
tal 

25 25 0 

Davon zweckgeb. Rückla-
gen 

979 1.035 -56 

Jahresfehlbetrag 812 1.031 -219 
Rückstellungen 125 124 1 
Verbindlichkeiten 1.054 634 420 
Davon Verbindlichkeiten 
aus LUL 

81 46 35 

Davon sonstige Verbind-
lichkeiten 

969 586 383 

Passive RA 115 15 100 
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Die Bilanzsumme hat sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Ur-
sächlich ist insbedie erhöhung der liquiden Mittel im Zuge der vorzeitigen Einzahlung der 
Festbetragseinlage für das Jahr 2022. 
  
  

c)      Das Eigenkapital / die Eigenmittel setzen sich wie folgt zusammen: 
  

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
Gezeichnetes Kapi-
tal 

25 25 25 25 25 25 25 

Zweckgebundene 
Rücklagen 
(aus Einlagen Stadt) 

979 1.035 1.035 921 899 964 1.581 

Jahresfehlbetrag/ 
Bilanzverlust 

-812 -1.031 -975 -842 -847 -936 - 1.120 

  
 

2. Ertragslage 

  
a)      Gewinn- und Verlustrechnung: 
 

 
Wesentliche 
Werte 

2021 
(TEUR) 

2020 
(TEUR) 

Veränderung zum 
Vorjahr (TEUR) 

Umsatzerlöse 725 680 45 
Betriebsleistung 814 917 -103 
Aufwendungen 1.602 1.945 -343 
Davon Material-
aufwand 

225 296 -71 

Davon Personal-
aufwand 

799 996 -197 

Davon sonstige 
betriebliche Auf-
wendungen 

578 629 -51 

Betriebsergebnis -812 -1.028 -216 
Jahresergebnis -812 -1.031 -219 

  
  
2. Wirtschaftsplan 2023: 
 

Der Wirtschaftsplan 2023 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Betei-

ligungsberichtes 2021 noch nicht vor. 
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Anlage 1

 Bilanz zum 31. Dezember 2021

 der 

 Hildesheim Marketing Gesellschaft mbH

 Hildesheim

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 36.114,00 9.528,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 53.135,00 44.230,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren 31.724,27 34.607,37

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 94.951,76 87.696,27

2. sonstige Vermögensgegenstände 14.565,16 109.516,92 4.302,71

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.242.450,81 615.397,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.366,00 5.444,75

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Zweckgebundene Kapitalrücklage 978.802,06 1.034.955,28

III. Bilanzverlust -811.876,70 -1.031.153,22

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 10.664,37 10.664,37

2. sonstige Rückstellungen 114.330,00 124.994,37 113.315,60

C. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen 4.012,20 1.657,61

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 4.012,20 (Euro 1.657,61)

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 81.147,33 46.275,35

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 81.147,33 
(Euro 46.275,35)

3. sonstige Verbindlichkeiten 969.028,74 1.054.188,27 585.942,09

- davon aus Steuern
Euro 17.712,95 
(Euro 15.734,44)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 969.028,74 
(Euro 585.942,09)

D. Rechnungsabgrenzungsposten 115.199,00 14.550,00

1.486.307,00 801.207,08 1.486.307,00 801.207,08
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Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

der 

Hildesheim Marketing Gesellschaft mbH

Hildesheim

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 725.262,24 679.973,53

2. sonstige betriebliche Erträge 89.028,08 237.514,49

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren 75.140,81 99.446,33

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 150.250,69 196.545,75

225.391,50 295.992,08

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 664.615,91 828.232,12

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung 134.842,18 168.068,21

799.458,09 996.300,33

5. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 23.431,60 23.778,91

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 577.772,99 629.328,22

- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung
Euro 0,00 (Euro 8,01)

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2,76 0,00

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 3.126,16

9. Ergebnis nach Steuern -811.761,10 -1.031.037,68

10. sonstige Steuern 115,60 115,54

11. Jahresfehlbetrag 811.876,70 1.031.153,22

12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 1.031.153,22 975.206,59

13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage 1.031.153,22 975.206,59

14. Bilanzverlust 811.876,70 1.031.153,22
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Hildesheim Marketing Gesellschaft mbH 

 

Lagebericht für das Jahr 2021 

 
Inhalt 
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1. Unternehmensprofil 
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2. Unternehmensweite Vorgänge 

2.1. Personal 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

2.2. Auswirkungen der Corona‐Pandemie 
 

2.3. Gerichtsverfahren zu Steuerverbindlichkeiten 
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3. Berichte aus den Abteilungen 

3.1. Citymanagement und Events 
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• 

• 
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• 

• 

• 
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3.2. Tourismus 
 

116 



117 



118 



3.3. Kommunikation 
 

3.3.1. Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.3.2. Social Media Management 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.3.3. Internetangebot 

• 

• 

• 

• 

• 

3.3.4. Wesentliche Projekte 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.4. Welcome Center Region Hildesheim 
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4. Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag 
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Stadtentwässerung Hildesheim  
kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts 

 

 

 
Anschrift: Telefon: 05121 / 7458-800 
 Telefax: 05121 / 7458-899 
Kanalstraße 50 E-Mail: info@sehi-hildesheim.de 
31137 Hildesheim Internet: www.sehi-hildesheim.de 
 
 

Gegenstand der Anstalt: 
 

Gegenstand der kommunalen Anstalt ist: 

a) Die Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt und für benachbar-

te Kommunen sowie Vorhaltung, Planung, Bau, Betrieb und Unterhal-

tung der dafür notwendigen Einrichtungen. 

 Insoweit überträgt die Stadt der kommunalen Anstalt gemäß 

§ 143 Abs. 1 Satz 1 NKomVG die ihr nach § 97 Niedersächsisches 

Wassergesetz (NWG) in Verbindung mit § 56 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) obliegende Abwasserbeseitigungspflicht zur Wahrnehmung in 

eigenem Namen und in eigener Verantwortung. 

b) Betreiben eines Labors, insbesondere für Zwecke der Abwasserbeseiti-

gung sowie die Überwachung der Einleiter nach Maßgabe des Landes-

rechts und des Satzungsrechts. 

c) Bis zum 31.05.2015 die Unterhaltung von Gewässern zweiter und dritter 

Ordnung innerhalb und außerhalb des Gebietes der Stadt und unab-

hängig davon, ob die Gewässer der Abwasserentsorgung dienen. 

d) Bis zum 31.05.2015 den Hochwasserschutz auf dem Gebiet der Stadt 

einschließlich des Betriebs und der Unterhaltung der städtischen Hoch-

wasserschutzanlagen. 

e) Bis zum 31.05.2015 das Planen, Errichten, Betreiben und Unterhaltung 

von Einrichtungen zur Ableitung von Grund-, Quell-, oder Drainwasser. 

 

Stammkapital: 1.000.000,00 €  

 

 

Anstalts- und Kapitalträger: Stadt Hildesheim  

 

125 



  

Verwaltungsrat: Herr Dr. Ingo Meyer (Vorsitzender) 

(Stand 31.12.2021) Herr Dag Störmer (stellv. Vorsitzender) 

 Herr Frank Wodsack 

 Herr Jörg Bredtschneider 

 Herr Thomas Kittel 

 Herr Michael Brinkop 

 Herr Burkhard Deneke 

 

 

Vorstand: Herr Dr. Erwin Voß 

  

 

Beschäftigte:  91 Beschäftigte  
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1.  Wirtschaftliche Situation der kommunalen Anstalt in 2021: 

 
a) Bilanz: 

 
Jahresvergleiche: 
 
 

 31.12.2021 
T€ 

31.12.2020 
T€ 

31.12.2019 
T€ 

31.12.2018 
T€ 

31.12.2017  
T€ 

Bilanzsumme 204.166 184.787 175.872 171.337 157.531 
Stammkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Rücklagen 23.093 21.921 20.716 19.415 18.114 
Jahresergebnis 1.183 1.169 1.758 2.952 2.783 
Anlagevermögen 197.321 180.362 166.054 155.079 148.844 
Umlaufvermögen 6.815 4.151 9.520 16.258 8.687 
SoPo Investitionszu-
schüsse 

6.206 3.079 3.327 3.659 4.034 

SoPo Empfangene 
Ertragszuschüsse 

14.170 14.244 14.523 15.240 13.011 

Verbindlichkeiten 158.218 143.080 130.499 126.686 117.745 
 

Wesentliche Entwicklungen: 
Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um 19.379 T€ erhöht. Ursächlich hierfür sind 
auf der Aktivseite die Investitionen in das Sachanlagevermögen und damit einherge-
hend auf der Passivseite Erhöhungen bei dem langfristigen Fremdkapital. Das Ei-
genkapital wächst absolut betrachtet um 1.189 T€, wobei sich durch die Ausweitung 
der Bilanzsumme die EK-Quote von 13,0% auf 12,4% leicht reduziert. 
  
Anlagevermögen: 
Im Geschäftsjahr wurden 22.682 T€ in langfristiges Vermögen investiert. Demgegen-
über stehen Abschreibungen in Höhe von 6.034 T€. Das Nettoanlagevermögen hat 
sich dementsprechend erhöht, ein Werteverzehr ist nicht ersichtlich.  
 
Verbindlichkeiten: 
Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 20.017 T€ auf 
166.050 T€ erhöht. Der größte Anteil entfällt insgesamt hierbei auf die Verbindlichkei-
ten gegenüber Kreditinstituten zur Finanzierung der allgemeinen Investitionstätigkeit 
(130.452 T€). Hiervon hat der größte Teil eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. 
Des Weiteren existiert eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Hildesheim im Rah-
men der Konzernkreditfinanzierung (§ 181 NKomVG) in Höhe von 9.247 T€. 
Eine prekäre Entwicklung der Verbindlichkeiten ist hier nicht erkennbar. 
 

Entwicklung des Eigenkapitals: 

 

 31.12.2021 
T€ 

31.12.2020 
T€ 

Stammkapital 1.000 1.000 
Kapitalrücklage 9.881 9.881 
Rücklage freiwilliger Klär-
schlammfonds 

74 74 

Sonst. Zweckgebundene Rück-
lage 

13.138 11.966 

Ergebnisvortrag Gebührenbe- -12 -14 
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reich 

Jahresüberschuss 1.183 1.169 
Summe 25.264 24.075 
 

Der Anteil des Eigenkapitals beträgt zum Stichtag 12,4% (Vorjahr 13,0%). Unter Ein-
beziehung der Sonderposten und Ertragszuschüsse beläuft sich die erweiterte Ei-
genkapitalquote auf 22,3%. 
 
 

a) Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die SEHi ist aufgrund der öffentlich-rechtlichen Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ 
dadurch gekennzeichnet, dass im Erfolgsbereich nach NKAG keine Gewinne erwirt-
schaftet werden dürfen. Fallen dennoch positive Jahresergebnisse an, sind diese 
den Gebührenpflichtigen innerhalb der nächsten drei Jahre über die entsprechenden 
Gebührenkalkulationen gutzuschreiben. 
 

Jahresvergleiche 
 

 31.12.2021 
T€ 

31.12.2020 
T€ 

31.12.2019 
T€ 

31.12.2018 
T€ 

31.12.2017 
T€ 

Umsatzerlöse 19.069 18.680 20.370 21.461 20.798 
Materialaufwand 3.289 3.245 3.667 3.176 2.890 
Personalaufwand 5.634 5.492 5.251 5.038 4.800 
Abschreibungen 6.034 5.759 5.583 5.320 5.310 
Zinsen und ä. Auf-
wendungen 

2.120 2.416 3.305 3.837 4.038 

Ergebnis nach 
Steuern 

1.187 1.173 1.762 2.956 2.787 

 

Umsatzerlöse: 
Die Umsatzerlöse setzen sich im Wesentlichen aus den Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebühren zusammen, deren Planwerte erreicht werden konnten. Es 
fand keine Gebührenerhöhung statt.  
 
Aufwendungen: 
Die Materialaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 44 T€ gestiegen. 
Die Personalaufwendungen steigen ebenfalls leicht um 142 T€ 
 
Ergebnis: 
Der Jahresabschluss 2021 weist insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von 
1.183.460,07 € auf.  
Es wird vorgeschlagen, das Jahresergebnis 2021 wie folgt zu verwenden: 
 

Jahresüberschuss 1.183.460,07 € 
Zuführung zur sonstigen zweckgebundenen Rück-
lage 

1.185.202,85 € 

Zuführung zum Verlustvortrag Gebührendefizit 
Sammelgruben 

-1.452,22 € 

Zuführung zum Verlustvortrag Gebührendefizit 
Kleinkläranlagen 

-290,56 € 
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b) Gebührenentwicklung 

 

Der Unternehmensaufgabe liegt eine einjährige Gebührenbedarfsberechnung für das 
Geschäftsjahr 2021 zu Grunde. Die Gebührensätze wurden gegenüber 2020 nicht 
verändert. 
In der nachfolgenden Übersicht sind die Ergebnisse 2021 dargestellt: 
 

Gebührenarten   Gebührensatz 
2021 

Menge 2021 Erlöse 2021 

Schmutzwasserbeseitigung  2,14 €/m³ 5.202.560 m³ 11.133.478 €  

Niederschlagswasserbeseiti-
gung  

0,59 €/m² 11.977.252 
m² 

7.066.578 € 

Entsorgung Kleinkläranlagen  24,50 €/m³ 18,50 m³ 453 € 

Entsorgung Sammelgruben 47,01 €/m³ 219,50 m³ 10.318 € 

 
 

b) Investitionen 
 

Investitionsvolumen 
gem. Plan 2021 

Durchgeführtes Investi-
tionsvolumen 2021 

Differenz 

29.975.000,00 € 22.518.790,76 € -7.456.209,24 € 

 
Die durchgeführten Investitionen lagen rund 2,6 Mio. € über dem Vorjahr. 
Die oben dargestellte Differenz ist im Wesentlichen auf eine zeitliche Anpassung der 
Maßnahmenplanungen und Bauausführungen zurückzuführen. Des Weiteren sind 
teilweise zu geringe Kapazitäten im eigenen Planungsbereich der SEHi vorhanden. 
 
 

c) Liquidität 
 
Die Zahlungsfähigkeit war während des Berichtsjahres jederzeit gegeben.  
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2. Wirtschaftsplan 2023: 

Übersicht Wirtschaftsplan 2023 im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 

 2023 
T€ 

2022 
T€ 

Erträge 23.905 23.027 

Aufwendungen 22.855 21.892 

Überschuss 1.050 1.136 

Investitionen 28.350 29.200 

 

a) Erfolgsplan 

Der Erfolgsplan weist aktuell ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 1.050 T€ 
aus. 
 
Auf der Ertragsseite werden hier 23.905 T€ geplant (+878 T€ zu 2022), auf der Auf-
wandsseite werden 22.855 T€ (+963 T€ zu 2022) geplant. 
 
Die Umsatzerlöse erhöhen sich um 883 T€ auf 23.004 T€, die Eigenleistungen wer-
den unverändert gegenüber dem Vorjahr mit 850 T€ geplant.  
 
Die Materialaufwendungen werden um 200 T€ unter dem Vorjahresniveau geplant. 
Die Personalaufwendungen hingegen steigen um 400 T€. 
 
 

b) Investitionen 
 

Aktuell sind für 2023 Investitionen in Höhe von 28.350 T€ geplant. 
 
 

c) Stellenplan 
 

Im Stellenplan werden unverändert 94 Stellen ausgewiesen. 
 

Gebührenentwicklung: 

 

Die Gebühren der Stadtentwässerung Hildesheim verbleiben auf dem Vorjahres-

niveau. 
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Flugplatz Hildesheim GmbH 
 

 
 
Anschrift:  
 Telefon: 05121 / 280980 
Am Flugplatz 26 Telefax: 05121 / 69814009 
31137 Hildesheim      E-Mail:      info@flugschule-hildesheim.de 
 
 
Gegenstand des Unternehmens: 
 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Flugplatzes in Hildesheim bzw. 

das Halten der Betriebsgenehmigung für den Flugplatz in Hildesheim und die Über-

wachung der mit der bestehenden Genehmigung verbundenen Pflichten einer mit der 

Betriebsführung des Flugplatzes Hildesheim beauftragten Gesellschaft. 

 

 

Gesellschaftskapital: 25.564,59 €  

 

 

Gesellschafter: Stadt Hildesheim (75 %) 

 Aero-Club Hildesheim-Hannover e.V. (25 %) 

 

 

Aufsichtsrat: Herr Malte Spitzer (Vorsitzende) 

(Stand 31.12.2021) Herr Wolfgang Hillemann (stv. Vors.) 

 Herr Jörg Bredtschneider (bis Oktober 2021) 

 Herr Vincenzo Calvanico 

 Herr Felix von der Lieth (bis Oktober 2022) 

 Herr Thomas Kittel (ab Oktober 2021) 

 Frau Anna Engelhardt (ab Oktober 2021) 

  

  

 

Geschäftsführer: Herr Andreas Streich  

  

 

Beschäftigte:  1 Geschäftsführer 
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1. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2021 

 

Der Jahresabschluss 2021 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. 
 
Jahresabschluss 2020 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Flugplatz Hildesheim GmbH wurde vom 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hildesheim (RPA) durchgeführt. Der Flugplatz Hildesheim 
GmbH wurde vom RPA für das Geschäftsjahr 2020 am 17.03.2022 der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
  
Den Umsatzerlösen von 10.000,- € stehen Personalaufwendungen in Höhe von 6.298,80 € 
und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.857,21 € gegenüber. Der Jahres-
überschuss beträgt 1.566,99 €. Auf Vorschlag des Geschäftsführers wird ein Übertrag des 
Jahresüberschusses auf neue Rechnung vorgeschlagen. Die Bilanzsumme ist von 36.015,71 
€ um 1.769,69 € auf 37.785,40 € gestiegen  
 
Gewinn- und Verlustrechnung: 
 
 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Umsatzerlöse 10.000 10.000 10.000 12.043 11.207

Personalaufwand 6.299 6.296 6.298 6.302 6.308

sonst. betr. Aufwen-
dungen 

1.857 2.035 1.911 3.931 3.015

Steuern vom Ein. u. 
Ertrag 

277 246 260 277 308

Jahresüberschuss 1.567 1.422 1.531 1.534 1.686

  
  
Bilanzpositionen: 
   
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Umlaufvermögen 37.785 36.016 34.467 32.659 31.681 

Gezeichnetes Kapital 25.565 25.565 25.565 25.565 25.565 

Gewinnrücklagen 6.323 6.323 6.323 78.527 78.527 

Bilanzgewinn 2.989 1.422 0 -73.736 -75.269 

Rückstellungen 1.669 1.650 1.699 1.699 1.958 

Verbindlichkeiten 1.240 1.056 881 604 400 

Bilanzsumme 37.785 36.016 34.467 32.659 31.681 
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Wirtschaftsplan 2023 
  
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht 
vor. 
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Flugplatz�Hildesheim�GmbH

BILANZ�a.d.�31.12.2020

AKTIVSEITE Geschäftsjahr

in�EUR

A. Anlagevermögen

I.� Immaterielle�Vermögensgegenstände 0,00

II. Sachanlagen 0,00

III. Finanzanlagen 0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte 0,00

II. Forderungen�und�sonstige�

Vermögensgegenstände 138,05

III. Wertpapiere 0,00

IV. Kassenbestand,�Bundesbankguthaben,�

Guthaben�bei�Kreditinstituten�und�Schecks 37.647,35

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00

D. Aktive�latente�Steuern 0,00

E. Aktiver�Unterschiedsbetrag�aus�der�

Vermögensverrechnung 0,00

37.785,40

PASSIVSEITE Geschäftsjahr

in�EUR

A. Eigenkapital

I. Stammkaital 25.564,59

II. Allgemeine�Rücklagen 6.322,92

III. Zweckgebundene�Rücklagen 0,00

IV. Gewinnvortrag�/�Jahresfehlbetrag 1.422,32
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V. Jahresüberschuss�/�Jahresfehlbetrag 1.566,99

B. Sonderposten�mit�Rücklageanteil 0,00

C. Empfangene�Ertragszuschüsse 0,00

D. Rückstellungen 1.669,00

E. Verbindlichkeiten 1.239,58

F. Rechnungsabgrezungsposten 0,00

G. Passive�latente�Steuern 0,00

37.785,40
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Flugplatz�Hildesheim�GmbH

Gewinn-�und�Verlustrechnung�a.d.�31.12.2020

Geschäftsjahr Geschäftsjahr

in�EUR in�EUR

1.-5.�Rohertrag 10.000,00

6.�Personalaufwand 6.298,80

7.�Abschreibungen 0,00

8.�Sonst.�betr.�Aufwendungen 1.857,21

9.�Erträge�aus�Beteiligungen 0,00

10.�Erträge�aus�anderen�Wertpapieren

und�Ausleihungen�des�Finanzanlagevermögens 0,00

11.�Sonst.�Zinsen�und�ähnliche�Erträge 0,00

12.�Abschreibungen�auf�Finanzanlagen

und�auf�Wertpapiere�des�Umlaufvermögens 0,00

13.�Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen� 0,00

14.�Erträge�aus�Gewinngemeinschaften,

Gewinnabführungs-�und
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00

15.�Aufwendungen�aus�Verlustübernahme 0,00

16.�Steuern�vom�Einkommen�und�vom�Ertrag 277,00 -8.433,01

17.�Ergebnis�nach�Steuern 1.566,99

18.�Sonstige�Steuern 0,00

19.�Jahresüberschuss 1.566,99

Verwendung�des�Jahresüberschusses

Tilgung�des�Verlustvortrages 0,00

Einstellung�in�die�Rücklagen 0,00

Abführung�an�den�Haushalt�der�Kommune 0,00

Vortrag�auf�neue�Rechnung 1.566,99
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Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H Hildesheim 
 

 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 533 84 
 Telefax: 05121 / 534 74 
Hafenstraße 20   E-Mail: Hafen.Hildesheim@t-online.de 
31137 Hildesheim Internet: www.hafen-hildesheim.de 
 
 
 
Gegenstand des Unternehmens: 
 

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Hafens und der Hafenbahn der Stadt 

Hildesheim, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken, die Errichtung von       

Lagerhäusern und sonstigen für den Hafenbetrieb erforderlichen Gebäuden und Anlagen 

sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.  

2. Die Gesellschaft darf mit Einwilligung des Arbeitsausschusses Zweigniederlassungen 

errichten, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen und erwerben oder 

sich an solchen Unternehmen beteiligen. 

 

 
Stammkapital: 186.000 €  
 
 
Gesellschafter: Stadt Hildesheim 50,00 % 
 Rhenus SE & Co. KG 50,00 % 
 
 
Arbeitsausschuss: Herr Werner Lappe  
(Stand: 31.12.2021) Frau Svenja Fuhrich 
 
 
Geschäftsführer: Herr Matthias Herten  
 
 
Beschäftigte:  7 Beschäftigte 
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1. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2021: 
 

 
Bestätigungsvermerk 
  
Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat zu keinen Einwänden ge-
führt. Am 07.03.2022 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Geschäftsverlauf 2021 
  
Die Hafenbetriebsgesellschaft mbH Hildesheim musste im Kontext der Pandemie erneut mit 
reduzierten Umschlagszahlen operieren. Insbesondere Brennstoffe und Mineralöl wurde we-
niger umgeschlagen. Gleichwohl konnten geplante Investitionen und Instandhaltungen von 
rund 80 TEUR durchgeführt werden. 
 

Abschlussbilanz 2021 2020 
Veränderung zum Vorjahr 

31.12.2021     

        

  TEUR TEUR TEUR 

Bilanzsumme 688 685 3 

        

Anlagevermögen 197 229 -32 

Umlaufvermögen 491 456 35 

davon Forderungen aus Lieferun-
gen u. Leistungen 

57 59 -2 

davon sonstige Vermögensgegen-
stände 

43 17 26 

davon Liquide Mittel 372 362 10 

           

Eigenkapital 474 482 -8 

davon gezeichnetes Kapital 186 186 0 

davon Gewinnrücklagen 132 132 0 

davon Gewinnvortrag 125 118 7 

davon Jahresüberschuss 31 46 -15 

Rückstellungen 189 190 -1 

Verbindlichkeiten 17 13 4 

     
 
 

Der Jahresüberschuss ist im Geschäftsjahr 2021 zum Vorjahr um rund 15 TEUR gesunken. 
 

GuV 
2021 2020 

Veränderung 

31.12.2021 zum Vorjahr 

        

  TEUR TEUR TEUR 

Gesamte Erträge 821 891 -70 

davon Umsatzerlöse 808 885 -77 

davon sonstige be-
triebliche Erträge 

13 6 7 
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Gesamte Aufwendun-
gen 

784 842 -58 

davon Materialauf-
wand 

58 63 -5 

davon Personalauf-
wand 

378 391 -13 

        

Ergebnis nach Steuern 36 50 -14 

Jahresergebnis 31 46 -15 

  
 

 

2. Wirtschaftsplan 2023 

 

Der Wirtschaftsplan 2023 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteili-

gungsberichtes 2021 noch nicht vor. 
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Theater für Niedersachsen GmbH 

 

 
Anschrift: Telefon: 05121 / 1693-0 
 Telefax: 05121 / 1693-119 
Theaterstr. 6 E-Mail: info@tfn-online.de 
31141 Hildesheim Internet: www.mein-theater.live 
 
 
Gegenstand des Unternehmens: 

 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters sowie die Unter-

haltung eines Symphonieorchesters zur Förderung kultureller Zwecke. Der Gesell-

schaftszweck umfasst insbesondere die Aufführung und Produktion von Bühnen-

werken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater in der Tradition des      

Deutschen Ensemble- und Repertoiretheaters sowie Darbietungen von Konzerten. 

Der Produktionsort ist in der Regel Hildesheim.  

 
 
Stammkapital: 539.000,00 € 
 
Gesellschafter: Stadt Hildesheim               (48,49 %) 
 Landkreis Hildesheim        (48,49 %) 

Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)  
eigene Anteile                               (2,42 %) 

 
Aufsichtsrat:  
(Stand 31.08.2021) 
 
Bis Oktober 2021:   Ab November 2021: 
Herr Olaf Levonen (Vors.)   Herr Bernd Lynack (Vors.) 
Herr Dr. Ingo Meyer (stellv. Vors.)  Herr Dr. Ingo Meyer (Stellv. Vors.) 
Herr Curt Bakeberg   Herr Curt Bakeberg 
Frau Ursula Erben   Frau Ursula Erben 
Herr Gotthard Hauschild  Herr Gotthard Hauschild 
Herr Uwe-Tobias Hieronimi  Herr Uwe-Tobias Hieronimi 
Frau Dagmar Hohls  Frau Ute Bertram 
Herr Oliver Kersten-Wilk  Herr Dirk Bettels 
Frau Beate König  Frau Beate König 
Herr Ralf Kriesinger  Frau Johanna Ellerhoff 
Herr Ekkehard Palandt  Frau Simone Flohr 
Herr Harald Schliestedt  Frau Julia Gebhardt 
Herr Philipp Thalmann  Herr Werner Preissner 
Frau Dr. Doris Wendt  Frau Dr. Doris Wendt 
Frau Kerstin Holle  Frau Kerstin Holle 
 
Geschäftsführer: Jörg Gade, Intendant 
 
Beschäftigte:            210 in Vollzeit, 46 in Teilzeit, 7 Auszubildende 
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1. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in der Spielzeit 2020/2021: 
 

Die Gesellschaft wurde durch die F+P Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ge-
prüft. Diese Prüfung umfasste neben der Prüfung nach § 317 Handelsgesetzbuch (HGB) 
auch die Einbeziehung der Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1,2 Haushaltsgrundsätzegesetz 
(HGrG) und des § 29 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) Niedersachsen. 
 
Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat keine Feststellungen getroffen, die gegen eine 
wirtschaftliche Geschäftsführung sprechen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des 
Wirtschaftsprüfers wurde erteilt. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim 
hat ebenfalls ein uneingeschränktes Testat erteilt.  
 
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
 

 Bilanz 
in TEUR 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

 
             

Bilanzsumme 7.402 8.422 7.279 4.918 3.829  
davon            

Anlagevermögen 2.658 2.561 2.473 958 993  
Liquide Mittel 3.072 4.810 3.113 2.216 1.331  
Rückstellungen 116 368 461 266 292  

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 288 1.008 932 303 158  

passive Rechnungsabgren-
zung 2.233 1.624 1.723 529 497  

Eigenkapital 4.609 5.220 3.962 3.821 2.680  
             

Eigenkapitalquote 62,3% 62,0% 54,4% 77,7% 70,0%  
   

GuV 
in TEUR 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

 
            

 
Umsatzerlöse 294 1.064 1.883 1.972 1.976 

 
davon Erlöse aus Eigenprodukti-
onen 

275 857 1.544 1.584 1.518 
 

            
 

Zuschüsse:           
 

Land Niedersachsen 8.090 8.040 7.629 7.325 7.379 
 

Gesellschafter 7.576 7.576 7.448 7.264 7.136 
 

            
 

Personalaufwand 9.553 11.244 12.779 12.504 12.136 
 

Anzahl Mitarbeitende 
(Vollzeitäquivalent) 

238 250 247 247 248 
 

Theateraufwand gesamt 16.986 15.882 17.473 16.341 16.323 
 

            
 

Jahresergebnis -611 1.258 142 641 410 
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2. Wirtschaftsplan 2022/2023 
 

Wirtschaftsplan 
22/23 

      

Abschluss 
20/21 

Ansatz 21/22 Ansatz 22/23 

        

Personalkosten 10.628.959,11 13.591.400,00 13.679.700,00 

Sachkosten 7.128.020,22 4.353.900,00 4.301.465,00 

Gesamtausgaben 17.765.979,33 17.945.300,00 17.981.165,00 

        

Einnahmen 1.334.738,84 1.630.320,00 1.630.320,00 

Zuschüsse 15.810.946,00 16.182.447,34 16.072.296,59 

Gesamtausgaben 17.145.684,84 17.976.447,34 17.702.616,59 

        

Überschuss/ Unter-
deckung vor Bilanz 

-611.294,49 31.147,34 -278.548,41 

 
 
Der Wirtschaftsplan ist durch Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Corona-

Pandemie sowie den aktuell schwer prognostizierbaren Material- und Energiekosten geprägt. 

Insbesondere die Frage nach der Zuschauerauslastung ist aktuell nur schwer planbar. 
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Theater für  Niedersachsen GmbH Wirtschaftsplan 01.03.2022

Spielzeit 2022/2023
Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan

Erlös 17.976.447,34 17.702.616,58 

1. Umsatzerlöse 1.672.000,00 1.534.020,00 
1.1. Eigenproduktionen 1.533.000,00 1.378.200,00 
1.2 Fremdproduktionen 6.000,00 6.120,00 
1.3 Mieteinnahmen 23.000,00 23.000,00 
1.4 Ticketbezogene Einnahmen 85.000,00 116.700,00 
1.5 Sonstige Einnahmen 25.000,00 10.000,00 

2. Sonstige betriebliche Ertäge 16.304.447,34 16.168.596,58 
2.1 Spenden und Sponsoringeinnahmen 70.000,00 60.000,00 
2.2 Sonstige betriebliche Einnahmen 52.000,00 36.300,00 
2.3 Zuschüsse 16.182.447,34 16.072.296,58 

2.3.1 Zuschüsse von Gesellschaftern 7.835.447,34 7.774.296,58 
− 90000 - Zuschüsse Stadt Hildesheim 3.866.594,67 3.836.019,29 

2.3.2 Zuschüsse Land Niedersachsen 8.090.000,00 8.090.000,00 
2.3.3 Sonstige Zuschüsse 257.000,00 208.000,00 

Aufwand 17.945.300,00 17.981.165,00 

3. Materialaufwand 1.272.000,00 1.408.000,00 
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 470.000,00 470.000,00 
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 802.000,00 938.000,00 

4. Personalaufwand 13.771.400,00 13.679.700,00 
5. Abschreibungen 460.000,00 466.900,00 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.441.900,00 2.426.565,00 

6.1 Hausbewirtschaftung 165.000,00 160.000,00 
6.2 Unterhalt Gebäude 400.000,00 409.125,00 
6.3 Unterhalt Außenflächen 30.000,00 30.450,00 
6.4 Miet- und Pachtaufwendungen 645.400,00 620.400,00 
6.5 Feuerwachen 16.000,00 16.240,00 
6.6 Werbung/Marketing 220.000,00 220.000,00 
6.7 Fuhrpark inkl. KfZ-Leasing 140.000,00 140.000,00 
6.8 Ticketing 40.000,00 40.000,00 
6.9 Kommunikation/Porto 50.000,00 50.000,00 
6.10 Bürobedarf 25.000,00 26.000,00 
6.11 Reise-/ Fahrt- und Übernachtungskosten 157.500,00 148.000,00 
6.12 Leasing/Wartung 180.000,00 182.700,00 
6.13 EDV-Dienstleistungen 60.000,00 60.900,00 
6.14 Sonstige Aufwendungen 313.000,00 322.750,00 

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 

Ergebnis 31.147,34 -278.548,42 

2021/2022

181 



  

 

Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim 
 

 
 
Anschrift: Telefon: 05064 / 905-0 
 Telefax: 05064 / 905-99 
Bahnhofsallee 36 E-Mail: info@zah-hildesheim.de 
31162 Bad Salzdetfurth/Groß Düngen Internet: www.zah-hildesheim.de 

 
 
Gegenstand des Unternehmens: 
 
Gem. § 4 der Verbandsordnung nimmt der Zweckverband für die Verbandsmitglieder 

die Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaft wahr. Hierzu zählen insbesonde-

re das Einsammeln, Befördern sowie die Verwertung und Entsorgung des im Ver-

bandsgebiet anfallenden Abfalls, die Schaffung von Einrichtungen zur Verwertung von 

Abfällen aus Gewerbe und Haushaltungen sowie die Abfallberatung. 

 
 
Mitglieder: Stadt Hildesheim (50 %) 

 Landkreis Hildesheim (50 %) 

 
 
Verbandsausschuss: Herr Egbert Homeister (Vorsitzender) 
(Stand 31.12.2021) Herr Dennis Münter (stv. Vors.) 

  

Herr Ramon Herbst Herr Vincenco Calvanico 

Herr Karl-Heinz Hodur Frau Susanne Philipps 

Herr Dirk Bettels Herr Jörg Bredtschneider 

Herr Dr. Thomas Bruns Frau Andrea Stühmeier 

Frau Andrea Prell Herr Tim Bellgart 

Frau Dr. Susanne Weber  Herr Michael Brinkop   

Frau Evelyn Witt Herr Marcus Krettek 

  

Frau Evelin Wißmann Herr Ansgar Gerlach  

Herr Klaus Rosemann Frau Andrea Döring 

  
Alle ab 09.05.2021 
  
Geschäftsführer: Herr Jens Krüger 
 
 
Beschäftigte:                                               Vollzeit 175, Teilzeit 39, Auszubildende 3 
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Verbandsausschuss: Herr Dennis Münter (Vorsitzender) 
 Frau Dr. Cornelia Ott (stv. Vors.) 

  

Herr Klaus Veuskens Herr Vincenco Calvanico 

Herr Karl-Heinz Hodur Frau Gabriele Bommersbach 

Herr Heinrich Machtens Herr Jörg Bredtschneider 

Herr Hans Martin Meyer Frau Franziska Busche 

Frau Nina Lipecki Herr Michael Kriegel 

Herr Klaus Offen  Herr Sascha Kromberg   

Herr Wolfgang Pletz Herr Erhard Paasch 

  

Herr Walter Hansen Herr Ansgar Gerlach  

Herr Klaus Rosemann Frau Andrea Döring 

  
Alle bis 09.05.2021 
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Jahresabschluss 2021: 

 

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen noch keine Daten vor. 
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Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld 
 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes lagen die Unterlagen des Jah-

resabschlusses zum 31.12.2021 dem Beteiligungmanagement der Stadt Hildes-

heim nicht vor. Der aktuell vorliegende geprüfte Jahresabschluss datiert aus 

dem Jahr 2019. 

 

Anschrift: Telefon: 05121 / 9655-0 
 Telefax: 05121 / 9655-18 
Im Bockfelde 84  
31137 Hildesheim  
 

Aufgabe des Zweckverbandes: 

 

Der Zweckverband ist Träger einer Förderschule - Schwerpunkt geistige, körperliche 
und motorische Entwicklung - in Hildesheim. Er errichtet ein Förderzentrum in       
Hildesheim. 
 
Das Förderzentrum erbringt Heilmittel gem. SGB V, führt Aufgaben der Früherken-
nung und Frühförderung gem. SGB IX, der Eingliederungshilfe gem. SGB XII i. V. m. 
Kapitel 7 SGB IX sowie der Leistungen der Jugendhilfe nach dem Kinder- und      
Jugendhilfegesetz aus. Weiterhin betreibt das Förderzentrum Tageseinrichtungen im 
Sinne des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder bzw. der dieses Gesetz  
ergänzenden oder ersetzenden Vorschriften. 
 
Verbandsmitglieder: Stadt Hildesheim 
 Landkreis Hildesheim 
 
Verbandsausschuss: Frau Monika Schlegel (Vorsitzende) 
(Stand 31.12.2021) Herr Werner Hansen (stellv. Vorsitzender) 
Frau Rashimi Grashorn Frau Nicole Reuß 
Herr Dirk Bettels Frau Doris Wendt 
 Frau Iris Siekera 
 Frau Caroline Ludäscher 
 
Verbandsversammlung:  
(Stand 31.12.2021) Herr Werner Hansen (Vorsitzende) 
 Frau Monika Schlegel (stellv. Vorsitzender) 
 
 
Interimsgeschäftsführung: Herr Bernd Kolberg 
 

 
Beschäftigte: (Stand 31.12.2021)  128 Beschäftigte 
 
 
Jahresabschluss 2021 
Der Jahresabschluss lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. 
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Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
 

 
 
Anschrift: Telefon: 05121 / 871-0 
 Telefax: 05121 / 871-3333 
Rathausstr. 21-23 E-Mail: info@sparkasse-hgp.de 
31134 Hildesheim Internet: www.sparkasse-hgp.de 

 
 
Gegenstand des Unternehmens: 
 
Die Sparkasse ist ein wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf 
der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den 
Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller    
Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstandes mit geld- und kreditwirtschaftli-
chen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet 
die kommunale Aufgabenerfüllung der Mitglieder des Trägers im wirtschaftlichen, regio-
nalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. 
 
 
Sicherheitsrücklage: 550,8 Millionen Euro 
(Stand 31.12.2020) 
 
Träger: Sparkassenzweckverband  
 Hildesheim Goslar Peine   
 
 
Verwaltungsrat: Herr Dr. Ingo Meyer (Vors.) 
(Stand: 31.12.2021) Herr Bernd Lynack (1. stv. Vors. ab 01.07.2019) 
 Herr Henning Heiß (2. stv. Vorsitzender) 
Frau Stefanie Kandulski Herr Frank Hoffmann 
Frau Kathrin Kemper Herr Dr. Christof Klinke 
Frau Ilona Heitmann Herr Dr. Manfred Klose 
Frau Kathrin Kelpe Herr Stephan Lenz           
Herr Michael Wegener Herr Friedhelm Prior 
Herr Dirk Flint Herr Dr. Alexander Saipa 
 Frau Urte Schwerdtner 
 Frau Iris Siekiera 
 Herr Frank Wodsack                           
Alle ab 17.01.2022                                                    
  
Vorstand:   Herr Jürgen Twardzik (Vorsitzender) 
(Stand: 31.12.2021) Herr Ingmar Müller  
 Herr Dominikus Penners 
 Herr Dirk Vorderstemann  
  
 
Beschäftigte: 929 (MaK) 
(Stand: 31.12.2021)  
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Verwaltungsrat: Herr Olaf Levonen (Vors.ab 17.09.2019) 
 Herr Dr. Ingo Meyer (1. stv. Vors. ab 01.07.2019) 
 Herr Franz Einhaus (2. stv. Vorsitzender) 
Frau Stefanie Kandulski Herr Thomas Brych 
Frau Kathrin Kemper Frau Petra Emmerich-Kopatsch 
Frau Ilona Heitmann Herr Frank Hoffmann 
Herr Marcel Schmidt Herr Dr. Oliver Junk           
Herr Michael Wegener Herr Dr. Christof Klinke 
Herr Thomas Weitling Herr Bernd Lynack 
 Herr Friedhelm Prior 
 Frau Iris Siekiera 
 Herr Frank Wodsack                           
Alle bis 17.01.2022                                                    
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Jahresabschluss 2021: 
 
Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lagen noch keine Daten vor. 
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GHG Entwicklungsgesellschaft Gewerbepark Hildesheim-Giesen mbH 
 

 

 
Anschrift: Telefon:   05121 / 301-3032 
 Telefax:   05121 / 301-953032 
Markt 1  E-Mail:    christian.grell@sparkasse-hgp.de 
31134 Hildesheim                  m.veenhuis@stadt-hildesheim.de 
 
 

Gegenstand des Unternehmens: 
 

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Auf- und die Erschließung, die Veräußerung 

und die Verwaltung von Grundstücken im und für das Interkommunale Gewerbegebiet, 

über welches die Gemeinde Giesen und die Stadt Hildesheim die öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung (Zweckvereinbarung) vom 19.02.2007 geschlossen haben. 

 
 
Gesellschaftskapital: 25.000 €  

 

Gesellschafter: Stadt Hildesheim (51%) 

Sparkassenholdinggesellschaft  

Hildesheim Goslar Peine mbH (49%) 

 

Aufsichtsrat: Herr Dr. Ingo Meyer (Vorsitzender) 

(Stand 31.12.2021) Herr Jürgen Twardzik 

 Herr Ingmar Müller 

 Frau Tinka Dittrich 

 Herr Dr. Ulrich Kumme 

 Herr Frank Jürges 

   

 

Geschäftsführung: Herr Michael Veenhuis 

 Herr Christian Grell 

 

Beschäftigte: 6 Beschäftigte  
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1. Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in 2021 
 

a) Bilanz: 
 

 2021 2020 Veränderung zum Vorjahr 

 T€ T€ T€ 

Bilanzsumme 9.913 2.377 +7.536 

Umlaufvermögen 9.751 2.377 +7.374 

Davon Liquide Mittel 29 299 -270 

Eigenkapital -162 194 -356 

Davon gezeichnetes Ka-
pital 

25 25 0 

Jahresfehlbetrag 356 249 +107 

Verbindlichkeiten 9.865 2.177 +7.688 

 
 

b) Gewinn- und Verlustrechnung 

 
Die GuV schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 355.798 Euro. Das Eigenkapital 
schließt in Summe mit einem nicht gedeckten Fehlbetrag von 161.786 Euro. Das Ge-
schäftsmodell der Entwicklungsgesellschaft ist in der Phase, in der sie sich befindet, üb-
licherweise verlustbringend, da die Gesellschaft noch nicht in die Vermarktung der Flä-
chen eingetreten ist und die Erträge erst aus den Grundstücksverkäufen generiert wer-
den. Daher wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr bisher lediglich 4.834 Euro Umsatz-
erlöse aus Pachteinnahmen erzielt, denen im Wesentlichen Aufwendungen für bezogene 
Leistungen in Form von Personal in Höhe von 231.000 Euro, sowie 96.534 Zinsaufwand 
gegenüberstehen.  
Die Bilanzsumme erhöhte sich um rund 7,5 Mio. Euro durch den Ankauf weiterer Flächen. 
 
 
2. Wirtschaftsplan 2023 

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht beschlos-

sen. 
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III. Anlagen 
 

 Anlage 1 Gemeindewirtschaftsrecht (NKomVG §§ 136 – 152)  
 

 Anlage 2 Mögliche Betriebsformen  
 

 Anlage 3 Liste der Abschlussprüfungsunternehmen  
größerer Beteiligungen und der Zweckverbände  
der Stadt Hildesheim 

 
 Anlage 4 Beteiligungskodex  
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Anlage 1 zum Beteiligungsbericht 2023  

 
Gemeindewirtschaftsrecht 

Auszug aus: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Art.1 des Gesetzes v. 17.12.2010; Nds.GVBl. Nr.31/2010 S.576), geändert durch Art. 29 des 
Gesetzes v. 13.10.2011 (Nds.GVBl. Nr.24/2011 S.353), Art. 10 des Gesetzes v. 17.11.2011 
(Nds.GVBl. Nr.28/2011 S.422), § 87 der NBauO vom 3.4.2012 (Nds.GVBl. Nr.5/2012 S.46) und Art. 
4 des Gesetzes v. 18.7.2012 (Nds.GVBl. 16/2012 S.251), Art. 4 des Gesetzes v. 18.7.2012 
(Nds.GVBl. Nr.16/2012 S.279), Art.3 des Gesetzes vom 6.12.2012 (Nds.GVBl. Nr.30/2012 S.518), 
Art.7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds.GVBl. Nr.32/S.589) und geändert durch Gesetz vom 
31.10.2013 (Nds. GVBl. S. 258) 

 

 

§ 136 
Wirtschaftliche Betätigung  

(1) 1Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. 2Sie 
dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit  

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,  
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der 

Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und  
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des 

öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von 
Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der 
öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 
wird oder erfüllt werden kann.  

3Die Beschränkung nach Satz 2 Nr. 3 dient auch dem Schutz privater Dritter, die sich 
entsprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen.  

(2) Unternehmen der Kommunen können geführt werden  

1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe),  
2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den 

Kommunen gehören (Eigengesellschaften) oder  
3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.  

(3) Unternehmen im Sinne dieses Abschnitts sind insbesondere nicht  

1. Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind,  
2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der 

Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche 
ähnlicher Art und  

3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der 
Kommune dienen.  

(4) 1Abweichend von Absatz 3 können Einrichtungen der Abwasserbeseitigung und der 
Straßenreinigung sowie Einrichtungen, die aufgrund gesetzlich vorgesehenen Anschluss- und 
Benutzungszwangs, gesetzlicher Überlassungspflichten oder gesetzlicher Andienungsrechte 
Abfälle entsorgen, als Eigenbetriebe oder kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt 
werden. 2Diese Einrichtungen können in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, 
wenn die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden über 
die Mehrheit der Anteile verfügt. 3Andere Einrichtungen nach Absatz 3 können als Eigenbetriebe 
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oder kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges Interesse 
daran besteht. 4Diese Einrichtungen dürfen in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt 
werden, wenn ein wichtiges Interesse der Kommune daran besteht und wenn in einem Bericht zur 
Vorbereitung des Beschlusses der Vertretung (§ 58 Abs. 1 Nr. 11) unter umfassender Abwägung 
der Vor- und Nachteile dargelegt wird, dass die Aufgabe im Vergleich zu den zulässigen 
Organisationsformen des öffentlichen Rechts wirtschaftlicher durchgeführt werden kann. 5In den 
Fällen der Sätze 2 und 4 ist § 137 mit Ausnahme des Absatzes 1 Nr. 1 entsprechend 
anzuwenden.  

(5) 1Bankunternehmen dürfen die Kommunen nicht errichten. 2Für das öffentliche 
Sparkassenwesen bleibt es bei den besonderen Vorschriften.  

§ 137 
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts  

(1) Die Kommunen dürfen Unternehmen im Sinne von § 136 in einer Rechtsform des privaten 
Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn  

1. die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 erfüllt sind,  
2. eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag 

begrenzt,  
3. die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der 

Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,  
4. die Kommune sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder 

unangemessener Höhe verpflichtet,  
5. durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung sichergestellt ist, dass 

der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,  
6. die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem 

entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, durch 
Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,  

7. die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3, wenn sie über die Mehrheit der 
Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser 
Einrichtungen sichert und  

8. im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Kommune zur 
Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der 
Kommune zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 
alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des 
Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabschluss 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, 
bei dem die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden über 
die Mehrheit der Anteile verfügt, sich an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in 
einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligen oder eine solche gründen will.  

§ 138 
Vertretung der Kommune in Unternehmen und Einrichtungen  

(1) 1Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune in der Gesellschafterversammlung oder einem 
der Gesellschafterversammlung entsprechenden Organ von Eigengesellschaften oder von 
Unternehmen oder Einrichtungen, an denen die Kommune beteiligt ist, werden von der Vertretung 
gewählt. 2Sie haben die Interessen der Kommune zu verfolgen und sind an die Beschlüsse der 
Vertretung und des Hauptausschusses gebunden. 3Der Auftrag an sie kann jederzeit widerrufen 
werden.  
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(2) 1Sind mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Kommune zu benennen, so ist die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte zu berücksichtigen, es sei denn, 
dass sie oder er darauf verzichtet oder zur Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer der 
Gesellschaft bestellt ist. 2Auf Vorschlag der Hauptverwaltungsbeamtin oder des 
Hauptverwaltungsbeamten kann an ihrer oder seiner Stelle eine andere Beschäftigte oder ein 
anderer Beschäftigter der Kommune benannt werden. 3Nach Maßgabe des Gesellschaftsrechts 
kann sich die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte oder eine nach Satz 2 
zur Vertretung der Kommune berechtigte Person durch andere Beschäftigte der Kommune 
vertreten lassen. 4Ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte weder 
Vertreterin oder Vertreter der Kommune noch zur Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer der 
Gesellschaft bestellt und liegt auch kein Fall des Satzes 2 vor, so ist sie oder er, im 
Verhinderungsfall ihre oder seine Vertretung im Amt, nach Maßgabe des Gesellschaftsrechts 
berechtigt, beratend an den Sitzungen des Organs teilzunehmen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten für die 
Gemeindedirektorin oder den Gemeindedirektor nach § 106 entsprechend.  

(3) 1Die Kommune ist verpflichtet, bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags einer 
Kapitalgesellschaft darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, Mitglieder in einen 
Aufsichtsrat zu entsenden. 2Über die Entsendung entscheidet die Vertretung. 3Absatz 2 gilt 
entsprechend.  

(4) 1Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune haben die Vertretung über alle 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. 2Satz 1 gilt entsprechend 
für die auf Veranlassung der Kommune in einen Aufsichtsrat oder in andere Organe der 
Unternehmen und Einrichtungen entsandten oder sonst bestellten Mitglieder. 3Die 
Unterrichtungspflicht besteht nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.  

(5) Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune in der Gesellschafterversammlung oder einem 
der Gesellschafterversammlung entsprechenden Organ einer Gesellschaft, bei der die Kommune 
allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden über die Mehrheit der 
Anteile verfügt, dürfen der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nur mit Genehmigung 
der Vertretung zustimmen.  

(6) 1Werden Vertreterinnen und Vertreter der Kommune aus ihrer Tätigkeit haftbar gemacht, so hat 
die Kommune sie von der Schadenersatzverpflichtung freizustellen, es sei denn, dass sie den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. 2Auch in diesem Fall ist die 
Kommune regresspflichtig, wenn sie nach Weisung gehandelt haben.  

(7) 1Vergütungen aus einer Tätigkeit als Vertreterin oder Vertreter der Kommune in Unternehmen 
und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts sind an die Kommune abzuführen, 
soweit sie über das Maß einer angemessenen Entschädigung hinausgehen. 2Die Vertretung setzt 
für jede Vertretungstätigkeit die Höhe der angemessenen Entschädigung fest. 3Der Beschluss ist 
öffentlich bekannt zu machen.  

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten entsprechend für die Tätigkeit als Mitglied in einem Aufsichtsrat 
und in anderen Organen der Unternehmen und Einrichtungen, wenn das Mitglied von der 
Kommune mit Rücksicht auf seine Zugehörigkeit zur Vertretung entweder entsandt oder sonst auf 
ihre Veranlassung bestellt worden ist.  

§ 139 
Selbständige Wirtschaftsführung von Einrichtungen  

(1) Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 können abweichend von § 113 Abs. 1 Satz 1 wirtschaftlich 
selbständig geführt werden, wenn dies wegen der Art und des Umfangs der Einrichtung 
erforderlich ist.  
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(2) Das für Inneres zuständige Ministerium hat durch Verordnung die selbständige 
Wirtschaftsführung zu regeln.  

§ 140 
Eigenbetriebe  

(1) Die Kommune hat für ihre Eigenbetriebe Betriebssatzungen zu erlassen.  

(2) Für die Eigenbetriebe sind Betriebsausschüsse zu bilden.  

(3) 1Die Vertretung kann den Betriebsausschüssen durch die Betriebssatzung bestimmte 
Angelegenheiten zur eigenen Entscheidung übertragen. 2Ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte der Auffassung, dass ein Beschluss des Betriebsausschusses das 
Gesetz verletzt, die Befugnisse des Ausschusses überschreitet oder das Wohl der Kommune 
gefährdet, so hat sie oder er eine Entscheidung des Hauptausschusses herbeizuführen.  

(4) Die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs führt die Betriebsleitung.  

(5) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe richten sich im Übrigen 
nach den erlassenen Verordnungsregelungen für Eigenbetriebe nach § 178 Abs. 1 Nr. 12.  

§ 141 
Errichtung von kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts  

(1) 1Die Kommune kann Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform einer rechtsfähigen 
Anstalt des öffentlichen Rechts (kommunale Anstalt) nach Maßgabe des § 136 errichten oder 
bestehende Eigenbetriebe im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in kommunale Anstalten 
umwandeln. 2Zulässig ist eine solche Umwandlung auch  

1. von Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 136 Abs. 1 und 2 oder nach § 136 Abs. 4 
als Eigenbetrieb geführt werden können, und  

2. von Einrichtungen, die nach § 139 wirtschaftlich selbständig geführt werden oder geführt 
werden können.  

3Die Umwandlung nach Satz 2 muss auf der Grundlage einer Eröffnungsbilanz erfolgen. 
4Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform, an denen die Kommune über die Anteile 
verfügt, können in kommunale Anstalten umgewandelt werden. 5Unternehmen und Einrichtungen 
nach den Sätzen 1 und 2 können in eine Umwandlung nach Satz 4 einbezogen werden. 6Für die 
Umwandlungen nach den Sätzen 4 und 5 gelten die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes über 
Formwechsel entsprechend.  

(2) Auf kommunale Anstalten ist, soweit sich aus dieser Vorschrift oder den §§ 142 bis 147 nichts 
anderes ergibt, § 137 entsprechend anzuwenden.  

(3) 1Die kommunale Anstalt kann sich nach Maßgabe ihrer Satzung an anderen Unternehmen 
beteiligen, wenn der öffentliche Zweck der kommunalen Anstalt dies rechtfertigt. 2Auf eine 
Beteiligung nach Satz 1 sind die §§ 137 und 138 entsprechend anwendbar, § 138 mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Kommune die kommunale Anstalt, an die Stelle der Vertretung 
der Verwaltungsrat sowie an die Stelle des Hauptausschusses und der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder des Hauptverwaltungsbeamten der Vorstand tritt.  

§ 142 
Satzung der kommunalen Anstalt  
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1Die Kommune regelt die Rechtsverhältnisse der kommunalen Anstalt durch Satzung. 2Diese 
Satzung muss Bestimmungen über den Namen und den Zweck der kommunalen Anstalt, die 
Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und die Höhe des Stammkapitals enthalten.  

§ 143 
Aufgabenübergang auf die kommunale Anstalt  

(1) 1Die Kommune kann der kommunalen Anstalt einzelne oder alle mit dem in der Satzung 
bestimmten Zweck zusammenhängende Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. 2Sie kann 
zugunsten der kommunalen Anstalt nach Maßgabe des § 13 durch Satzung einen Anschluss- und 
Benutzungszwang vorschreiben. 3Sie kann der kommunalen Anstalt auch das Recht einräumen, 
an ihrer Stelle nach Maßgabe der §§ 10, 11 und 13 Satzungen, einschließlich der Satzung über 
den Anschluss- und Benutzungszwang, für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen.  

(2) Die Kommune kann der kommunalen Anstalt zur Finanzierung der von ihr wahrzunehmenden 
Aufgaben durch die Satzung der kommunalen Anstalt das Recht übertragen, gegenüber den 
Nutzern und den Leistungsnehmern der kommunalen Anstalt Gebühren, Beiträge und 
Kostenerstattungen nach den kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften zu erheben, 
festzusetzen und zu vollstrecken.  

§ 144 
Unterstützung der kommunalen Anstalt durch die Kommune  

(1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird die kommunale Anstalt von der Kommune mit der 
Maßgabe unterstützt, dass ein Anspruch der kommunalen Anstalt gegen die Kommune oder eine 
sonstige Verpflichtung der Kommune, der kommunalen Anstalt Mittel zur Verfügung zu stellen, 
nicht besteht.  

(2) 1Die kommunale Anstalt haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen. 2Die 
Kommune haftet nicht für die Verbindlichkeiten der kommunalen Anstalt. 3Im Fall der 
Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung der kommunalen Anstalt haftet die Kommune 
gegenüber dem Land für Leistungen, die das Land gemäß § 12 Abs. 2 der Insolvenzordnung aus 
diesem Anlass erbringt.  

§ 145 
Organe der kommunalen Anstalt  

(1) Organe der kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.  

(2) 1Der Vorstand leitet die kommunale Anstalt in eigener Verantwortung, soweit nicht durch die 
Satzung der kommunalen Anstalt etwas anderes bestimmt ist. 2Der Vorstand vertritt die 
kommunale Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. 3Die Bezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 Buchst. 
a HGB, die den einzelnen Vorstandsmitgliedern im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährt worden 
sind, sind im Jahresabschluss der kommunalen Anstalt darzustellen.  

(3) 1Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. 2Der Verwaltungsrat 
bestellt die Vorstandsmitglieder auf höchstens fünf Jahre; eine erneute Bestellung ist zulässig. 
3Der Verwaltungsrat entscheidet außerdem über  

1. den Erlass von Satzungen gemäß § 143 Abs. 1 Satz 3,  
2. die Festlegung von Gebühren, Beiträgen, Kostenerstattungen sowie allgemein geltender 

Tarife und Entgelte für die Nutzer und die Leistungsnehmer der kommunalen Anstalt,  
3. die Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen und  
4. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung.  
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4Entscheidungen nach Satz 3 Nrn. 1 und 3 bedürfen der Zustimmung der Vertretung. 5Die Satzung 
der kommunalen Anstalt kann vorsehen, dass die Vertretung den Mitgliedern des 
Verwaltungsrates in bestimmten anderen Fällen Weisungen erteilen kann. 6Entscheidungen des 
Verwaltungsrates werden in ihrer Wirksamkeit nicht dadurch berührt, dass seine Mitglieder 
Weisungen nicht beachtet haben.  

(4) 1Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied, den übrigen Mitgliedern sowie 
mindestens einer bei der kommunalen Anstalt beschäftigten Person. 2Beschäftigte der 
Kommunalaufsichtsbehörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über die kommunale 
Anstalt befasst sind, können nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein.  

(5) 1Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten darf ein Drittel aller Mitglieder des 
Verwaltungsrates nicht übersteigen. 2Die Satzung der kommunalen Anstalt trifft Bestimmungen 
über die Wahl und das Stimmrecht der Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten nach 
Maßgabe des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften über die Vertretung der Beschäftigten bei Einrichtungen der öffentlichen 
Hand mit wirtschaftlicher Zweckbestimmung.  

(6) 1Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte. 2Mit ihrer oder seiner Zustimmung kann die Vertretung eine andere 
Person zum vorsitzenden Mitglied bestellen.  

(7) 1Das vorsitzende Mitglied nach Absatz 6 Satz 2 und die übrigen Mitglieder des 
Verwaltungsrates werden von der Vertretung auf fünf Jahre bestellt. 2Die Amtszeit von Mitgliedern 
des Verwaltungsrates, die der Vertretung angehören, endet mit dem Ablauf der Wahlzeit oder dem 
vorzeitigen Ausscheiden aus der Vertretung. 3Die Satzung der kommunalen Anstalt trifft 
Bestimmungen über die Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrates und über die 
Amtsausübung bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder.  

(8) Für Mitglieder des Verwaltungsrates gilt § 138 Abs. 6 und 7 entsprechend.  

§ 146 
Dienstherrnfähigkeit der kommunalen Anstalt  

1Die kommunale Anstalt hat das Recht, Dienstherr von Beamtinnen und Beamten zu sein, wenn 
ihr nach § 143 hoheitliche Aufgaben übertragen sind. 2Wird sie aufgelöst, so hat die Kommune die 
Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu 
übernehmen. 3Wird das Vermögen der kommunalen Anstalt ganz oder teilweise auf andere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übertragen, so gilt für die 
Übernahme und die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten und der 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der kommunalen Anstalt § 29 NBG.  

§ 147 
Sonstige Vorschriften für die kommunale Anstalt  

(1) 1Auf kommunale Anstalten sind § 22 Abs. 1, die §§ 41 und 107 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 6, 
§ 110 Abs. 1 und 2, § 111 Abs. 1 und 5 bis 7, die §§ 116, 118 und 157 sowie die Vorschriften des 
Zehnten Teils entsprechend anzuwenden. 2Dabei tritt an die Stelle der Vertretung der 
Verwaltungsrat sowie an die Stelle des Hauptausschusses und der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder des Hauptverwaltungsbeamten der Vorstand.  

(2) Das für Inneres zuständige Ministerium erlässt im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium durch Verordnung allgemeine Vorschriften über Aufbau, Verwaltung, 
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und die Prüfung kommunaler Anstalten.  
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§ 148 
Umwandlung und Veräußerung von Unternehmen und Einrichtungen  

(1) 1Folgende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn sie im wichtigen Interesse der Kommune 
liegen:  

1. die Umwandlung eines Eigenbetriebs in eine Eigengesellschaft,  
2. die Veräußerung eines Eigenbetriebs, einer Eigengesellschaft oder eines Teils der in 

Besitz der Kommune befindlichen Anteile an einem Unternehmen oder einer Einrichtung 
mit eigener Rechtspersönlichkeit,  

3. die Beteiligung von Privatpersonen oder Privatgesellschaften an Eigengesellschaften,  
4. der Zusammenschluss von kommunalen Unternehmen und Einrichtungen mit privaten 

Unternehmen,  
5. der Abschluss eines Verpachtungs-, Betriebsführungs- oder Anlagenüberlassungsvertrags 

über  

a) einen Eigenbetrieb oder eine Eigengesellschaft oder  

b) ein Unternehmen oder eine Einrichtung, wenn die Kommune über die Mehrheit der Anteile 
verfügt,  

sowie  
6. andere Rechtsgeschäfte, durch die die Kommune ihren Einfluss auf das Unternehmen, die 

Einrichtung oder die Gesellschaft verliert oder mindert.  
2§ 137 Abs. 1 Nrn. 2 bis 8 gilt entsprechend.  

(2) 1Die Kommune darf Verträge über die Lieferung von Energie in das Kommunalgebiet sowie 
Konzessionsverträge, durch die sie einem Energieversorgungsunternehmen die Benutzung von 
Kommunaleigentum einschließlich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für Leitungen zur 
Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner überlässt, nur abschließen, wenn die Erfüllung 
der kommunalen Aufgaben nicht gefährdet wird Und die berechtigten wirtschaftlichen Interessen 
der Kommune und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner gewahrt sind. 2Dasselbe gilt für die 
Verlängerung oder die Ablehnung der Verlängerung sowie für wichtige Änderungen derartiger 
Verträge. 3Die Kommunalaufsichtsbehörde kann mit Zustimmung der Kommune auf deren Kosten 
ein Sachverständigengutachten einholen, wenn nur dies noch zur Ausräumung erheblicher 
Bedenken im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach § 152 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 führen kann.  

§ 149 
Wirtschaftsgrundsätze  

(1) Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Kommunen erwirtschaften, soweit dies 
mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist.  

(2) 1Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens alle Aufwendungen einschließlich der 
marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals decken und Zuführungen zum Eigenkapital 
(Rücklagen) ermöglichen, die zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner 
technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind. 2Zu den Aufwendungen gehören 
auch  

1. angemessene Abschreibungen,  
2. die Steuern,  
3. die Konzessionsabgabe,  
4. die Zinsen für die zu Zwecken des Unternehmens aufgenommenen Schulden,  
5. die marktübliche Verzinsung der von der Kommune zur Verfügung gestellten Betriebsmittel 

sowie  
6. die angemessene Vergütung der Leistungen und Lieferungen von Unternehmen und 

Verwaltungszweigen der Kommune für das Unternehmen.  
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§ 150 
Beteiligungsmanagement  

1Die Kommune überwacht und koordiniert ihre Unternehmen und ihre nach § 136 Abs. 4 und § 
139 geführten Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Sinne der von ihr zu erfüllenden 
öffentlichen Zwecke. 2Die Kommune ist berechtigt, sich jederzeit bei den jeweiligen Unternehmen, 
Gesellschaften und Einrichtungen zu unterrichten. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für mittelbare 
Beteiligungen im Sinne des § 137 Abs. 2. 4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, soweit ihnen zwingende 
Vorschriften des Gesellschaftsrechts entgegenstehen.  

§ 151 
Beteiligungsbericht  

1Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des 
privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten 
(Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. 2Der Beteiligungsbericht enthält 
insbesondere Angaben über  

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die 
Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen 
Beteiligungen,  

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die 
Einrichtung,  

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, 
die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf 
die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie  

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.  

3Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. 4Wird der Beteiligungsbericht 
durch den konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 ersetzt, so ist die 
Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. 5Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist 
in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.  

§ 152 
Anzeige und Genehmigung  

(1) 1Folgende Entscheidungen der Kommune sind der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen:  

1. Entscheidungen über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung von 
Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des Eigenbetriebs oder einer 
Eigengesellschaft (§§ 136, 137 Abs. 1),  

2. Entscheidungen über die Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der 
Rechtsform des privaten Rechts (§ 136 Abs. 4, § 137 Abs. 1),  

3. Entscheidungen über die Beteiligung eines Unternehmens oder einer Einrichtung in einer 
Rechtsform des privaten Rechts, bei dem oder bei der die Kommune allein oder 
zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden über die Mehrheit der Anteile 
verfügt, an einer Gesellschaft oder an einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des 
privaten Rechts oder deren Gründung,  

4. Entscheidungen über die selbständige Wirtschaftsführung von Einrichtungen (§ 139),  
5. Entscheidungen über die Umwandlung eines Eigenbetriebs in eine Eigengesellschaft,  
6. Entscheidungen über die Errichtung oder Auflösung kommunaler Anstalten sowie die 

Umwandlung der in § 141 Abs. 1 genannten Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und 
Einrichtungen in kommunale Anstalten,  

7. Entscheidungen über die Beteiligung von Privatpersonen oder Privatgesellschaften an 
Eigengesellschaften bei einer kommunalen Mehrheitsbeteiligung,  
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8. Entscheidungen über die Veräußerung von Anteilen an Unternehmen und Einrichtungen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, sofern eine kommunale Mehrheitsbeteiligung nicht 
aufgegeben wird,  

9. Entscheidungen über den Zusammenschluss von kommunalen Unternehmen und 
Einrichtungen mit einem privaten Unternehmen bei einer kommunalen 
Mehrheitsbeteiligung,  

10. Entscheidungen über den Abschluss eines Verpachtungs-, Betriebsführungs- oder 
Anlagenüberlassungsvertrags über  

a) einen Eigenbetrieb oder eine Eigengesellschaft oder  

b) ein Unternehmen oder eine Einrichtung, wenn die Kommune über die Mehrheit der Anteile 
verfügt, und 

11. Entscheidungen über den Abschluss, die Verlängerung oder die Änderung von Verträgen 
über die Lieferung von Energie oder von Konzessionsverträgen (§ 148 Abs. 2).  

2Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 3Die 
Entscheidung darf erst sechs Wochen nach der Anzeige vollzogen werden. 4Die 
Kommunalaufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus besonderem Grund die Frist verkürzen oder 
verlängern.  

(2) Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist erforderlich für Entscheidungen der 
Kommune über  

1. die Veräußerung eines Eigenbetriebs, einer Eigengesellschaft oder einer 
Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen oder an einer Einrichtung mit eigener 
Rechtspersönlichkeit,  

2. die Umwandlung einer Eigengesellschaft in eine Gesellschaft, an der Personen des 
Privatrechts eine Mehrheitsbeteiligung eingeräumt wird, und  

3. den Zusammenschluss eines kommunalen Unternehmens oder einer Einrichtung mit 
einem privaten Unternehmen ohne Einräumung eines beherrschenden kommunalen 
Einflusses.  

(3) Für kommunale Anstalten gelten Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3, 8, 10 und 11 sowie Absatz 2 
entsprechend.  
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Mögliche Betriebsformen 
 
 
Wie alle Kommunen hat die Stadt Hildesheim vielfältige Aufgaben der 
Daseinsvorsorge zu erfüllen und zahlreiche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen. 
Viele dieser Aufgaben werden außerhalb der Verwaltungsstruktur, der Fachbereiche 
und Dezernate, durch besondere organisatorische Einheiten erbracht.  
 
Die Rechtsformen dieser Unternehmen der Stadt sind höchst unterschiedlich.  
Kurz zu den wichtigsten möglichen Formen: 
 
 
Regiebetriebe gehören zur unmittelbaren Kommunalverwaltung. Sie sind am 
ehesten mit der "klassischen Ämterstruktur" vergleichbar, denn Regiebetriebe sind 
weder rechtlich noch organisatorisch noch wirtschaftlich selbständig. Sie werden 
aufgrund verwaltungsinterner Anordnungen geschaffen und haben den gleichen 
rechtlichen Status wie jede andere Dienststelle innerhalb der Stadt.  
 
 
Eigenbetriebe sind Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die - obwohl 
Teil der Gemeindeverwaltung - über eine vom Gemeindehaushalt getrennte, 
weitgehend nach den Grundsätzen des Handelsrechts ausgestaltete eigene 
Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung verfügen. Finanz-
wirtschaftlich bilden sie eine rechtliche Einheit mit der Gemeinde, gelten aber als 
Sondervermögen (§ 136 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG). Die Stadt Hildesheim erledigt 
zurzeit keine Aufgaben über Eigenbetriebe. 
 
 
Die Eigengesellschaften als wirtschaftliche Unternehmen sind regelmäßig 
handelsrechtliche Kapitalgesellschaften in Privatrechtsform wie die Aktien-
gesellschaft oder die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Bei der GmbH 
besteht für die Gemeinde die bessere Möglichkeit der Einflussnahme auf die 
Geschäftspolitik: durch Festlegungen des Gesellschaftsvertrages, durch die 
Besetzung des Aufsichtsrates (so vorhanden) und vor allem durch das 
Weisungsrecht der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung    
(§ 136 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG).  
 
 
Zweckverbände sind eine häufige Konstruktion, um kommunale Zusammenarbeit zu 
organisieren, etwa wenn sektorbezogene Probleme (zum Beispiel bei der Abfall-
beseitigung oder der Wirtschaftsförderung) zu lösen oder langfristige Regelungen 
umzusetzen sind. Ebenso wie Eigenbetriebe gehören sie zu den öffentlich-
rechtlichen Unternehmensformen. Anders als beim Eigenbetrieb ist die Stadt hier 
jedoch nicht Träger sondern Mitglied. Organe des Zweckverbandes sind die 
Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende, eventuell auch ein 
Verwaltungsrat oder Verbandsausschuss. 
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Die Anstalt öffentlichen Rechts ist als Rechtsform erst seit 2003 in der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung verankert. Sie soll zur Erweiterung der 
kommunalen Handlungsmöglichkeiten und der Wiederherstellung der 
Konkurrenzfähigkeit der öffentlichen Rechtsform bei der wirtschaftlichen Betätigung 
der Kommune dienen. Die Anstalt öffentlichen Rechts hat eine eigene 
Rechtspersönlichkeit, einen eigenen Aufbau, eigene Organe und eigenes Vermögen. 
 
Die Kommune ist Anstaltsträger und hat faktisch die Funktion des Gesellschafters 
mittels Zustimmungs- oder Weisungsrecht. Motivation zur Gründung einer AöR  ist 
vorrangig die Intention, Steuerungsdefizite zu vermeiden und unternehmerische 
Flexibilität durch rechtliche Verselbständigung zu gewährleisten. Die Begründung 
eines Anschluss- und Benutzungszwanges ist bei der AöR möglich. Pflichtaufgaben 
können von ihr übernommen werden, auch können hoheitliche Befugnisse auf sie 
übertragen werden. Die AöR hat eine eigene Dienstherrenfähigkeit. Die 
Rechtsaufsicht der Kommune bleibt jedoch erhalten. Allerdings wird die AöR 
steuerlich grundsätzlich wie ein Eigenbetrieb behandelt.  
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Liste der Abschlussprüfungsunternehmen der größeren Beteiligungen und der Zweckverbände 
der Stadt Hildesheim 

 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

 
SWHI AG 

 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Göken, 
Pollak und Partner 
Treuhandgesellschaft 
mbH 

 
KPMG AG Deutsche 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft 

 
KPMG AG Deutsche 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft 

 
KPMG AG Deutsche 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft 

 
KPMG AG Deutsche 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft 

 
gbg AG 

 
Verband der 
Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in 
Niedersachsen und 
Bremen e.V. 

 
Verband der 
Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in 
Niedersachsen und 
Bremen e.V. 
 

 
Verband der 
Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in 
Niedersachsen und 
Bremen e.V. 
 

 
Domus AG 
 

 
Domus AG 
 

 
TZH 

GmbH 

 
Dr. Paul, Hartmann      
& Coll. GmbH 

 
Dr. Paul, Hartmann      
& Coll. GmbH 

 
Dr. Timo Hesse, Büro 
Hesse & Partner 

 
Dr. Timo Hesse, Büro 
Hesse & Partner 
 

 
Dr. Timo Hesse, Büro 
Hesse & Partner 
 

 
RPM 

GmbH 

 
Dr. Paul, Hartmann      
& Coll. GmbH 

 
Dr. Paul, Hartmann      
& Coll. GmbH 

 
Dr. Paul, Hartmann      
& Coll. GmbH 

 
Großklaus & Kollegen 

 
Großklaus & Kollegen 

 
RPM 

Service 
GmbH 

 
Dr. Paul, Hartmann      
& Coll. GmbH 

 
Dr. Paul, Hartmann      
& Coll. GmbH 

 
Dr. Paul, Hartmann      
& Coll. GmbH 

 
Großklaus & Kollegen 

 
Großklaus & Kollegen 
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2018 2019 2020 2021 2022 

 
Marketing 

GmbH 

 
Krause & Kollegen 

 
Krause & Kollegen 

 
Krause & Kollegen 

 
Dr. Weilep GmbH 

 
Dr. Weilep GmbH 

 
SEHi AöR 

 
Ernst & Young GmbH 

 
Ernst & Young GmbH 

 
EversheimStuible 
Treuberater GmbH 
 

 
EversheimStuible 
Treuberater GmbH 
 

 
EversheimStuible 
Treuberater GmbH 
 

 
Flugplatz 

Hildesheim 
GmbH 

 

 
RPA Stadt Hildesheim 

 
RPA Stadt Hildesheim 

 
RPA Stadt Hildesheim 

 
RPA Stadt Hildesheim 

 
RPA Stadt Hildesheim 

 
HBG mbH 

 
Krause & Kollegen 

 
Anochin - Roters & 
Kollegen GmbH & Co. 
KG, Hannover 

 
Anochin - Roters & 
Kollegen GmbH & Co. 
KG, Hannover 

 
Anochin - Roters & 
Kollegen GmbH & Co. 
KG, Hannover 

 
Anochin - Roters & 
Kollegen GmbH & Co. 
KG, Hannover 

 
TfN 

GmbH 

 
WTR Huskamp Bredel 
Partnerschaft mbB 

 
WTR Huskamp Bredel 
Partnerschaft mbB 

 
WTR Huskamp Bredel 
Partnerschaft mbB 

 
Franz & Partner 
Treuhand GmbH 
 

 
Franz & Partner 
Treuhand GmbH 
 

 
ZAH 

 
WIBERA Wirtschafts- 
beratung AG 

 
Pricewaterhouse 
Coopers GmbH (PwC) 

 
Pricewaterhouse 
Coopers GmbH (PwC) 

 
Pricewaterhouse 
Coopers GmbH (PwC) 
 

 
Pricewaterhouse 
Coopers GmbH (PwC) 
 

 
ZV Förder-
zentrum im 
Bockfeld 

 

 
Deloitte & Touche 
GmbH 

 
N.N. 
 

 
N.N. 
 

 
N.N. 
 

 
N.N. 
 

 
GHG 

 

 
RPA Stadt Hildesheim 

 
RPA Stadt Hildesheim 

 
RPA Stadt Hildesheim 

 
ba audit GmbH 

 
ba audit GmbH 
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Präambel 

 

Die Stadt Hildesheim ist an zahlreichen Organisationen beteiligt oder gehört ihnen an. 

Gesetzliche Aufgaben und von den politischen Gremien vorgegebene Ziele der Stadt 

werden in erheblichem Umfang von diesen privat- und öffentlich-rechtlichen Beteiligun-

gen außerhalb der Stadtverwaltung wahrgenommen.  

Das Halten von Beteiligungen bzw. die Errichtung von Gesellschaften ist für die Stadt 

Hildesheim grundsätzlich nur durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt. Die Gesell-

schaften dienen folglich den Interessen der Stadt, insbesondere auch dadurch, dass sie 

ihre Aufgabe effizient und im Sinne ihres kommunalen Anteilseigners erfüllen. 

Bei jeder einzelnen Beteiligung gilt es daher, die voranstehenden öffentlichen Interes-

sen mit den unternehmerischen Einzelinteressen in Einklang zu bringen. Dabei sollen 

die unternehmerischen Entscheidungsspielräume jedoch nicht eingeschränkt werden. 

Dementsprechend muss ein Steuerungsinstrumentarium geschaffen werden, das die 

Gesamtsteuerung von Vermögen und Liquidität, Leistung und Qualität sowie Erfolg und 

Wirtschaftlichkeit im öffentlichen Interesse gewährleistet.  

Um diesen vorgenannten Anforderungen an die Beteiligungssteuerung Genüge zu leis-

ten, hat sich die Stadt Hildesheim entschlossen, die eigenen Grundsätze für eine gute 

Unternehmensführung unter dem Titel „Beteiligungskodex der Stadt Hildesheim“ zu   

erlassen. Dies stellt eine konsequente Weiterentwicklung des Beschlusses zu den 

Grundzügen zum Beteiligungsmanagement am 23.09.2002 sowie der am 15.12.2008 

beschlossenen Beteiligungsrichtlinie dar. 

Der Beteiligungskodex orientiert sich dabei an bereits bestehenden und allgemein    

akzeptierten Regelwerken. Neben den OECD-Grundsätzen, dem Deutschen Corporate 

Governance Kodex und den Grundsätzen für die Beteiligungen des Bundes und der 

Länder wurden auch sowohl der Deutsche Public Corporate Governance-Musterkodex, 

als auch verschiedene andere Kodizes für öffentliche Unternehmen berücksichtigt. 

Allerdings steht bei dem Beteiligungskodex der Stadt Hildesheim, im Gegensatz zum 

Deutschen Corporate Governance Kodex, welcher insbesondere das Vertrauen der  

Anleger in eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung fördern will, vor 

allem die besondere Verantwortung kommunaler Unternehmen für ihre Bürgerinnen und 

Bürger bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Daseinsvorsorge im Blickpunkt.  

Der entwickelte Kodex trägt folglich den bereits oben genannten gesetzlichen Anforde-

rungen an die kommunale Wirtschaft Rechnung, neben dem zu erfüllenden öffentlichen 

Zweck etwa die Pflicht zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, den    

gestiegenen Anforderungen an Aufsichtsorgane, der geforderten Transparenz der    

öffentlichen Unternehmen, bis hin zur Haftung des Überwachungsorgans und prägt  

damit den Begriff der sogenannten Public Corporate Governance als Maßstab für gute 

Unternehmensleitung und -steuerung in öffentlichen Unternehmen der Stadt Hildes-

heim. 
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1. Konzeptionelle Grundlagen  

 

1.1 Adressaten des Kodex 

Der Beteiligungskodex richtet sich an die Führungen der Beteiligungen und ihre Organe 

ebenso wie an die städtischen Organe und zuständigen Bereiche. 

Dem Rat, dem Verwaltungsausschuss (VA) und dem Finanzausschuss der Stadt      

Hildesheim, der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister, der Finanzdezer-

nentin oder dem Finanzdezernenten, dem Beteiligungsmanagement und den fachlich-

inhaltlich zuständigen Bereichen der Stadt Hildesheim kommen bei der Koordinierung 

und Steuerung der Beteiligungen eine besondere Verantwortung zu. Die Wahrnehmung 

dieser Verantwortung richtet sich nach den zwingenden gesetzlichen Vorschriften, der 

jeweiligen Satzung und dem Beteiligungskodex der Stadt Hildesheim. 

 

1.2 Geltungsbereich des Kodex 

1.2.1 Allgemeines 

Im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, 

die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen. Anknüpfend daran und 

erweitert auf den kommunalen Bereich, umfasst der Beteiligungsbegriff hier im Sinne 

dieses Kodex sowohl Personen- und Kapitalgesellschaften (GmbH & Co. KG, GmbH, 

AG), Anstalten öffentlichen Rechts (AöR) als auch Zweckverbände, an denen die Stadt 

Hildesheim beteiligt bzw. bei denen sie Mitglied ist.  

Die Regeln und Handlungsempfehlungen des Beteiligungskodex sind insbesondere auf 

Gesellschaften mit fakultativem Überwachungsorgan ausgerichtet, hier die GmbHs. Bei 

Beteiligungen ohne Überwachungsorgan oder vergleichbarem Organ werden die Auf-

gaben von der Anteilseignerversammlung wahrgenommen. Regelungen, die aus-

schließlich für das Überwachungsorgan gelten, bleiben dann unbeachtet.  

Die Regeln und Handlungsempfehlungen stellen für alle Beteiligungen der Stadt       

Hildesheim, bei denen die gehaltenen Anteile der Stadt mehr als 50% betragen    

(Tochtergesellschaften), eine verbindliche Grundlage dar. Darüber hinaus finden sie 

sinngemäß Anwendung auf eigenbetriebliche Einrichtungen, Zweckverbände und An-

stalten öffentlichen Rechts, soweit keine übergeordneten Regelungen entgegenstehen. 

Soweit möglich, sollen die Satzungen und Geschäftsordnungen für die Geschäftsleitung 

sowie für das Überwachungsorgan entsprechend angepasst werden.  

Den Beteiligungen, bei denen die gehaltenen Anteile der Stadt Hildesheim 50% oder 

weniger betragen, wird die Richtlinie zur Anwendung empfohlen. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Mehrheit der Anteile Kommunen oder anderen juristischen Personen des   

öffentlichen Rechts gehört.  

Genossenschaften, Vereine und Stiftungen werden aufgrund dort geltender spezialge-

setzlicher Vorschriften vom Beteiligungskodex nicht erfasst. Die freiwillige analoge   

Anwendung ist jedoch möglich und erwünscht.  
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1.2.2 Aktiengesellschaften 

Für Beteiligungen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft gelten besondere gesetz-

liche Vorschriften. Sie sollen soweit rechtlich zulässig von den Regelungen Gebrauch 

machen. Insbesondere die Regelungen dieses Kodex zur Zusammenarbeit zwischen 

der Stadt Hildesheim und dem Tochterunternehmen sollen Anwendung finden. 

Aufgrund gesetzlicher Regelungen des Aktiengesetzes finden folgende Ziffern bei den 

Aktiengesellschaften von vornherein jedoch keine Anwendung: 

 Ziff. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 und 2.1.5 

 Ziff. 3.1.3 und 3.1.4 mit der Maßgabe, dass das BM hier unterstützt und berät 

 Ziff. 3.2.4, 3.2.5 und 3.2.6 

 Ziff. 3.3.2.4, bezogen auf den Wirtschaftsplan des kommenden Jahres 

 Ziff. 3.4.1 

 Ziff. 4.1.5, 4.1.11 Satz 3, 4.1.12, 4.1.13 und 4.1.15 

 Ziff. 4.2.6 bezogen darauf, dass die Geschäftsordnung von der Anteilseignerver- 

                  versammlung genehmigt wird 

 Ziff. 4.3.2 

 Ziff. 5.1.1 und 5.1.2 

 Ziff. 5.2.1 und 5.2.2 S. 3 

 Ziff. 7.2.2.1 

 Ziff. 8.1.1 und 8.1.2 

 

1.3 Begriffsdefinitionen 

- Überwachungsorgan 

Sofern im Rahmen des Beteiligungskodex von Überwachungsorgan bzw. Mandatsträ-

gerinnen und Mandatsträgern gesprochen wird, sind Aufsichtsräte aber auch die      

entsprechenden Organbezeichnungen von Zweckverbänden und Anstalten des öffentli-

chen Rechts bzw. deren Mitglieder mit inbegriffen.  

- Beteiligungsmanagement 

Das Beteiligungsmanagement in funktionaler Hinsicht ist der Sammelbegriff für die   

gesamten administrativen und operativen Maßnahmen, die in Zusammenhang mit der 

Beteiligungssteuerung stehen. Die Institution Beteiligungsmanagement hingegen ist die 

organisatorische Einheit der Stadt Hildesheim, die das funktionelle Beteiligungsma-

nagement wahrnimmt. Ihre Aufgabe ist es, sowohl die Steuerung nach gleichartigen 

fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten zu garantieren, als 

auch die Politik und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung zu   

unterstützen. 
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- Fachlich-inhaltlich zuständiger Bereich 

Mit dem fachlich-inhaltlich zuständigen Bereich der Stadt Hildesheim wird der gemäß 

Verwaltungsgliederungsplan für die jeweilige Beteiligung inhaltlich zuständige Fachbe-

reich bezeichnet. 

- Beteiligungen der Stadt Hildesheim 

Die Begriffe „Beteiligungen“ bezieht sich auf die Definition unter Ziff. 1.2. 

 

1.4 Entsprechenserklärung und Verbindlichkeit 

Der Beteiligungskodex verzichtet auf die Wiedergabe von Regelungen, die als gelten-

des Recht ohnehin von allen Adressaten zu beachten sind. Es erfolgt lediglich ein   

Hinweis auf eine gesetzliche Regelung, sofern in zulässiger Weise hiervon abgewichen 

werden soll.  

Die Regelungen wurden unter Zugrundelegung der Rechtsverhältnisse bei Kapitalge-

sellschaften entwickelt. Sie sind bei Unternehmen in anderer Rechtsform auf die       

dortigen Struktur- und Organverhältnisse soweit wie möglich zu übertragen, siehe auch 

Ziff. 1.2. Mit Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse trägt der Kodex zur Flexibi-

lisierung und Selbstregulierung bei. Die Unternehmen können von den Empfehlungen 

abweichen, sind aber verpflichtet, dies jährlich in ihrem Corporate Governance-Bericht 

offen zu legen.  

Die Entscheidung, von den Empfehlungen des Kodex abzuweichen, kann aus gewissen 

Gründen sinnvoll und notwendig sein; dies muss aber in der Erklärung zum Kodex    

begründet und transparent gemacht werden.  

Über den Stand der Umsetzung und Einhaltung des Kodex werden daher von der     

Geschäftsleitung zusammen mit dem Jahresabschluss Entsprechenserklärungen abge-

geben, die auch der Kenntnisnahme des Aufsichtsgremiums und des Beteiligungsma-

nagements bedürfen. Diese Erklärungen bestätigen, entsprechend des im Anhang   

bereitgestellten Musters (siehe Anlage) die Einhaltung des Kodex oder aber beschrei-

ben und begründen alternativ die Abweichungen (comply or explain). 

Das Ergebnis des Berichtes wird im Zusammenhang mit dem Beteiligungsbericht der 

Stadt Hildesheim veröffentlicht.  

 

1.5 Ziele des Beteiligungskodex 

Der Beteiligungskodex stellt die Zusammenfassung der Grundsätze, Prinzipien und  

Regeln verantwortungsvoller Steuerung und Leitung von und in öffentlichen Unterneh-

men als Beteiligungen der Stadt Hildesheim dar. Der gewählte Begriff des Public Corpo-

rate Governance Kodex (PCGK) wird hierbei als Maßstab guter Unternehmensführung 

und -kontrolle in kommunalen Unternehmen verstanden. Ihm wird im Rahmen seiner 

Erklärungs-, Prozess-, Referenz- und Ordnungsfunktion vor allem ein grundlegender  
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Beitrag zu mehr Transparenz und damit verbundenem gegenseitigen Vertrauen zuge-

schrieben. 

Mithilfe der Richtlinie will die Anteilseignerin Stadt Hildesheim dementsprechend die 

Erreichung langfristiger kommunalpolitischer und wirtschaftlicher Ziele positiv beeinflus-

sen. Um eine angemessene Balance zwischen einer großen Managementfreiheit der 

Unternehmensleitungen und einem Mindestmaß an zentraler Steuerung zu gewährleis-

ten, ist es erforderlich, einheitliche Grundsätze festzulegen, welche von den Beteiligten 

zu beachten sind. Des Weiteren wurden konkrete Maßnahmen und dazugehörige     

Instrumente festgelegt, um das Zusammenspiel von Beteiligungen und Anteilseignerin 

Stadt Hildesheim praktisch, effizient und nachhaltig zu gestalten und so für einen Aus-

gleich bei den vorhandenen beiderseitigen Informationsasymmetrien zu sorgen. 

Des Weiteren soll mit Einführung der Richtlinie auch der Funktion der einzelnen instal-

lierten Aufsichtsgremien in den Unternehmen als Überwachungs- und Kontrollorgan im 

Rahmen des dualistischen Leitungsmodells der städtischen Tochtergesellschaften   

ausreichend Rechnung getragen werden. Denn als Bindeglied zwischen dem Unter-

nehmen und der Anteilseignerin kommt den dorthin entsendeten Mitgliedern eine      

besondere Bedeutung zu, die mithilfe gemeinsam vereinbarter Rechte, Regeln und 

Transparenzvorgaben optimal unterstützt werden soll. 

Nicht zuletzt soll der Kodex zudem die Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt 

Hildesheim fördern.  

Der Beteiligungskodex der Stadt Hildesheim ersetzt somit die Beteiligungsrichtlinie vom 

15.12.2008. 
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2. Anteilseigner 

 

2.1 Grundsätzliches  

2.1.1 Die Anteilseignerversammlung ist oberstes Organ der Gesellschaft.  

2.1.2 Die gesetzlich bestimmten Zuständigkeiten der Anteilseignerversammlung sind 

auch in der Satzung aufzunehmen. Durch die Satzung sollen zudem Geschäfte 

bestimmt werden, die der Zustimmung der Anteilseignerversammlung bedürfen. 

Hierzu gehören im Wesentlichen: 

 Entscheidungen über die langjährige Geschäftspolitik und die strategischen 

Unternehmensziele, 

 wesentliche Veränderungen des Unternehmens, insbesondere: 

 Änderungen des Unternehmensgegenstandes, etwa durch Erschließung 

neuer oder Aufgabe bisheriger Geschäftsfelder, 

 wesentliche Umstrukturierungen oder Erweiterungen des Unternehmens, 

 Vollständige oder teilweise Veräußerung sowie die Auflösung des Unterneh-

mens, die Veräußerung von Rechten an Unternehmen, 

 Vergleiche, Stundung und Erlass von Forderungen soweit die im Gesell-

schaftsvertrag oder der Satzung festgelegte Wertgrenze überschritten wird, 

 Die Entlastung des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung, 

 Die Bestimmung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss, 

 Der Beschluss zum Wirtschaftsplan, bestehend aus Finanz-, Erfolgs- und  In-

vestitionsplan, 

 Abweichungen zum Wirtschaftsplan, sofern sie den in Ziff. 8.2.7 festgelegten 

Umfang erreichen, 

 Bestellung der Geschäftsleitung. 

2.1.3 Die Anteilseignerversammlung ist gesetzlich grundsätzlich weisungsbefugt   ge-

genüber der Geschäftsleitung.  

2.1.4 Des Weiteren ist sie im Einzelfall aus wichtigem Grund auch weisungsbefugt ge-

genüber den Mitgliedern des Überwachungsorgans, sofern sie einen gesonder-

ten Weisungsbeschluss darüber fasst.  

2.1.5 Bei seiner Geschäftspolitik hat das Unternehmen die strategische Zielsetzung 

der Stadt Hildesheim zu berücksichtigen.  

2.1.6 Die Bindung des Unternehmens an den Beteiligungskodex ist im Gesellschafts-

vertrag oder der Satzung festzulegen.  

2.1.7 Bei allen in diesem Kodex genannten Fällen lässt die Stadt Hildesheim den elekt-

ronischen Postweg ausdrücklich zu. Dieser ist zudem aus Effizienzgründen der 

Papierform vorzuziehen, es sei denn es stehen rechtliche Gründe   entgegen. 
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2.2  Die Stadt Hildesheim als Anteilseignerin  

 

2.2.1 Die Stadt Hildesheim ist Anteilseignerin der Beteiligungen. Die städtischen Gre-

mien werden als Organe bezüglich der Beteiligungen im Rahmen ihrer    Zustän-

digkeiten gemäß § 58 i.V.m. § 76 Abs. 3 S. 1, § 71 NKomVG sowie der Haupt-

satzung der Stadt Hildesheim tätig und fassen gem. § 138 Abs. 1 NKomVG ent-

sprechende Weisungsbeschlüsse für die Anteilseignerversammlungen mit städti-

schen Vertreterinnen und Vertretern. Dem Rat obliegt die    Beschlussfassung 

über die wesentlichen und grundsätzlichen Eigentümerentscheidungen, wie etwa 

die Bestimmung der Beteiligungspolitik sowie der Handlungsfelder und Grund-

strukturen des Konzerns. Er entsendet Mitglieder in das jeweilige Überwachungs- 

oder Beratungsgremium des Unternehmens.  

2.2.2 Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister oder eine von ihr oder ihm 

bevollmächtigte Person ist gem. § 138 Abs. 1 NKomVG die Vertreterin oder der 

Vertreter der Stadt Hildesheim in der Anteilseignerversammlung der städtischen 

Beteiligungen. Bei ihrem oder seinem Stimmverhalten ist sie oder er an Weisun-

gen der städtischen Gremien gebunden.  

2.2.3 Dem Fachausschuss des Rates der Stadt Hildesheim obliegt die fachliche   Vor-

bereitung, Erarbeitung von Empfehlungen für den Verwaltungsausschuss und 

den Rat in allen Beteiligungsfragen sowie die Beschlussfassung für die durch die 

Hauptsatzung übertragenen Aufgaben. 

2.2.4 Die Weisungsbeschlüsse für die Vertreterin oder den Vertreter der Stadt in der 

Anteilseignerversammlung werden grundsätzlich in öffentlicher Sitzung gefasst.  

 

 

3. Das Beteiligungsmanagement 

3.1      Grundsätzliches  

3.1.1 Die Stadt Hildesheim überträgt der Organisationseinheit Beteiligungsmanagment 

(BM) die Koordination und Überwachung von Aufgaben, die sich für die Stadt 

Hildesheim als Anteilseignerin, die sich aus den Gesetzen, den Gesellschaftsver-

trägen oder Satzungen, den Geschäftsordnungen sowie diesem   Kodex erge-

ben. In Ausübung dieser Aufgabenstellung vertritt das BM die      Anteilseignerin 

Stadt Hildesheim und ist insoweit Ansprechpartner und Berater für die Beteili-

gungsunternehmen der Stadt Hildesheim gleichermaßen. Soweit nicht gesetzli-

che oder verwaltungsinterne Vorschriften entgegenstehen oder die Stadt eine 

anderweitige Regelung trifft, nimmt das BM im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung 

gegenüber den Beteiligungsunternehmen sämtliche Rechte der Anteilseignerin 

Stadt Hildesheim wahr. 
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3.1.2   Das Beteiligungsmanagement wird durch die fachlich-inhaltlich zuständigen 

Fachbereiche bzw. Produktverantwortlichen der Verwaltung unterstützt.  

3.1.3   Das BM erarbeitet Gesellschaftsverträge, Satzungen sowie Geschäftsordnun-

gen und schlägt diese vor. Es prüft die Wahl der Rechtsform und bereitet die 

Umgründung oder Ausgründung federführend vor.  

    Hierzu gehört auch die gemäß § 152 NKomVG notwendige Anzeige und      

Genehmigung bei der Kommunalaufsichtsbehörde.  

    Bei der Gründung mittelbarer Beteiligungen sind die für das Anzeigeverfahren 

notwendigen Informationen dem BM rechtzeitig durch die entsprechende     

Gesellschaft bereitzustellen.  

3.1.4   Die kontinuierliche Überprüfung und Realisierung wirtschaftlicher und leistungs-

spezifischer Synergiepotenziale im Gesamtkonzern Stadt Hildesheim soll    

Gemeinschaftsaufgabe aller Konzernbestandteile sein. Einzelinteressen sind 

diesem Gesamtinteresse unterzuordnen. In diesem Rahmen findet jederzeit  

eine enge Begleitung sowohl bei der Aufdeckung von Synergien als auch der 

Umsetzung durch das BM statt. 

 

3.1.5   Das BM bereitet die Beschlüsse vor, die die Stadt Hildesheim als Anteilseigne-

rin zu fassen hat.  

3.1.6   Das BM betreibt die haushaltsmäßige Abwicklung in Bezug auf die Beteiligun-

gen in seiner Produktzuständigkeit. Es bearbeitet, koordiniert und überwacht 

die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

3.1.7   Das BM kann Gutachter- und Prüfungsaufträge in Beteiligungsfragen für die 

Anteilseignerin Stadt Hildesheim auf deren Kosten erteilen. 

3.1.8     Das BM führt die digitalen und analogen Beteiligungsakten. 

 

3.2         Zusammenarbeit mit den Organen der Gesellschaften 

3.2.1   Das BM stimmt die Inhalte mit den Geschäftsleitungen ab, die über den Beteili-

gungsbericht hinaus veröffentlicht werden sollen bzw. dürfen.  

3.2.2   Das BM hat die Aufgabe, Stellungnahmen insbesondere zu betriebswirtschaftli-

chen Fragen der Unterlagen des Überwachungsorgans zu erstellen. Hierzu 

zählt insbesondere die Sichtung der Beschlussvorlagen, deren Kommentierung 

und die Abgabe von Empfehlungen. Diese werden der Oberbürgermeisterin 

oder dem Oberbürgermeister, der dauerhaften Vertreterin oder dem dauerhaf-

ten Vertreter aus der Verwaltung sowie der oder dem Vorsitzenden des    

Überwachungsorgans zur Verfügung gestellt. 

3.2.3   Die Organisation von Seminaren für die Tätigkeit des Überwachungsorgans 

findet in Absprache mit den Mandatsträgerinnen und den Mandatsträgern sowie 

den Gesellschaften statt.  
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3.2.4   Das BM wird durch die Geschäftsleitung mindestens zwei Wochen vor Umset-

zung der Maßnahme über den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von 

Anstellungsverträgen inklusive der Höhergruppierung, sofern es leitende Ange-

stellte betrifft, informiert. Leitende Angestellte werden hier definiert als diejeni-

gen, die Aufgaben wahrnehmen, die aufgrund ihrer Bedeutung für den Bestand 

und die Entwicklung des Unternehmens einen maßgeblichen Einfluss haben. 

Dies sind in diesem Kontext Mitarbeitende, die entweder eine umfassende 

Handlungsvollmacht oder Prokura für die Gesellschaft innehaben, oder aber 

mindestens in der TVöD-Entgeltgruppe 13 oder in privatwirtschaftlichen Unter-

nehmen in vergleichbarer Weise, eingestuft sind. 

3.2.5   Alle in diesem Kodex genannten Berichte, Unterlagen und sonstigen Daten sind 

dem BM durch die Organe der Beteiligungen digital bereitzustellen. 

3.2.6   Es wird jederzeit die Möglichkeit der Einsichtnahme in die für das Unternehmen 

relevanten Informationen durch das BM gewährleistet.  

 

3.3        Berichtswesen 

3.3.1   Quartalsberichte  

3.3.1.1 Die Geschäftsleitung hat dem BM die für den Fachausschuss vorgesehenen 

Quartalsberichte der ersten drei Quartale des Geschäftsjahres für den Fach-

ausschuss des Rates entsprechend dem jeweils durch das BM zur Verfügung 

gestellten gültigen und individuell vereinbarten Muster vorzulegen. Die Quar-

talsberichte sind spätestens sechs Wochen nach Quartalsende (31.03., 30.06. 

und 30.09.) durch die Geschäftsleitung dem BM vorzulegen. 

3.3.1.2 Diese Quartalsberichte erhalten auch vom Unternehmen festzulegende Kenn-

zahlen zur Errichtung eines Kennzahlencontrollings im Rahmen der Quartals-

berichterstattung. Die Kennzahlen richten sich nach den individuellen Aufgaben 

der einzelnen Unternehmen und werden gemeinsam zwischen Unternehmen 

und BM entwickelt. 

3.3.1.3 Des Weiteren ist im Rahmen der laufenden Berichterstattung gegenüber dem 

Überwachungsorgan und dem BM für alle Beteiligungen zu jedem Quartals-

ende bzw. in jeder Sitzung des Überwachungsorgans ein Soll/Ist-Vergleich für 

die Gewinn- und Verlustrechnung durch die Geschäftsleitung vorzulegen.  

3.3.1.4 Bestandteil der laufenden Berichterstattung gegenüber dem Überwachungs-

organ und dem BM können auf Anforderung Liquiditätsberichte entsprechend 

dem gültigen Muster sein:  

 Aktueller Liquiditätsstatus des Unternehmens  

 Liquiditätsvorschau auf das Ende des Betriebsjahrs  

3.3.1.5 Wesentliche Abweichungen sowie die Maßnahmen zur Gegensteuerung sind 

durch die Geschäftsleitung zu erläutern. Insbesondere die Analyse der  
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erwarteten Jahresergebnisse im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr ist in die-

sem Zusammenhang von Bedeutung. 

3.3.1.6 Aufgrund aktueller Entwicklungen und Ereignisse kann es zudem erforderlich 

werden, das BM auch zwischen den festgelegten Berichtszeiträumen (Quar-

talsberichte) kurzfristig zu informieren oder Anfragen des Beteiligungsmanage-

ments zu beantworten. Art und Weise der Berichterstattung hat sich dabei an 

der Dringlichkeit und Bedeutung der Ereignisse zu orientieren.  

 

3.3.2   Beteiligungsbericht  

3.3.2.1 Unabhängig davon, ob das jeweilige Unternehmen im Konzernabschluss kon-

solidiert wird, werden alle Unternehmen mit einer Beteiligung von mehr als 25% 

der Stadt Hildesheim (auch die Zweckverbände) in den jährlichen Beteiligungs-

bericht aufgenommen. 

3.3.2.2 Der Beteiligungsbericht wird vom Beteiligungsmanagement erstellt und im    

Internet veröffentlicht.  

3.3.2.3 Der Beteiligungsbericht beinhaltet für jedes Unternehmen folgende Informatio-

nen: 

a) Informationen sind gemäß § 151 NKomVG im Beteiligungsbericht anzu-

geben:  

- Gegenstand des Unternehmens  

- Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens (Anteilseignerstruktur) 

- Beteiligungen des Unternehmens 

- Besetzung der Organe und der Geschäftsleitung  

- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

- Grundzüge des Geschäftsverlaufs im Berichtsjahr und aktuelle Kurzdar-

stellung des laufenden Geschäftsjahres sowie Lage des Unternehmens 

- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das 

Unternehmen. 

b) Darstellung der Zahlungsverpflichtungen zwischen den Beteiligungen und 

den Anteilseignern. Hierfür sind folgende Informationen erforderlich: 

- Betriebskostenzuschüsse  

- Investitionszuschüsse  

- Ausschüttungen an Anteilseigner 

- Zuweisungen der Anteilseigner zur Verlustabdeckung  

- Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals und der Rücklagen  

- Zuschüsse jeglicher Art von und an die Gesellschaft  

- Stand der von den Anteilseignern übernommenen Bürgschaften per 31.12.  

- Gewährte Darlehen der Anteilseigner (Aufnahme, Tilgung, Stand per 

31.12.).  

c) Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, wie Eigenkapital-

quote, Investitionsvolumen, etc.  
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d) Als Leistungsdaten werden die individuell maßgeblichen betrieblichen 

Leistungen aufgezeigt, die sich aus dem Gegenstand des Unternehmens 

im Geschäftsjahr ergaben. Sie können in verbaler Form oder in Zahlenrei-

hen dargestellt werden. Die Art der Daten wird mit dem BM abgesprochen 

und soll denen der Quartalsberichterstattung entsprechen.  

e) Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten im Vergleich mit den Wer-

ten des vorangegangenen Geschäftsjahrs getrennt nach Gruppen       

(Geschäftsleitung / angestellte Personen / Auszubildende / Praktikantin-

nen und Praktikanten, Aushilfen).  

f) Die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Überwachungsorgans   

untergliedert nach einzelnen Bestandteilen. Gleiches gilt für die Mitglieder 

eines Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung.  

3.3.2.4 Die genannten Daten für den Beteiligungsbericht werden von den Unternehmen 

spätestens zum 31.10. des laufenden Jahres an das BM gegeben.  

Zusätzlich werden folgende Unterlagen Teil des Beteiligungsberichts und sind 

durch das Unternehmen zur Verfügung zu stellen: 

- die Bilanz des Vorjahres 

- die Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres 

- der Lagebericht des Vorjahres 

- der Wirtschaftsplan des kommenden Jahres (sofern bereits beschlossen) 

- Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers (Wiedergabe des Bestäti-

gungsvermerks und Schlussbemerkung nach IDW PS 400) 

- Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) 

 

3.3.3   Bericht zum Beteiligungskodex 

3.3.3.1 Geschäftsleitung und Überwachungsorgan berichten jährlich über die Corpora-

te Governance des Unternehmens (Corporate Governance-Bericht). Bestand-

teil des Berichts ist insbesondere die Erklärung, dass den Empfehlungen des 

Beteiligungskodex der Stadt Hildesheim entsprochen wurde und werde. Wenn 

von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begrün-

den. Der Bericht ist bis zum 31.10. des Folgejahres vorzulegen. 

3.3.3.2 Die Gesamtsumme der Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Überwa-

chungsorgans des jeweiligen Unternehmens werden ebenfalls im Corporate 

Governance-Bericht dargestellt. Dabei werden auch die vom Unternehmen an 

die Mitglieder des Überwachungsorgans gezahlten Aufwandsentschädigungen 

oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere   

Beratungs- und Vermittlungsleistungen, gesondert angegeben. Unter Auf-

wandsentschädigungen werden hierbei alle vermögenswerten Leistungen, die 

zur Abgeltung von Aufwendungen gewährt werden, die mit der Tätigkeit als 

Mitglied des Überwachungsorgans verbunden sind, gefasst. Dies sind insbe-

sondere tatsächliche wirtschaftliche Vorteile, als auch Auslagenersatz. 
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3.4        Sitzungsunterlagen  

3.4.1   Vorlagen für Versammlungen des Überwachungsorgans und der Anteilseigner 

sind dem BM frühzeitig im Entwurfsstatus vorzulegen bevor sie an die Mitglie-

der der Organe verschickt werden.  

3.4.2   Die endgültigen Unterlagen sind dem BM inklusive Niederschrift und Tischvor-

lagen gemeinsam mit den Mitgliedern der Organe zur Verfügung zu stellen.  

 

 

4. Überwachungsorgan 

 

4.1        Grundsätzliches  

4.1.1   Bei allen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in der Regel nicht mehr 

als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, steht es den Anteilseignern grundsätzlich 

frei, durch Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung ein    

(fakultatives) Überwachungsorgan zu bilden (§ 137 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG 

i.V.m. § 52 GmbHG). Es wird grundsätzlich von der Regelung Gebrauch ge-

macht und ein fakultatives Überwachungsorgan gebildet.  

4.1.2   Die zu entsendenden Mitglieder des Überwachungsorgans bestimmen sich 

nach den Regelungen des Anteilseignervertrages. Diese werden dem Rat zu 

Beginn der Kommunalwahlperiode sowie bei Änderungen zur Kenntnis gege-

ben. Die Bestellung der weiteren Mitglieder des Überwachungsorgans erfolgt 

durch Beschluss der Anteilseignerversammlung bzw. bei Vertreterinnen und 

Vertretern der Beschäftigten nach den jeweiligen Vorschriften.  

4.1.3   Das Mandat für das Überwachungsorgan endet spätestens mit Ablauf der 

Kommunalwahlperiode und wird fortgeführt bis das neue Überwachungsorgan 

bestellt ist. Diese Regelung gilt für alle Mitglieder des Überwachungsorgans.  

4.1.4   Ist nur ein Mitglied für das Überwachungsorgan zu benennen, soll dies gem. 

§ 138 NKomVG die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister sein. 

Sind mehrere Vertreter der Stadt Hildesheim zu benennen, soll die Ober-

bürgermeisterin oder der Oberbürgermeister berücksichtigt werden, es sei denn 

sie oder er verzichtet darauf. Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürger-

meister ist durch Ratsbeschluss zu benennen, sofern sie oder er nicht kraft  

Gesetz benannt ist sie oder er nicht geborenes Mitglied des Überwachungs-

organs ist. Der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters kann sich 

auch durch eine andere Mitarbeiterin oder einen anderen Mitarbeiter der    

Verwaltung anstatt ihrer oder seiner Stelle vertreten lassen (dauerhafte Vertre-

tung gem. § 138 Abs. 2 S. 1 NKomVG).  Die dauerhafte Vertretung wird dem 

Rat der Stadt Hildesheim zur Kenntnis gegeben. 
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4.1.5   Einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des städtischen BM wird jederzeit das 

Recht eingeräumt, als Gast an Sitzungen des Überwachungsorgans teilzuneh-

men. Ihr oder ihm wird dabei auch jederzeit ein Rederecht gewährt. 

4.1.6   Das Überwachungsorgan wirkt auf eine rechtzeitige und ordnungsgemäße Be-

richterstattung durch die Geschäftsleitung hin. Die Berichte sollen sich an § 90 

AktG orientieren und haben auch über die Maßnahmen der Risikofrüherken-

nung und Gegensteuerung Auskunft zu geben.  

4.1.7   Das Überwachungsorgan kann weitere fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden, 

in denen   bestimmte Sachthemen behandelt werden. Diesen Ausschüssen 

kann jedoch keine Entscheidungskompetenz zugewiesen werden. 

4.1.8   Die Sitzungen des Überwachungsorgans finden in nichtöffentlicher Sitzung statt 

4.1.9   Für alle Mitglieder des Überwachungsorgans wird in den Gesellschaftsverträgen 

bestimmt, dass die §§ 394, 395 AktG entsprechend gelten. Darüber hinaus sind 

alle Mitglieder des Überwachungsorgans zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie 

stellen sicher, dass von ihnen eingeschaltete Dritte die Verschwiegenheits-

pflicht in gleicher Weise einhalten.  

  Die Pflicht zur Verschwiegenheit ist nicht auf die Dauer des Mandates für das 

Überwachungsorgan beschränkt, sondern besteht nach dem Ausscheiden fort. 

4.1.10   Das Überwachungsorgan gilt als beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

seiner Mitglieder und die oder der Vorsitzende des Überwachungsorgans oder 

ihre oder seine Stellvertretung anwesend ist. Als Teilnahme gilt auch eine    

solche über Video- oder Telefonkonferenzen, sofern gesetzlich Regelungen 

dem nicht entgegenstehen. 

4.1.11   Sofern die Beschlussunfähigkeit festzustellen ist, kann die oder der Vorsitzende 

des Überwachungsorgans unter Beachtung der restlichen Ladungsformalitäten 

mit einer Ladungsfrist von mindestens einer Woche zu einer neuen Sitzung mit 

gleicher Tagesordnung einladen. Die Einladung hierzu ist allen Mitgliedern des 

Überwachungsorgans unverzüglich zuzustellen. In dieser Sitzung gilt das 

Überwachungsorgan unbeachtlich der Zahl der Anwesenden als beschluss-

fähig, wenn in der Einladung hierauf hingewiesen wurde. 

4.1.12   Die Tagesordnung für die Sitzungen des Überwachungsorgans werden ge-

meinsam durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Überwachungs-

organs, die Geschäftsleitung und das BM entworfen. 

   Als regelmäßiger Tagesordnungspunkt wird hierbei der Bericht des Beteili-

gungsmanagements aufgenommen. 

4.1.13   Die Einladungen und zugehörigen Unterlagen zu den Sitzungen des Über-

wachungsorgans werden spätestens 14 Tage vor dem Sitzungstermin durch 

die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Überwachungsorgans, gegebenen-

falls unter Zuhilfenahme der Geschäftsleitung, an alle Mitglieder des Überwa-

chungsorgans und das BM zugestellt. Bei der Berechnung der Frist werden der 

Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. 

227 



 

15 
 

4.1.14    Zur Vorbereitung der Sitzungen findet eine gemeinsame Vorbesprechung   

zwischen dem BM und der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister 

bzw. der anderen Mitarbeiterin oder dem anderen Mitarbeiter der Verwaltung, 

die oder der stattdessen entsandt wurde sowie zwischen dem BM und der oder 

dem Vorsitzenden des Überwachungsorgans statt. 

4.1.15   Über die Sitzungen des Überwachungsorgans ist ein Protokoll zu fertigen.   

Dieses Protokoll ist den Mitgliedern und dem BM spätestens 14 Tage nach dem 

Sitzungstermin zur Verfügung zu stellen. 

 

4.2        Aufgaben  

4.2.1   Grundsätzlich ergeben sich die Aufgaben des Überwachungsorgans aus dem 

Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung des jeweiligen Unter-

nehmens.  Des Weiteren berät das Überwachungsorgan die Beschlüsse der 

Anteilseignerversammlung vor und gibt Beschlussempfehlungen. 

Durch den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung sollen zudem Geschäfte    

bestimmt werden, die der Zustimmung des Überwachungsorgans bedürfen. 

Hierzu gehören im Wesentlichen:  

 Der Beschluss über den Jahresabschluss und die Ergebnisverwendung 

 der Beschluss über den Wirtschaftsplan, bestehend aus Finanz-, Erfolgs- 

und Investitionsplanung,  

 Abweichungen vom Wirtschaftsplan, sofern sie den in Ziff. 8.2.7 festgelegten 

Umfang erreichen, 

 die Personalplanung in Zusammenhang mit der Unternehmensplanung, 

 Entscheidungen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder Er-

tragslage des Unternehmens grundlegend verändern, sofern sie vom ge-

nehmigten Wirtschaftsplan abweichen, 

 sämtliche Investitionen, deren Kosten im Einzelfall einen durch den Gesell-

schaftsvertrag oder die Satzung bestimmten Betrag, überschreiten, sofern 

sie vom genehmigten Wirtschaftsplan abweichen, 

 Übernahme von Bürgschaften jeder Art sowie der Abschluss von Siche-

rungsübereignungsverträgen sowie Verpfändungen, 

 die Aufnahme von Krediten, sofern sie den im genehmigten Wirtschaftsplan 

genehmigten Rahmen übersteigen. 

4.2.2    Aufgabe des Überwachungsorgans ist es, die Geschäftsleitung bei der Füh-

rung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er ist in 

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubin-

den. 

4.2.3   Gegenstand der Überwachung sind die Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit 

und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsleitungsentscheidungen. Hierzu gehört 

insbesondere, ob sich das Unternehmen im Rahmen seiner satzungsmäßigen 

Aufgaben betätigt.  
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4.2.4   Das Überwachungsorgan und seine Ausschüsse überprüfen regelmäßig die 

Qualität und Effizienz ihrer Tätigkeiten. Dies soll insbesondere dadurch ge-

schehen, dass mindestens alle zwei Jahre über Verbesserungsmöglichkeiten 

beraten wird. Das Überwachungsorgan soll die Umsetzung der hierzu von ihm 

beschlossenen Maßnahmen überwachen.  

4.2.5   Im Rahmen seiner Überwachungsfunktion achtet das Überwachungsorgan da-

rauf, dass die operativen Ziele, die von der Gesellschaft verfolgt werden, den 

strategischen Zielen der Anteilseigner nicht entgegenstehen.  

4.2.6   Das Überwachungsorgan gibt sich eine Geschäftsordnung, die durch die An-

teilseignerversammlung genehmigt wird. 

4.2.7   Mitglieder des Überwachungsorgans sind für die Ausübung des Mandates per-

sönlich verantwortlich und üben ihr Mandat auch persönlich aus; dauerhafte 

aber auch einmalige Vertretungsregelungen für den Verhinderungsfall sind da-

her nicht zulässig.  

Abwesende Mitglieder des Überwachungsorgans in fakultativen Aufsichtsräten 

sollen daher nur dadurch an der Beschlussfassung des Überwachungsorgans 

und seiner Ausschüsse teilnehmen können, dass sie ein anderes ordentliches 

Mitglied des Überwachungsorgans zur Stimmabgabe schriftlich bevollmächti-

gen (Stimmvollmacht), oder dass sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch eine 

andere zur Teilnahme berechtigte Person überreichen lassen (Stimmbotschaft). 

4.2.8   Jedes Mitglied des Überwachungsorgans muss durch seine eigene persönliche 

und fachliche Qualifikation sowie durch fachliche Fort- und Weiterbildung dafür 

sorgen, dass es seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Sinne dieser 

Richtlinie erfüllen kann. 

4.2.9   Mitglieder des Überwachungsorgans sollen darauf achten, dass für die Wahr-

nehmung ihrer Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Außerdem sollen 

insgesamt nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen in Gesell-

schaften wahrgenommen werden, wobei ein Überwachungsorganvorsitz dop-

pelt zählt. Dies gilt nicht für die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeis-

ter sowie für die dauerhafte Vertreterin oder den dauerhaften Vertreter der 

Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters. 

4.2.10   Mitglieder des Überwachungsorgans sollen in einem Geschäftsjahr an allen Sit-

zungen des Überwachungsorgans teilnehmen. Falls ein Mitglied des Überwa-

chungsorgans in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen 

des Überwachungsorgans in vollem Umfang teilgenommen hat, soll dies im Be-

richt des Überwachungsorgans nach Ziff. 6.3 vermerkt werden. 

 

4.3        Vorsitzende / Vorsitzender des Überwachungsorgans  

4.3.1   Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Überwachungsorgans koordiniert die 

Arbeit des Überwachungsorgans, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Be-

lange des Überwachungsorgans nach außen wahr. 
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4.3.2   Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Überwachungsorgans soll mit der 

Geschäftsleitung und dem BM regelmäßig Kontakt halten und mit diesen die 

Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unter-

nehmens beraten.  

4.3.3   Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Überwachungsorgans wird über 

wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung des     

Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Ge-

schäftsleitung informiert. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Überwa-

chungsorgans soll sodann das Überwachungsorgan unterrichten und erforder-

lichenfalls eine Sitzung des Überwachungsorgans einberufen. 

4.3.4   Sofern kein Prüfungsausschuss eingerichtet wurde, beschäftigt sich das   

Überwachungsorgan mit der Auswahl der Abschlussprüferin oder des Ab-

schlussprüfers. Den Prüfungsauftrag erteilt das gem. Gesellschaftsvertrag oder 

Satzung zuständige Organ.  

4.3.5    Bei der Vergabe des Prüfungsauftrags für die Abschlussprüfung soll die oder 

der Vorsitzende des Überwachungsorgans von der Möglichkeit, den Prüfungs-

auftrag zu erweitern oder eine Sonderprüfung festzulegen, Gebrauch machen 

und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes und des Beteiligungsmana-

gements berücksichtigen.  

4.3.6   Die oder der Vorsitzende des Überwachungsorgans hat auf die Einhaltung der 

Verschwiegenheitsregelung durch alle Mitglieder des Überwachungsorgans zu 

achten.  

4.3.7   Sofern die oder der Vorsitzende des Überwachungsorgans verhindert ist, nimmt 

der oder die stellvertretende Vorsitzende deren oder dessen Aufgaben wahr. 

 

4.4        Zusammensetzung  

4.4.1   Das Überwachungsorgan soll nicht mehr als neun Mitglieder haben und dabei 

eine externe Fachkraft, die nicht dem Rat der Stadt Hildesheim angehört, be-

rücksichtigen. Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten sind in der Anzahl 

nicht enthalten. Mandate von Frauen werden begrüßt.  

4.4.2   Bei Vorschlägen zur Wahl von Mitgliedern des Überwachungsorgans soll darauf 

geachtet werden, dass dem Überwachungsorgan nur Mitglieder angehören, die 

über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und unabhängig 

sind.  

4.4.3   Mitglied eines Überwachungsorgans soll nicht sein, wer in einer geschäftlichen 

oder persönlichen Beziehung zu dem Unternehmen oder dessen Geschäfts-

leitung steht, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interes-

senkonflikt begründen könnte. Mitglieder eines Überwachungsorgans sollen 

keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern 

des Unternehmens ausüben. 
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4.5         Aufwandsentschädigung 

4.5.1   Die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Überwachungsorgans wird 

durch Beschluss der Anteilseignerversammlung festgelegt. Die Rahmenbedin-

gungen für die Aufwandsentschädigung der Überwachungsorgane werden in 

öffentlicher Sitzung durch den Rat der Stadt Hildesheim behandelt. 

4.5.2   Die Gesamtbezüge des Überwachungsorgans werden im PCG-Bericht ausge-

wiesen, vergleiche Ziff. 3.3.3.2. Zudem werden sie auch im Anhang zum Jah-

resabschluss genannt. 

 

4.6        Interessenkonflikte 

4.6.1   Jedes Mitglied des Überwachungsorgans ist dem Unternehmenszweck ver-

pflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen weder persönliche Interessen   

verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich 

nutzen. 

4.6.2   Städtische Vertreterinnen und Vertreter in Überwachungsorganen haben die 

Umsetzung des Unternehmensziels sowie den öffentlichen Zweck sorgfältig zu 

überprüfen und die Ausübung der Geschäftstätigkeit daraufhin zu hinterfragen. 

Sie sollen sich aktiv dafür einsetzen, dass der Beteiligungskodex der Stadt   

Hildesheim in den Unternehmen umgesetzt wird. 

4.6.3   Jedes Mitglied eines Überwachungsorgans hat zu Beginn seiner Amtszeit     

gegenüber dem Unternehmen schriftlich zu erklären, ob es Beratungsaufgaben 

oder Organfunktionen bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens 

ausübt. Die Geschäftsleitung weist dies gegenüber dem BM nach. 

4.6.4   Während seiner Amtszeit hat jedes Mitglied eines Überwachungsorgans Inte-

ressenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organ-

funktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäfts-

partnern entstehen können und gegenüber dem Beginn seiner Amtszeit neu 

entstanden sind, dem Überwachungsorgan und dem Geschäftsführer gegen-

über offenzulegen. Das Überwachungsorgan soll in einem regelmäßigen Be-

richt an die Anteilseignerversammlung aufgetretene Interessenkonflikte und  

deren Behandlung offenlegen. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Inte-

ressenkonflikte in der Person eines Mitgliedes eines Überwachungsorgans   

sollen zur Beendigung des Mandates führen. 
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5. Geschäftsleitung 

 

5.1   Grundsätzliches  

5.1.1   Die Geschäftsleitung führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 

Gesetze, des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sowie etwaiger Wei-

sungen und Beschlüsse der Anteilseignerversammlung und des Überwa-

chungsorgans unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze und Ziele 

des Beteiligungskodexes der Stadt Hildesheim sowie unter Beachtung der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Der vorliegende Kodex findet Beach-

tung. Im Anstellungsvertrag wird zu diesem Zweck die Beachtung des Kodex in 

seiner jeweils gültigen Fassung vereinbart. 

5.1.2   Die Geschäftsleitung kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Die 

Geschäftsleitung wird durch die Anteilseignerversammlung im Einvernehmen 

mit dem Überwachungsorgan bestellt und abberufen.  

5.1.3   Eine Bestellung zur Geschäftsleitung soll grundsätzlich für fünf Jahre erfolgen. 

Wiederholte Bestellungen oder eine Verlängerung der Amtszeit, jeweils höchs-

tens für fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten Anteilseigner-

beschlusses, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst 

werden kann.  

5.1.4   Für die Mitglieder der Geschäftsleitung soll in deren Anstellungsvertrag eine 

Altersgrenze für deren Ausscheiden aus der Geschäftsleitung festgelegt wer-

den. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung soll das Überwachungsorgan für   

eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen.  

5.1.5   Das im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung benannte zuständige Gremium 

erlässt eine Geschäftsordnung für die Geschäftsleitung. Bei mehreren ge-

schäftsführenden Personen soll eine Geschäftsverteilung Bestandteil der Ge-

schäftsordnung sein.  

5.1.6   Die Geschäftsleitung soll sich auf die vollständige Umsetzung des Unterneh-

mensgegenstandes und des öffentlichen Auftrages konzentrieren.  

5.1.7   Die Geschäftsleitung nimmt auf Einladung an den Sitzungen der politischen     

Gremien (Rat, Fachausschüsse u.a.) teil.  

 

5.2         Aufgaben und Zuständigkeiten  

5.2.1   Die Geschäftsleitung trägt die originäre Verantwortung für die Leitung des     

Unternehmens und ist dabei an Unternehmensgegenstand und Unternehmens-

zweck gebunden. Die Geschäftsleitung stimmt auf Basis des Unternehmensge-

genstandes und -zwecks die strategische Ausrichtung mit dem Überwachungs-

organ ab und bezieht die Anteilseigner in angemessenem Umfang mit ein.  
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5.2.2   Die Geschäftsleitung hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 

der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auch auf deren    

Beachtung durch die direkten und mittelbaren Beteiligungen hin (Compliance). 

Hier zu nennen sind insbesondere die steuerrechtlichen Vorgaben, die EU-

Beihilfevorschriften, das Vergaberecht sowie Antikorruptionsvorschriften. Sie 

berichtet dem Überwachungsorgan einmal jährlich über den Stand der      

Compliance. 

5.2.3   Personalführung und Arbeitspolitik stellen zentrale Aufgaben der Unterneh-

mensführung dar. Die Geschäftsleitung soll den Beschäftigten wertschätzend, 

respektvoll und fair begegnen, ihre Gesundheit fördern sowie klare und    

messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und Realisierung des Gesell-

schaftszwecks für die Mitarbeitenden definieren. Zudem soll auf Leiharbeitsver-

hältnisse verzichtet, wie auch die Rechte von Beschäftigten mit Behinderung 

berücksichtigt und die Gleichstellung der Geschlechter gefördert werden. 

5.2.4   Die Geschäftsleitung sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und    

Risikocontrolling einschließlich eines wirksamen internen Kontrollsystems im 

Unternehmen.  

5.2.5   Bei Bedarf soll ein internes Revisionssystem eingerichtet werden. Die interne 

Revision sollte dann als eigenständige Organisationseinheit wahrgenommen 

werden. 

5.2.6   Die Geschäftsleitung hat ein Berichtswesen aufzubauen. Das Überwachungs-

organ und das BM sind regelmäßig, zeitnah und umfassend über die für das 

Unternehmen relevanten Punkte der Planung, der Geschäftsentwicklung, der 

Risikolage und des Risikomanagements zu informieren (vgl. Ziff. 3.3). Abwei-

chungen des Geschäftsverlaufs von aufgestellten Plänen und Zielen sind      

gesondert darzustellen und zu begründen.  

5.2.7   Die Geschäftsleitung stellt den Jahresabschluss und Lagebericht gemäß der 

Vorschriften des HGB und des HGrG sowie des Gesellschaftsvertrages oder 

der Satzung auf. Nach Möglichkeit sollen Besonderheiten, Bilanzierungsfragen 

und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt vor Aufstellung des Jahresab-

schlusses mit dem BM geklärt werden.  

5.2.8   Die Geschäftsleitung hat die Regelungen der jeweils gültigen Gesamtab-

schlussrichtlinie der Stadt Hildesheim zu berücksichtigen.  

 

5.3         Vergütung  

5.3.1   Sämtliche Vergütungsbestandteile werden durch das Überwachungsorgan fest-

gelegt und sollen für sich und insgesamt angemessen sein. Kriterien für die 

Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben des jeweili-

gen Mitglieds der Geschäftsleitung, dessen persönliche Leistung, die Leistung 

der Geschäftsleitung insgesamt, der Grad der Verantwortung, der nachhaltige 

Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung 
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seines Vergleichsumfelds (Bonus-Malus-System).  

5.3.2   Die Vergütung soll fixe und variable Bestandteile umfassen und ist in den 

Dienstverträgen zweifelsfrei festzulegen. Variable Komponenten der Vergütung 

werden in regelmäßigen Abständen, möglichst jedoch für die Dauer von mehre-

ren Geschäftsjahren in einer Zielvereinbarung mit dem Überwachungsorgan 

niedergelegt und orientieren sich an einer nachhaltigen Unternehmensführung. 

Bei den variablen Komponenten sollen vor allem langfristige Verhaltensanreize 

zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung berücksichtigt und auf anspruchs-

volle und relevante Vergleichsparameter bezogen werden. Die Erarbeitung der 

Zielvereinbarung erfolgt durch das BM mit der Geschäftsleitung und wird dem 

Überwachungsorgan vorgeschlagen.  

5.3.3   Eine nachträgliche unterjährige Änderung der Erfolgsziele oder der Vergleichs-

parameter wird ausgeschlossen. 

 

5.4        Interessenkonflikte und Nebentätigkeiten 

5.4.1   Mitglieder der hauptamtlichen Geschäftsleitung unterliegen während ihrer Tätig-

keit für das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot.  

5.4.2   Mitglieder der Geschäftsleitung sind dem Unternehmenszweck verpflichtet. Kein 

Mitglied der Geschäftsleitung darf bei seinen Entscheidungen persönliche Inte-

ressen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für 

sich nutzen. Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-

ter dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich, noch für andere 

Personen von Dritten Vorteile fordern, annehmen oder diesen ungerechtfertigte 

Vorteile gewähren. Die analoge Anwendung der Dienstanweisung der Stadt 

Hildesheim zum Verfahren bei der Annahme und Vermittlung von Zuwendun-

gen sowie den Richtlinien der Stadt Hildesheim zur Korruptionsvorbeugung 

wird empfohlen. Die jeweils gültige Form wird der Gesellschaft durch das BM 

zur Verfügung gestellt. 

5.4.3   Jedes Mitglied der Geschäftsleitung legt Interessenkonflikte der oder dem    

Vorsitzenden des Überwachungsorgans gegenüber unverzüglich offen und    

informiert die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung hierüber. Alle Geschäfte  

zwischen dem Unternehmen einerseits und den Mitgliedern der Geschäftslei-

tung sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehen-

den Unternehmen andererseits, haben branchenüblichen Standards zu ent-

sprechen. Wesentliche Geschäfte mit vorgenannten Personen, die nicht solche 

sind, die das Kerngeschäft des Unternehmens betreffen, bedürfen der Zustim-

mung des Überwachungsorgans.  

Der Kreis der den Mitgliedern der Geschäftsleitung nahestehenden Personen 

setzt sich aus den in § 138 Abs. 1 InsO (Insolvenzordnung) genannten Perso-

nen zusammen. Zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung nahestehenden Un-

ternehmungen zählen in Anlehnung an den DRS 11 des Deutschen Rech-
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nungslegungs-Standards Committee e.V. solche juristischen Personen, die 

aufgrund ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbindung auf ein Mitglied der Ge-

schäftsleitung wesentlich einwirken können, sowie diejenigen juristischen Per-

sonen, die von einem Mitglied der Geschäftsleitung beherrscht werden können 

oder auf die ein Mitglied der Geschäftsleitung wesentlich einwirken kann. 

5.4.4   Die Übernahme oder Ausübung einer auf Erwerb gerichteten Nebentätigkeit, 

einer freiberuflichen Tätigkeit oder eines Gewerbes darf nur mit schriftlicher  

Zustimmung des Überwachungsorgans gestattet sein. 

5.4.5   Mitglieder der Geschäftsleitung sollen ebenfalls sonstige Nebentätigkeiten,   

insbesondere Mandate eines Überwachungsorgans außerhalb des Konzerns 

Stadt Hildesheim, nur mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Überwa-

chungsorgans übernehmen.  

 

 

6. Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 

 

6.1   Kreditgewährung  

Kredite des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über-

wachungsorgans sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich    

nahestehenden Unternehmungen andererseits werden nicht gewährt.  

 

6.2   Vermögensschadenhaftpflicht-/ Directors-and-Officers-Versicherung  

Je nach Risikobewertung auf Vorschlag der Geschäftsleitung soll das Überwa-

chungsorgan entscheiden, ob eine Vermögensschadenhaftpflicht- oder eine     

Directors-and-Officers-Versicherung (D&O-Versicherung) für die Mitglieder der 

Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans abgeschlossen wird. Wird eine 

D&O-Versicherung abgeschlossen, muss ein angemessener Selbstbehalt im 

Schadensfall für die Mitglieder des Überwachungsorgans und für die Geschäfts-

leitung in Relation zur Vergütung vereinbart werden. Hier ist als Anhaltspunkt 

ein Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des Schadens bis mindestens zur 

Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Mitglieds der 

Geschäftsleitung vorzusehen. 

 

6.3   Corporate Governance Bericht  

Geschäftsleitung und Überwachungsorgan sollen gemeinsam den Bericht zum 

Beteiligungskodex erstellen. Dieser enthält eine jährliche Erklärung, inwieweit 

den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde sowie die Erläuterungen zu 

Abweichungen. Für das Überwachungsorgan liefert die oder der Vorsitzende 

der Geschäftsleitung die notwendigen Informationen. Die Geschäftsleitung ist 
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zuständig für die termingerechte Übersendung im Zusammenhang mit dem Be-

teiligungsbericht zum 31.10. des Jahres. 

 

 

7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

 

7.1        Rechnungslegung  

7.1.1   Anteilseigner und Dritte werden vor allem durch den Jahresabschluss und    

Lagebericht bzw. durch den Konzernabschluss und Konzernlagebericht des 

Unternehmens informiert. Jahresabschlüsse oder Konzernabschlüsse sowie 

Lageberichte oder Konzernlageberichte werden, soweit nicht weitergehende 

gesetzliche Vorschriften bestehen oder gesetzliche Vorschriften entgegen-

stehen, in entsprechender Anwendung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt 

und nach diesen Vorschriften geprüft.  

7.1.2   Der Jahresabschluss oder Konzernabschluss und der Lagebericht oder Kon-

zernlagebericht werden von der Geschäftsleitung aufgestellt und von der      

Abschlussprüferin oder von dem Abschlussprüfer und vom Überwachungs-

organ geprüft. Die Rechte des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Hildesheim 

(RPA) bleiben unberührt. 

 

7.2        Abschlussprüfung  

7.2.1   Grundsätzliches und Prüfungsumfang 

7.2.1.1 Das gem. Gesellschaftsvertrag oder Satzung zuständige Organ erteilt der    

Abschlussprüferin oder dem Abschlussprüfer nach vorheriger Zustimmung des 

RPA den Prüfungsauftrag und trifft mit ihr oder ihm die Honorarvereinbarung. 

Es soll mit der Abschlussprüferin oder dem Abschlussprüfer vereinbart werden, 

dass die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Überwachungsorgans bzw. des 

Prüfungsausschusses über die während der Prüfung auftretenden möglichen 

Ausschluss- oder Befangenheitsgründe unverzüglich unterrichtet wird, soweit 

diese nicht unverzüglich beseitigt werden.  

7.2.1.2 Die zeitliche Planung der Jahresabschlussprüfung ist mit dem BM abzustim-

men, um eine rechtzeitige Erstellung des städtischen Konzernabschlusses und 

die Einholung der Weisung für die Anteilseignerversammlung durch die städti-

schen Gremien zu gewährleisten. Der Jahresabschluss ist von der Geschäfts-

leitung rechtzeitig aufzustellen und innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf 

des Geschäftsjahres prüfen zu lassen. Die Abschlussprüferin oder der Ab-

schlussprüfer bestätigt gem. Ziff. 10.3 zudem die für den kommunalen Gesamt-

abschluss notwendigen Unterlagen bis zum in der jeweils gültigen Richtlinie 

zum Gesamtabschluss der Stadt Hildesheim festgelegten Datum. 
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Eine Feststellung durch die Gesellschaftsgremien erfolgt innerhalb von neun 

Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres. 

7.2.1.3 Das BM kann dem Überwachungsorgan im Rahmen der Erteilung des Prü-

fungsauftrages an die Abschlussprüferin oder den Abschlussprüfer empfehlen, 

den Prüfungsauftrag zu erweitern oder eine Sonderprüfung festzulegen.  

7.2.1.4 Die Rechte des RPA bleiben unberührt. 

7.2.1.5 Das Überwachungsorgan vereinbart, dass die Abschlussprüferin oder der    

Abschlussprüfer über alle für die Aufgaben des Überwachungsorgans wesentli-

chen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei der 

Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Bei Unternehmen ohne Überwa-

chungsorgan soll die Geschäftsleitung mit der Abschlussprüferin oder dem Ab-

schlussprüfer entsprechende Berichts- und Informationspflichten vereinbaren. 

7.2.1.6 Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer ist mit einer Erweiterung der 

Abschlussprüfung nach §§ 53 ff HGrG zu beauftragen. Hierzu sind im Rahmen 

der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsleitung sowie 

die wirtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen und zu beurteilen. Der vollständige 

Fragenkatalog muss Bestandteil des Prüfungsberichts sein.  

7.2.1.7 Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer führt zudem eine Prüfung der 

Abweichungen zum Wirtschaftsplan des Prüfjahres sowie nach Bedarf eine 

Prüfung nach IDW PS 700 zur Prüfung und Darstellung beihilferechtlicher Risi-

ken durch. 

7.2.1.8 Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer muss nach einem Zeitraum 

von spätestens fünf Jahren gewechselt werden (Rotationsprinzip). Der bloße 

Austausch der Person der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers im 

Rahmen des Unternehmens ist nicht ausreichend. 

7.2.1.9 Die zum Jahresabschluss zugehörigen Unterlagen sollen gemäß § 36 Abs. 1 

EigBetrVO ortsüblich bekannt gemacht werden. Das dazu notwendige Verfah-

ren wird zwischen dem BM und der Beteiligung abgestimmt. 

 

7.2.2   Durchführung der Erstellung und Beschlussfassung 

7.2.2.1 Nach der Prüfung durch die Abschlussprüferin oder den Abschlussprüfer ist 

dem BM und RPA der Entwurf des Jahresabschlussberichtes zur Verfügung zu 

stellen, damit Besonderheiten, Bilanzierungsfragen und Auswirkungen auf den 

städtischen Haushalt diskutiert und Vereinbarungen besser umgesetzt werden 

können. Das RPA und das BM der Stadt Hildesheim sind im Anschluss, aber 

vor Fertigstellung des Prüfberichtes durch die Geschäftsleitung zum Ab-

schlussgespräch bzw. Konzernabschlussgespräch mit dem Abschlussprü-

fer/der Abschlussprüferin einzuladen. Sie sind über die wesentlichen Erkennt-

nisse, die die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer im Rahmen ihrer  

oder seiner Abschlussprüfung gewonnen hat, umfassend zu informieren. Die 

Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer soll auch die Ergebnisse und  
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Empfehlungen darstellen, die nicht Bestandteil des Prüfungsberichtes sein 

müssen, aber für die Anteilseigner, wie auch für das Überwachungsorgan und 

die Geschäftsleitung, bei der weiteren Unternehmensentwicklung hilfreich sein 

können (Management-Letter).  

7.2.2.2 Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer nimmt an den Beratungen des 

Überwachungsorgans bzw. des entsprechenden Ausschusses des Überwa-

chungsorgans über den Jahres- bzw. Konzernabschluss teil und berichtet über 

die wesentlichen Ergebnisse ihrer oder seiner Prüfung. Gegebenenfalls nimmt 

die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer auf Einladung auch an den 

Ausschusssitzungen der Anteilseignerin teil. 

7.2.2.3 Zum Jahresabschluss und ggf. zum Konzernabschluss der Gesellschaft sind 

dem BM nach dem Abschlussgespräch ein Exemplar und dem RPA zwei 

Exemplare des Prüfberichtes zur Verfügung zu stellen. Dies gilt ebenfalls für 

die Tochterunternehmen.  

 

 

8. Wirtschaftsplan 

 

8.1        Terminplanung und Vorbesprechung  

8.1.1   Der Wirtschaftsplan ist rechtzeitig vor Ende des aktuellen Wirtschaftsjahres von 

der Geschäftsleitung, möglichst bis zum 30.09. bzw. drei Monate vor Beginn 

des neuen Geschäftsjahres, aufzustellen und dem BM im Entwurf zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

8.1.2   Spätestens zum 30.11. bzw. einen Monat vor Ablauf des aktuellen Geschäfts-

jahres ist der Wirtschaftsplan des Folgejahres durch das zuständige Organ zu 

beschließen. 

 

8.2        Inhalt des Wirtschaftsplanes, Vorgaben  

8.2.1   Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgs-, Liquiditäts- und Investitions-

plan. Ihm ist zusätzlich eine Stellenübersicht beizufügen. 

8.2.2   Für die Erstellung von Erfolgsplänen, Liquiditätsplänen und Investitionsplänen 

gelten die gesetzlichen Vorgaben. Diese Pläne sind mit dem strategischen 

Konzept der Unternehmen verbunden und haben die qualitativen und quantita-

tiven Zielvereinbarungen zu berücksichtigen.  

8.2.3   Die längerfristige Finanz-, Erfolgs-, und Investitionsplanung wird jährlich für die 

auf das geplante Wirtschaftsjahr folgenden drei Jahre erstellt. 
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8.2.4   Der Finanzplan enthält die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für den 

Planungszeitraum. 

8.2.5   Der Investitionsplan enthält detaillierte Angaben zu den geplanten Investitionen. 

Für größere Investitionen ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen.  

8.2.6   Zum Wirtschaftsplan sollen die wesentlichen Grundlagen, Annahmen und 

Schätzungen als Erläuterungen angegeben werden.  

8.2.7 Sofern unterjährig Änderungen des Wirtschaftsplanes notwendig sind oder 

durch äußere Umstände Abweichungen auftreten, sollen diese, insoweit sie in 

den Erträgen, Aufwendungen oder der Liquidität jeweils für sich genommen um 

30% abweichen, erneut durch die Geschäftsleitung zur Beschlussfassung durch 

das zuständige Organ vorgelegt werden. 

 

 

9. Rechnungsprüfungsamt 

9.1        Grundsätzliches 

9.1.1   Die Prüfungsrechte für das RPA gemäß dem Umfang von § 158 NKomVG 

i.V.m. §§ 53, 54 HGrG sind im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung festzu-

schreiben. 

9.1.2   Das RPA nimmt die in den Gesellschaftsverträgen oder Satzungen eingeräum-

ten Rechte nach § 158 NKomVG wahr. Zuständig ist in der Regel das RPA der 

Stadt Hildesheim.  

 

9.2        Prüfungsrechte 

9.2.1   Kleine Kapitalgesellschaften  

Für direkte Beteiligungen, die kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 

HGB sind, besteht die Pflicht der Jahresabschlussprüfung entsprechend der 

Jahresabschlussprüfung für Eigenbetriebe gem. der Eigenbetriebsverordnung, 

sofern ein entsprechender Verweis im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung 

enthalten ist. Somit obliegt dem RPA die Prüfung des Jahresabschlusses,   

welches wiederum eine Abschlussprüferin oder einen Abschlussprüfer mit der 

Prüfung beauftragen kann. Die Gesellschaft kann auch im Einvernehmen mit 

dem RPA eine Abschlussprüferin oder einen Abschlussprüfer beauftragen. Der 

Entwurf des Prüfungsberichtes inklusive Lagebericht ist dem RPA vor dem   

Abschlussgespräch zur Verfügung zu stellen, damit die Möglichkeit besteht,  

ergänzende Feststellungen gem. § 28 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung bzw. 

§ 27 KomAnstVO zu treffen. Dieser Feststellungsvermerk vom RPA ist in den 

endgültigen Prüfungsbericht zu integrieren. Nach der Feststellung des Prü-

fungsberichtes geht ein Exemplar an das RPA zur Kenntnis.  
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Für kleine mittelbare Kapitalgesellschaften gilt gem. § 158 Abs. 3 NKomVG die 

Berücksichtigung von §§ 53, 54 HGrG. 

9.2.2   Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften  

Die mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 2 und 3 

HGB sind gem. § 158 Abs. 1 S. 3 NKomVG nach §§ 316 ff. HGB zu prüfen. Die 

Anteilseignerversammlung wählt eine Abschlussprüferin oder einen Abschluss-

prüfer gem. § 319 Abs. 1 S. 1 HGB i.V.m. § 158 Abs. 1 S. 3 NKomVG. Die   

Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer ist mit einer Erweiterung der Ab-

schlussprüfung nach §§ 53 ff HGrG zu beauftragen.  

 

 

10.   Konzernabschluss der Stadt Hildesheim 

 

10.1   Es ist ein konsolidierter Konzernabschluss aller zu konsolidierenden städtischen 

Beteiligungen mit dem Kernhaushalt der Stadt Hildesheim zu erstellen. Daher 

sind beim Beteiligungsunternehmen Maßnahmen gem. § 137 Abs. 1 Nr. 8 

NKomVG zu treffen, um alle von der Konsolidierung betroffenen Leistungs- und 

Finanzbeziehungen des Unternehmens mit der Stadt Hildesheim oder einem  

ihrer Beteiligungsunternehmen anzugeben (siehe jeweils gültige Gesamtab-

schlussrichtlinie Stadt Hildesheim). 

10.2   Der Gesamtabschluss des Konzerns Stadt Hildesheim wird entsprechend der 

gesetzlichen Vorgaben nach § 128 Abs. 6 i.V.m. Abs. 2 und 3 NKomVG sowie 

den weiteren Regelungen der Gesamtabschlussrichtlinie der Stadt Hildesheim 

erstellt. 

10.3   Alle Angaben sollen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung von der Ab-

schlussprüferin oder dem Abschlussprüfer bestätigt werden. Die Abschluss-

prüferin oder der Abschlussprüfer ist ab Prüfungsjahr 2019 zusätzlich mit der 

Prüfung des in den Positionenrahmen des Gesamtabschlusses des Konzerns 

Stadt Hildesheim übergeleiteten HGB-Abschlusses zu beauftragen. 

 

 

11.   Änderungsklausel 

Wesentliche Änderungen des Beteiligungskodex erfolgen durch Ratsbeschluss.  

 

 

12.   Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt zum 16.03.2021 in Kraft.  
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Anlage: 

Muster Corporate Governance-Bericht der Geschäftsleitung und des Überwachungsor-

gans 

241 



Berichterstattung zum Beteiligungskodex der Stadt Hildesheim 
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Anlage 1 

 

Bericht zum Kodex 

 

Bericht des Vorstandes / der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans 

der xyz AG / GmbH 

 

zum 

“Beteiligungskodex der Stadt Hildesheim” 

 

Die xyz AG / GmbH entspricht im Geschäftsjahr 201X den vom Rat der Stadt Hildesheim in 

öffentlicher Sitzung am xx.xx.201x beschlossenen Grundsätzen guter Unternehmens- und 

Beteiligungsführung in der Stadt Hildesheim, wobei nachfolgend aufgeführte Abweichungen 

gelten: 

Zu Nr. 1 xxx 

zu Nr. 10 yyy 

ZU Nr. 100 zzz 

 

 

Hildesheim, xx.xx.201x 

 

Für das Überwachungsorgan Für den Vorstand/die Geschäftsführung 

Name Name 

Unterschrift Unterschrift 
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